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VERFAHREN 
 
I. Der Gemeinderat fasst in der Sitzung am 03.03.2020 den Beschluss zur 1. Änderung 

des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg“ mit der Festset-
zung einer „Fläche für den Gemeinbedarf“. 

II. Frühzeitige Behördenbeteiligung im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
06.07.2020 bis 31.07.2020. 

III. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses am 15.10.2020 und Unterrichtung der 
Öffentlichkeit in der Zeit vom 19.10.2020 bis 30.10.2020 nach § 13a Abs. 3 BauGB. 

IV. In der Sitzung am 11.05.2021 behandelt der Gemeinderat die Stellungnahmen, billigt 
den Planentwurf i.d.F. vom 11.05.2021 und ordnet das weitere Verfahren an. 

V. Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB in der Zeit vom 14.06.2021 bis 
16.07.2021. 

VI. Behandlung der Stellungnahmen, Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB und Satzungs-
beschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Sitzung des Gemeinderates am 
10.11.2021. 

VII. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 09.12.2021. 
  
 
Anhang 
1. Auszüge aus den Niederschriften der Gemeinderatssitzungen am 05.11.2019, 03.03.2020, 
   11.05.2021 und 10.11.2021. 
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1. ANLASS, ZIELE UND ERFORDERLICHKEIT DER PLANÄNDERUNG 
 
 Der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Langenacker am Selesweg“ wurde mit Be-

schluss des Gemeinderates am 05.04.1988 in der Fassung vom 30.09.1987 als Satzung 
beschlossen. 

 Anlass der Planung war die Sicherung des Standortes für die Mehrzweckhalle im Zu-
sammenhang mit der Bildung eines Gemeinde- und Pfarrzentrums westlich der Kirche. 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist das Plangebiet als Sondergebiet nach § 11  
BauNVO festgesetzt. Zugelassen sind nur Gebäude und Einrichtungen für Schützen-
heim, Schule, Mehrzweckhalle, Pfarr- und Gemeindezentrum. Die überbaubaren Flä-
chen sind durch die Festsetzung von drei Baufenstern bestimmt. 

 Zwischenzeitlich haben sich in diesem Areal zahlreiche Einrichtungen, die der Allge-
meinheit dienen, entwickelt. Neben den schulischen Gebäuden und Anlagen der Mühl-
berg-Grundschule mit Hort, Turnhalle und Freisportanlage befinden sich die Kinderkrip-
pe und die Pflegetagesstätte sowie der öffentliche Parkplatz innerhalb der Sonderge-
bietsfläche. 

 Ausgangspunkt für die Änderung des Bebauungsplanes ist der geplante Neubau einer 
Zweifachsporthalle mit Mehrfachnutzung als Ersatz für die Einfachturnhalle an der 
Grundschule aus dem Jahr 1974. Die bestehende Turnhalle weist Bau- und Sicher-
heitsmängel auf. Auch wird das Gebäude den heutigen energetischen Anforderungen 
und den erforderlichen Hallenabmessungen  (Grundfläche, Höhe,…) hinsichtlich der 
Vielzahl von Nutzungen durch Schule, Vereine, Gemeinde (Kulturveranstaltungen, Bür-
gerversammlungen), Volkshochschule, Mehrgenerationenhaus etc. nicht mehr gerecht.  

 Im Rahmen einer in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie wurden zwei Standorte für 
einen Ersatzbau geprüft und bewertet. Die beiden Standorte liegen nördlich und westlich 
in unmittelbarer Nähe der Bestandshalle. In den Entscheidungsprozess der Standort-
überlegungen wurden die Untersuchungen zum Schallimmissionsschutz und zum ru-
henden bzw. fließenden Verkehr einbezogen. Im Dezember 2019 hat der Gemeinderat 
in öffentlicher Sitzung den Beschluss für den Standort auf der Fläche der bestehenden 
Freisportanlage an der Adam-Fell-Straße westlich der vorhandenen Schulsporthalle ge-
fasst. Dies entspricht der Standortempfehlung aus der Machbarkeitsstudie. Die sanie-
rungsbedürftige Freisportanlage kann zwischen Schützenheim und Hortgebäude neu 
angelegt werden. 

 Aufgrund der Entwicklung der Nutzungen in diesem Bereich ist es sinnvoll, den Bebau-
ungsplan aus den 80er Jahren zu überarbeiten und an die heutigen Anforderungen an-
zupassen. Die ehemals differenzierte Festsetzung von Baufenstern setzt einen zu engen 
Rahmen für die künftige Bebauung. Der gewählte Standort für den Neubau der Mehr-
zweckhalle im südöstlichen Teil des Geltungsbereiches liegt vollständig außerhalb des 
Baufensters im Sondergebiet. Um in Zukunft auf die Veränderungen und Ergänzungen 
hinsichtlich der Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, reagieren zu können, soll 
das Gebiet als Gemeinbedarfsfläche festgesetzt werden. In der städtebaulichen Planung 
verdienen die Gemeinbedarfseinrichtungen besondere Bedeutung. Um die Spanne der 
künftigen Nutzungsmöglichkeiten in dem Bereich „Langenacker am Selesweg“ zu erwei-
tern und die neuen Gebäude jeweils nach den Erfordernissen der Nutzungen einzustel-
len, wird eine flächenhafte Ausweisung der überbaubaren Grundstücksfläche festge-
setzt. Eine konkrete Zuordnung von Flächen und eine Verortung der Baukörper durch 
die Festsetzung von einzelnen Baufenstern erfolgt nicht. Zur Planbestimmtheit ist eine 
Zweckbestimmung zu den zulässigen Nutzungen – Schule, Einrichtungen und Anlagen 
für soziale, sportliche und kirchliche Zwecke – vorzunehmen. 

 Durch die Änderung soll sowohl für die geplante Zweifachturnhalle als auch für weitere 
Gemeinbedarfseinrichtungen eine planungsrechtliche Grundlage hergestellt werden. 

 Der Johannesberger Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 03.03.2020 beschlos-
sen, den Bebauungs- und Grünordnungsplan „Langenacker am Selesweg“ zu ändern. 
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2 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
 
2.1 Lage, Größe und Abgrenzung des Plangebietes 
  
 Das Plangebiet befindet sich auf der Geländekuppe westlich der Kirche St. Johannes 

Enthauptung und umfasst eine Fläche von rd. 3,85 ha. Das Gelände liegt auf einer Höhe 
von 372,0 bis 365,0 ü. NN und fällt von der Adam-Fell-Straße mit einer Neigung von ca. 
10% nach Norden ab.  

 Die geplante Gemeinbedarfsfläche erstreckt sich zwischen der Mühlbergstraße im Osten 
und der Wegfläche „Seles“ im Westen. Die Adam-Fell-Straße – mit den anliegenden 
Grün-, Stellplatz- und Versorgungsflächen (Hochbehälter und Pumpstation) bilden den 
südlichen Abschluss. Im Norden und Westen grenzen landwirtschaftliche Flächen und 
im Nordosten das Wohnbaugebiet „An der Gellhauserstr./ Geröllchetsfeld“ an. Im Süd-
westen und Süden schließen sich gemischte Bauflächen an. 

 Östlich der Mühlbergstraße befindet sich der Friedhof im Anschluss an die ortsbildprä-
gende Kirche auf der Kuppe. 

 Die genaue Abgrenzung geht aus dem Planblatt hervor. 
 
 

  
 
 Abb. 1    Geltungsbereich des Plangebietes (ohne Maßstab) 
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 2.2 Bestandssituation 
 
 Nutzung 
 In dem Plangebiet befinden sich im südlichen Teilbereich in zentraler Lage die Mühl-

berg-Grundschule mit Hort, Turnhalle, Schulsportplatz und Laufbahn. Ergänzt wurden 
die schulischen Einrichtungen durch den Neubau der Kinderkrippe (Fertigstellung 2017) 
und der Pflegetagesstätte (Fertigstellung 2020) an der Mühlbergstraße. Im Westen an 
dem Wirtschaftsweg „Seles“ liegt das Schützenheim. 

 Die Schulgebäude weisen zwei Geschosse auf, die weiteren Baukörper ein Geschoss. 
 Im südöstlichen Teil des Planungsbereiches sind die Parkplatzflächen zusammenge-

fasst. 
 
 Erschließung und technische Infrastruktur 
 Die Verkehrserschließung des Gebietes erfolgt sowohl im Bestand und auch weiterhin 

von Südosten an dem Kirchenvorplatz vorbei über die Mühlbergstraße und die Adam-
Fell-Straße. Sowohl fußläufig als auch durch die nahegelegene Bushaltestelle am Mehr-
generationenhaus und am Kindergarten ist eine gute Erreichbarkeit gegeben. 

 
 Die Versorgung der geplanten Gemeinbedarfsfläche mit Wasser, Strom und Telekom-

munikation sowie die Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers sind über die 
bestehenden Leitungs- und Kanalnetze gewährleistet bzw. können durch die Erweite-
rung der bestehenden Leitungsnetze erfolgen.  

 
 In der Adam-Fell-Straße liegt im Teilstück Fl.Nr. 963/8 keine Wasserversorgungsleitung 

(Versorgungsträger: Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe). 
 In der Hochzone Johannesberg (Mühlberg-Grundschule, Höhenlage 372,71 m) werden 

die Druckverhältnisse über die Pumpstation neben dem Hochbehälter (Höhenlage 
376 m) gesteuert. Im Falle einer Löschwasserentnahme ist zur Verstärkung eine eigene 
Druckerhöhungspumpe installiert.  

 
 Im Bereich des Plangebietes ist über das öffentliche Trinkwassernetz eine Löschwas-

sermenge von 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar 
möglich. Es bestehen im Umfeld Hydranten in der Mühlbergstraße, in der Straße „Seles“ 
und in der Adam-Fell-Straße zur Löschwasserentnahme.  

 Bei der Realisierung weiterer Vorhaben ist der Löschwasserbedarf unter Berücksichti-
gung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung nach dem Arbeits-
blatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu ermit-
teln. 

 Bei einem höheren Löschwasserbedarf sind Alternativen zur Deckung wie beispielswei-
se unterirdische Löschwasserbehälter oder Löschwasserteiche einzuplanen.   

 
 Natur und Landschaft 
 Der nördliche Planungsraum stellt sich als Grünland dar, das etwa mittig durch die Ge-

hölzstruktur, die Teil einer kartierten Biotopfläche ist, gegliedert wird. Eine Teilfläche wird 
als Bolzplatz genutzt. Entlang der Laufbahn verläuft ein Gehölzstreifen. 

 Im Norden grenzen landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet. 
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3. BEBAUUNGSPLAN DER INNENENTWICKLUNG 
 nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 Die Änderung des Bebauungsplanes verfolgt das Ziel der Schaffung eines planungs-

rechtlichen Rahmens  für die weitere Entwicklung der vorhandenen Gemeinbedarfsnut-
zungen innerhalb der bebauten Ortslage. Das Plangebiet umfasst Flächen im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes, der infolge von Veränderungen und Entwicklungen 
überarbeitet und an heutige Anforderungen angepasst werden soll. 

 Der Bebauungsplan wird daher in Verfahren nach § 13a BauGB als „Bebauungsplan der 
Innenentwicklung“ geändert. 

 
 Für einen „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ kann gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 

BauGB ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt werden, sofern für die zulässige 
Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) eine 
Größe der Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird, wobei die Grundflä-
chen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitli-
chen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind.  

 
 Die maximal zulässige Grundfläche des Bebauungsplanes, dessen Geltungsbereich 

eine Größe von 3,85 ha hat, wird mit max. 15.000 m² festgesetzt und liegt somit unter 
20.000 m² (Schwellenwert des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB). 

 Im vorliegenden Fall befindet sich im Hinblick auf den sachlichen, räumlichen und zeitli-
chen Zusammenhang kein weiterer Bebauungsplan in direkter Umgebung im Aufstel-
lungsverfahren.  

 Vor dem Hintergrund der Ausweisung des Plangebietes als Gemeinbedarfsfläche mit 
der vorliegenden Flächengröße und der damit verbundenen maximal überbaubaren 
Grundfläche liegt keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
vor.  

 Es werden keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe b BauGB genannten Schutzgüter – die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes) – erkannt. 

 
 Im Plangebiet und im weiteren Umfeld der Plangebietsfläche existieren keine der Stör-

fall-Verordnung unterworfenen Betriebe. Somit bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung der Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen oder Katastrophen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 
erwarten sind. 

 
 Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 13a BauGB im beschleunigten 

Verfahren. Die Anwendungsvoraussetzungen gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB, 
den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren durchzuführen, sind gegeben. 

 
 Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 

§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend, das heißt u. a., dass von der Umwelt-
prüfung, von dem Umweltbericht, von der Angabe, welche Arten umweltbezogener In-
formationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen 
wird. Bei diesem Verfahren kann zudem von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 Abs. 1 
BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. 

 
 Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird nicht angewendet, da die festgesetzte 

Grundfläche unter 20.000 m² liegt und die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft als vor der planerischen Entscheidung bereits erfolgt oder zulässig gelten. 
Rechtsgrundlage ist § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauGB 
i.V.m. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB. 
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4. ÜBERGEORDNETE PLANUNGSVORGABEN 
 
4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 
 Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (1) 
 
 In dem Regionalplan Bayerischer Untermain (1) ist die Gemeinde Johannesberg ge-

meinsam mit der Gemeinde Glattbach als Grundzentrum festgelegt. Johannesberg liegt 
gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und Regionalplan (RP1) im Ver-
dichtungsraum Aschaffenburg. Nach den Zielen 8.1 und 8.3.1 LEP ist auf eine flächen-
deckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen 
und Diensten der Daseinsvorsorge (z.B. Altenpflegeeinrichtungen) sowie auf eine Vor-
haltung von Kinderbetreuungsangeboten, Schulen und außerschulischen Bildungsange-
boten zu achten. 

 
4.2 Flächennutzungsplan 
 
 In dem wirksamen Flächennutzungsplan in der Fassung der Änderung 5 vom 

12.09.2000 (rechtswirksam mit Bekanntmachung vom 17.01.2002) einschließlich der 
nachfolgenden Änderungen ist der Umgriff der geplanten Gemeinbedarfsfläche als 
„Sondergebiet“ (SO) mit den Zweckbestimmungen „Sportliche Zwecke“, „Schule“, “Kir-
che“ und „Parkplätze“ dargestellt. 

 
 
 

 
 
 Abb. 2              Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (ohne Maßstab) 
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 Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind, steht die Darstellung im Flächennutzungsplan der geplanten Festsetzung ei-
ner „Gemeinbedarfsfläche“ somit zunächst entgegen.  

 Der Bebauungsplan wird nach § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten Verfahren 
kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennut-
zungsplan geändert oder ergänzt wird, sofern die städtebauliche Entwicklung des Ge-
meingebietes nicht beeinträchtigt wird. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Be-
richtigung angepasst. 

 
 Entsprechend der Festsetzung im Bebauungsplan wird das Plangebiet als „Fläche für 

den Gemeinbedarf“ mit den Zweckbestimmungen „Schule“, „Sportlichen Zwecken die-
nende Gebäude und Einrichtungen“, „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrich-
tungen“ und „Kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ gemäß § 5 
Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a BauGB dargestellt. 

 
 

  
 
 Abb. 3                  Berichtigte Fassung des Flächennutzungsplanes (ohne Maßstab) 
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4.3 Gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteil 
 
 Im Norden des Plangebietes reicht ein von der Biotopkartierung des LfU (Bayer. Lan-

desamt für Umweltschutz) als „Gehölzstrukturen, Obst- und Extensivwiesen nördlich von 
Johannesberg – brachgefallene Obstwiesen“ (Nr. 5920-0139-14) erfasstes Biotop in die 
Gemeinbedarfsfläche hinein. 

 
4.4 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 
 
 Im Plangebiet gilt der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Langenacker am Selesweg“ 

in der Fassung vom 30.09.1987, der am 05.04.1988 als Satzung beschlossen wurde. 
Dieser setzt ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO fest, in dem nur Gebäude und Einrich-
tungen für Schützenheim, Schule, Mehrzweckhalle, Pfarr- und Gemeindezentrum zuge-
lassen sind. Außerdem setzt der Bebauungsplan Grünflächen, bestehende und zu erhal-
tende Gehölze, die angrenzenden Verkehrsflächen, Flächen für Versorgungsanlagen, 
die überbaubaren Grundstücksbereiche, eine maximale Grundflächen- und Geschoss-
flächenzahl, die Zahl der Vollgeschosse, die Wandhöhe baulicher Anlagen und die Bau-
weise fest. 

 

 
 
 Abb.4              Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan (ohne Maßstab) 
 
  

SO Art der baulichen Nutzung 
GRZ 0,25 GFZ 0,5 Grundflächenzahl        Geschossflächenzahl 
7,0 II b Wandhöhe    Zahl der Vollgeschosse     Bauweise 

 
 
 Durch die in Aufstellung befindliche 1. Änderung des Bebauungsplanes treten sämtliche 

Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes mit der Bekanntmachung des vorlie-
genden Planes außer Kraft.  
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5. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR BEBAUBARKEIT 
 
5.1 Flächen für den Gemeinbedarf 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 
 
 Das Plangebiet hat sich zu einem Areal für Anlagen und Einrichtungen für schulische 

Zwecke (Grundschule mit Hort, Turnhalle, Freisportanlage) und soziale Zwecke (Kinder-
krippe, Tagespflegestätte) entwickelt. Ausgehend von diesen Nutzungen erfolgt für die 
Flächen, die bisher als Sondergebiet festgesetzt sind, die Festsetzung „Flächen für 
den Gemeinbedarf“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. 

 Die Flächen für Gemeinbedarf dienen den Zweckbestimmungen „Schule“ sowie Gebäu-
de und Einrichtungen für soziale, sportliche und kirchliche Zwecke.  Aus der Angabe der 
Zweckbestimmungen ergeben sich die zulässigen Nutzungen hinreichend. Die Nut-
zungszwecke werden nicht konkret festgesetzt, sondern als umfassende Zweckbestim-
mung, z.B. „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ mit Beispielen für 
Gemeinbedarfsnutzungen ergänzt. Berücksichtigt wird bei den Zweckbestimmungen 
auch ein Maß an Flexibilität für eine spätere Erweiterung oder Änderung des Nutzungs-
spektrums.  

 Verzichtet wird auf eine konkrete Zuordnung von Flächen und eine Verortung weiterer 
Baukörper und Freisportanlagen durch Baugrenzen, um sich die Optionen, die Gebäude 
in das Gelände je nach den Erfordernissen der Nutzungen einstellen zu können, offen 
zu halten. Es erfolgt keine Abgrenzung der Nutzungszwecke gegeneinander. 

 
 Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau einer Zweifachturnhalle als Mehrzweck-

halle als Ersatzbau für die bestehende Schulturnhalle wurden bereits zwei Standorte 
westlich der Schulgebäude geprüft und bewertet. 

 Mit Beschluss am 03.12.2019 hat sich der Gemeinderat der Empfehlung aus der Mach-
barkeitsstudie angeschlossen und den Standort für den Neubau an der Adam-Fell-
Straße im Bereich der bestehenden Freisportanlage gewählt. Die altersbedingt sanie-
rungsbedürftige Sportanlage der Schule kann auf der nördlich liegenden Fläche zwi-
schen Hortgebäude und Schützenheim errichtet werden. Nach Abbruch der alten Sport-
halle kann der Pausenhof großzügig erweitert werden. Gemeinsam mit den Schulbauten 
wird durch die neue Sporthalle ein städtebaulicher Rahmen für den Schulhof gebildet. 

 Bei Anordnung eines Neubaus in unmittelbarer Nähe zur Adam-Fell-Straße können die 
bestehende verkehrstechnische Erschließung mit Andienung genutzt und die Ver- und 
Entsorgungsstruktur durch Anbindung an das vorhandene Netz ergänzt werden. 

 Die Flächen zur freien Landschaft hin verbleiben vorrangig für Sportanlagen und bauli-
che Anlagen geringeren Bauvolumens.  

 Ziel ist es, den Landschaftsraum durch entsprechende Freiflächengestaltung und Frei-
raumnutzung in die Gemeinbedarfsfläche einzubeziehen.  

 
 Die Gemeinbedarfseinrichtungen und -anlagen „Schule“ und „Sportlichen Zwecken die-

nende Gebäude und Einrichtungen“ können auch außerhalb der Schulzeiten zu sonsti-
gen Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken genutzt werden, z.B. au-
ßerschulische Nutzung durch Vereine, Volkshochschule.  

 Neben den bereits bestehenden sozialen Einrichtungen Kinderkrippe und Tagesstätte 
sollen weitere Nutzungen z.B. Seniorenheim, Betreutes Wohnen, soziale Betreuung, Be-
ratungsstellen ermöglicht werden. 

 Mit den bestehenden und möglichen Nutzungen für Schule, sportliche und kirchliche 
Einrichtungen erfüllen die Flächen innerhalb des Plangebietes die allgemeinen Anforde-
rungen an Gemeinbedarfsflächen. Damit dient die Fläche für Gemeinbedarf der Allge-
meinheit und in ihrer Gesamtheit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. 

 Die festgesetzten Flächen für den Gemeinbedarf umfassen neben den Gebäuden auch 
die dazugehörigen Stellplätze und die vorhandenen und neu zu gestaltenden Freiflächen 
und Freisportanlagen. 
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5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
 Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die maximal zulässige Grundflä-

che und die Höhe der baulichen Anlagen. 
 
 Maximale Grundfläche für bauliche Anlagen  
 Der vorliegende Bebauungsplan setzt eine Grundfläche von 15.000 m² als maximal zu-

lässige Grundfläche fest. Hierbei sind die zusätzlichen Flächenansprüche für eine Zwei-
fachsporthalle mit Mehrzwecknutzung, eine Schulhoferweiterung, Freisportanlagen, wei-
tere Gebäude etc. berücksichtigt.  

 Die Gemeinbedarfsfläche hat einen Umgriff von rd. 26.300 m². Die zulässige Grundflä-
che in Höhe von 15.000 m² entspricht einer Grundflächenzahl (GRZ) in Höhe von knapp 
0,6. 

 
 Die weitere Objektplanung erhält mit dieser Festlegung den notwendigen Spielraum, 

aber ebenso gibt diese Festsetzung vor, dass ein wesentlicher Teil des Plangebietes 
nicht überbaut werden darf und als Frei- und Grünflächen auszubilden ist. 

 
 Höhe der baulichen Anlagen 
 In der Gemeinbedarfsfläche orientiert sich die Begrenzung der Höhe an den bestehen-

den Höhen der Schulgebäude. Um insbesondere in Bezug auf den nach Norden an-
schließenden Übergangsbereich zur freien Landschaft und das  Hanggelände eine hin-
reichende Integration neuer Baukörper zu erzielen, wird die Wandhöhe für den westli-
chen Teil des Plangebietes auf 9,00 m über dem Bezugspunkt begrenzt. Der untere Be-
zugspunkt für die Ermittlung der Wandhöhe ist die Höhenlage des Eingangsbereiches 
der Mühlberg-Grundschule von 372,71 m ü.NN. 

 Für den östlichen Teil der Gemeinbedarfsfläche wird eine zulässige Wandhöhe von ma-
ximal 8,50 m gewählt. Als unterer Bezugspunkt gilt die gemittelte Höhe der angrenzen-
den Mühlbergstraße (Oberkante Gehweg) entlang der jeweiligen Länge des geplanten 
Gebäudes. Dieser Bezug ermöglicht eine Einbindung der künftigen Nutzungen in das 
nach Norden abfallende Gelände. 

 Durch diese Vorgaben werden der Umgebung angemessene Höhenentwicklungen er-
reicht. 

 
5.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 
 
 Um eine flexible Nutzung des Gebietes zu ermöglichen wird für die Gemeinbedarfsflä-

chen eine großzügige, zusammenhängende überbaubare Grundstücksfläche festge-
setzt. Mit dieser weitgehenden Festsetzung wird ein größtmöglicher Spielraum für die 
bauliche Anordnung der künftigen Gebäude und Einrichtungen ermöglicht.  

 
5.4 Nebenanlagen 
 
 Gemeinbedarfsflächen sind keine Baugebiete im Sinne der BauNVO, sodass die Rege-

lung nach BauNVO (§ 14 BauNVO) hier ohne eigene Festsetzung nicht greift. Die Zu-
lassung von Nebenanlagen und Versorgungseinrichtungen ist bei dem Gebiet sinnvoll. 
Da Nebenanlagen generell den Hauptanlagen in Größe und Funktion untergeordnet sind 
und nicht den grundlegenden städtebaulichen Zielen entgegenstehen, werden die Rege-
lungen des § 14 BauNVO auch innerhalb der Fläche für  Gemeinbedarf angewandt. 
Somit sind Nebenanlagen sowie Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zulässig.  
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6. VERKEHRSFLÄCHEN 
 
 Die öffentlichen Verkehrsflächen –Straßenflächen, Gehwege, Parkplätze und Wirt-

schaftsweg – entsprechen der Festlegung im rechtskräftigen Bebauungsplan.  
 Entlang der Mühlbergstraße ist auf der westlichen Seite entlang der Gemeinbedarfsein-

richtungen ein Gehwegbereich von mind. 1,10 m zuzüglich überfahrbarer Muldenrinne 
zu realisieren.  

 Der umgestaltete Kirchenvorplatz wird als öffentliche Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung im Sinne eines öffentlichen Platzraums festgesetzt.  

 Der öffentliche Parkplatz mit 94 Stellplätzen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche wird 
ergänzt durch 25 Stellplätze beidseits der Adam-Fell-Straße in unmittelbarer Nähe zum 
Schulareal. Mit diesen vorhandenen Parkflächen (insgesamt 119 Stellplätze) steht auch 
für weitere Nutzungen ausreichend Parkraum zur Verfügung. 

 
 
7. VERSORGUNGSFLÄCHEN 
 
 Dargestellt ist die Fläche für Versorgungsanlagen südlich der Adam-Fell-Straße. Hier 

befinden sich der Hochbehälter und die Pumpstation (Fassungsvermögen 750 m³, Hö-
henlage 376 m). 

 
 
8. NATUR UND UMWELT 
 
8.1 Grünflächen, Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 25 BauGB) 
 
 Um Bebauung und Landschaft miteinander in Einklang zu bringen, ist die Ausgestaltung 

zum Ortsrand hin von besonderer Wichtigkeit. Die Gemeinbedarfsflächen sind durch ei-
nen 10 m breiten Grünstreifen abgeschirmt. Die Bepflanzung mit Einzelbäumen, Baum- 
und Strauchgruppen markieren die Grenze zur freien Landschaft und dient einer natur-
nahen Ortsrandgestaltung. Bei der vorgelagerten Bepflanzung sind bei der Festlegung 
der Gehölzstandorte auch Sichtbeziehungen zwischen innen und außen zu berücksich-
tigen.  

 Die Biotopfläche als bedeutsamer Vegetationsbestandteil stellt die Verzahnung mit der 
Landschaft her und ist in die weitere Grünplanung einzubeziehen.  

 Der randliche Grünstreifen soll auch der Aufnahme von Aufenthaltsbereichen, Spielge-
legenheiten für Jung und Alt, Pflanzflächen für Obst und Gemüse („Naschgarten“) die-
nen.  

 Der Grünstreifen begrenzt nicht nur die Gemeinbedarfsfläche im Sinne einer Randein-
grünung, sondern soll in der weiteren Detaillierung auch als Erlebnisraum gestaltet wer-
den. Dieser Freiraum ist auch im Zusammenhang mit der Schule, dem Hort, der Kinder-
krippe und der Tagespflege zu betrachten und zu gestalten. 

 Zielsetzung ist, dass künftig Architektur und Landschaftsarchitektur ineinander greifen. 
 
 Zur Sicherung der vorhandenen Gehölzstrukturen werden Festsetzungen zum Erhalt 

getroffen.  
 
8.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
 Landschaft 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
 Artenschutz 
 Durch die Realisierung weiterer Bebauung und Nutzung sind aufgrund der habituellen 

und strukturellen Ausprägung des Plangebietes und der bestehenden Nutzungen keine 
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erheblichen Konflikte des Artenschutzes zu erwarten. Zudem sind ähnlich strukturierte 
Lebensräume in der Umgebung in ausreichendem Umfang vorhanden. 

 Verbotstatbestände aus dem Artenschutzrecht nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG werden berücksichtigt durch folgende Vermeidungsmaßnahmen in Verbin-
dung mit schonender Bauausführung: 

 
 • Erhaltung und Schutz von Gehölzbeständen: 
  Die zu erhaltenden Gehölzbestände sind zugunsten von Gehölzbrütern während 
  der Bauphasen (Erschließung, private Bautätigkeit) durch Bauzaun o.ä. zu 
  schützen. 
 • Baumfällung und Gehölzrodung im Winterhalbjahr: 
  Um eine Tötung von Fledermäusen und Gehölzbrütern auszuschließen, sind 
  Baumfällungen und Gehölzrodungen nur in Wintermonaten (1. Oktober bis 
  28. Februar) durchzuführen. Ggf. vorhandene Stamm- und Asthöhlenabschnitte 
  sind zum späteren Wiederaufhängen zu sichern. Die Bäume sind zudem vorab 
  durch einen Fachgutachter zu kontrollieren. Im Falle gesetzlich geschützter Lebens- 
  stätten erfolgt die weitere Vorgehensweise nach Vorgabe des Fachgutachters. 
 • Weitere Baufeldräumung im Winterhalbjahr: 
  Um eine Tötung bodenbrütender Vogelarten auszuschließen, ist die weitere 
  Baufeldräumung (Entfernung der Bodenvegetation) im Bereich der Wiesen- und 
  Ackerflächen nur in den Wintermonaten (1. Oktober bis 28. Februar) durchzuführen. 
 
 Freiflächengestaltung 
 Eine wesentliche Voraussetzung für den Grundwasser- und Bodenschutz ist das Offen-

halten der Böden. Die Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Grund-
stücksteile sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen, mit offenem oder 
bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu unterhalten, soweit dem nicht 
die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen. 

 
 Stellflächen und Zufahrten 
 Bei der Gestaltung und Ausführung von zu befestigenden Flächen wie Wege, Zufahrten 

und Stellplätze sind möglichst wasserdurchlässige Beläge zu verwenden, beispielsweise 
Drainpflaster, Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine oder lediglich befestigte Fahrspu-
ren. 

 
 Regelung zur Niederschlagswasserversickerung 
 Leitgedanke ist ein naturnaher Umgang mit dem Niederschlagswasser und die Abfluss-

vermeidung durch Versickerung und Rückhaltung.  
 Das Niederschlagswasser ist in Zisternen zur Nutzung als Brauchwasser oder für die 

Bewässerung der Freiflächen zu sammeln.  
 Als weitere Maßnahmen sind die flächenhafte Versickerung über bewachsenen Oberbo-

den (breitflächige Versickerung, Muldenversickerung) oder linienförmige Versickerung 
über Rigolen einzusetzen. Voraussetzung hierfür ist eine ausreichende Wasserdurch-
lässigkeit des Bodens.  

 Niederschlagswasser kann genehmigungsfrei versickert werden, sofern die Vorausset-
zung der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) erfüllt und die Vorga-
ben der zugehörigen Technischen Regeln (TRENGW) eingehalten werden.  

 Dachdeckungen mit unbeschichteten Kupfer-, Zink- oder Bleiblechflächen sind nicht zu-
lässig.  
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8.3 Auswirkungen der Planung 
 
 Die 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Langenacker am Seles-

weg“ wird unter Anwendung des § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
aufgestellt. 

 Somit wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB abgesehen. 

 Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird daher für die Änderung nicht angewen-
det, da die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft als vor der planerischen 
Entscheidung bereits erfolgt oder zulässig gelten. 

 Rechtsgrundlage ist § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauGB 
i.V.m. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB. 

 Eine Ausgleichsverpflichtung besteht daher im beschleunigten Verfahren für die Ände-
rungsplanung nicht. 

 Hiervon unberührt bleibt jedoch die gesetzliche Verpflichtung, die Belange des Umwelt-
schutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe a BauGB) bei dem planerischen Interessenausgleich zu berücksichtigen. 

  
 Unter Beachtung der Bestandssituation und der im Bebauungs- und Grünordnungsplan 

getroffenen Festsetzungen lässt sich Folgendes festhalten: 
 
 Durch die Festsetzung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung sowie der grün-

ordnerischen Festsetzungen wird eine orts- und landschaftsverträgliche Bebauung und 
Nutzung ermöglicht. 

 Mit der Realisierung weiterer Bebauung und intensiveren Nutzung der Flächen wird der 
Versiegelungsgrad im Vergleich zu der derzeitigen Situation zunehmen. 

 Die weitere Entwicklung und Stärkung des Areals für Anlagen und Einrichtungen, die der 
Allgemeinheit dienen, stehen in dem vorliegenden Fall im Vordergrund. 

 
 Die weitere Bebauung greift in den natürlichen Boden- und Wasserhaushalt des Plange-

bietes ein. 
 Durch die Vorgaben von 
 • wasserdurchlässigen Bodenbefestigungen, 
 • vorrangige Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken oder 

Maßnahmen zur Rückhaltung und Wiederverwendung des Dachwassers (z. B. Zis-
ternen),  

 • Schaffung und Erhaltung von Grünflächen auf den nicht überbauten Grundstücks-
flächen. 

 wird der Eingriff gemindert. 
 
 Der Lebensraum der Pflanzen und Tiere wird sich aufgrund der Bestandssituation nur 

geringfügig ändern. Verbotstatbestände aus dem Artenschutzrecht nach § 44 Abs. 1 
i.V.m. § 5 BNatSchG sind durch die festgesetzten Regelungen zur Überprüfung von 
Bäumen und Gebäuden vor Fällungen bzw. Abbrüchen und Beschränkung der Gehölz-
rodungen und Baumfällungen sowie Baufeldräumungen auf den Zeitraum von 1. Okto-
ber bis 28. Februar nicht zu erwarten. 

 Zur Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes sowie zum Schutz des Kleinklimas 
sind die nicht überbauten Grundstücksflächen mit offenem oder bewachsenem Boden 
als Grünflächen anzulegen. Empfohlen wird der Einsatz regenerativer Energien. Die 
festgesetzten Pflanzgebote tragen zu einer Ein- und Durchgrünung des Plangebietes bei 
und erfüllen ökologische Zwecke. 

 Mit den aufgeführten Maßnahmen werden die Belange des Umweltschutzes in der Pla-
nung ausreichend beachtet. 
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9. IMMISSIONSSCHUTZ 
 
 Die mit dem vorliegenden Bebauungsplan festgesetzten zulässigen Nutzungen inner-

halb der Gemeinbedarfsfläche sind größtenteils aufgrund des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes zulässig.  

 Die Verträglichkeit von den zwei möglichen Standorten für den Neubau einer Zweifach-
sporthalle mit Mehrzwecknutzung wurde aus schalltechnischer Sicht überprüft (Büro 
Wölfel, 16.04.2020, Y0807.001.01.001) und bewertet. 

 Als maßgebliche Immissionsorte sind die südlich und südwestlich liegenden gemischten 
Bauflächen (MI) und allgemeinen Wohngebiete (WA) zu betrachten. 

 
 Auszug aus dem Bericht: 
 
 Untersuchte Szenarien 
 Folgende Szenarien wurden betrachtet: 
 
 1. Sportbetrieb regulär: 
  Schulsport und Vereinssport, Betrieb grundsätzlich zur Tagzeit, mögliche Pkw-

Abfahrten auch nachts (bei Betrieb bis 22.00 Uhr) 
 
 2. Sportbetrieb Wettkampf: 
  Turniersport oder Ligabetrieb, z.B. Handball, Basketball oder Hallenfußball, insb. in 

der Ruhezeit sonntags 13.00 – 15.00 Uhr 
 
 3. Veranstaltungen: 
  Veranstaltungsnutzung mit hohen Innenpegeln (z.B. Musikkonzert, Blaskapelle etc.) 

mit Betrieb bis in die Nachtzeit nach 22.00 Uhr, Besucher halten sich auch vor dem 
Eingang oder auf dem Pausenhof auf. 

 
 Ergebnisse, Bewertung 
 Damit ergibt sich für die beiden möglichen Standorte Nord und Süd folgende Bewertung: 
 
 Standort 1 (Nord) zwischen Schützenheim und Hort mit Eingang im Süden: 
 Die Szenarien 1 und 2 sind ohne Einschränkungen möglich. Veranstaltungsnutzungen 

tagsüber sind ohne Einschränkung regulär möglich, nachts nur als seltenes Ereignis. 
 
 Standort 2 (Süd) an der Adam-Fell-Straße mit Eingang im Osten: 
 Die Szenarien 1 und 2 sind ohne Einschränkungen möglich. Veranstaltungsnutzungen 

tagsüber sind ohne Einschränkung regulär möglich, nachts nur als seltenes Ereignis und 
unter Berücksichtigung eines erhöhten Schallschutzes der Baukonstruktionen, z.B. ver-
besserte Schalldämmung des Dachs bei im Prinzip gleichbleibender Konstruktion oder 
Schallschutzfenster an einzelnen Fassadenteilen. 

 
 Veranstaltungen, die nur tagsüber stattfinden sollen, sollten zeitlich so gestaltet werden, 

dass der Großteil der Besucher noch vor 22.00 Uhr vom großen Parkplatz abfährt, da 
die nächtliche Abfahrt vom Parkplatz (komplette Leerung auf einmal) quasi bereits ein 
seltenes Ereignis „verbraucht“. 

 
 „Ohne Einschränkungen“ bedeutet, dass ggf. noch organisatorische Regelungen getrof-

fen werden müssten, z.B. bestimmte Fenster sind geschlossen zu halten o.ä., das ist 
aber von der dann konkreten Planung abhängig. 
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 In dem notwendigen Baugenehmigungsverfahren für die Sporthalle ist eine Schallimmis-
sionsprognose gemäß Sportanlagenlärmschutzverordnung, 18. BImSchV durchzufüh-
ren, um die Einhaltung der Anforderungen zum Schallimmissionsschutz an den maßgeb-
lichen Immissionsorten in der Nachbarschaft zu prüfen. Gegebenenfalls sind erforderli-
che Maßnahmen zur Geräuschminderung wie z.B. Fenster der West- und Südfassade 
während der Ruhezeit sonntags 13.00 – 15.00 Uhr geschlossen zu halten. Festlegung 
zulässiger Schallleistungspegel technischer Aggregate etc. vorzusehen. 

 
 
10. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 
 (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
 
 In den Bebauungsplan wurde die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes (LSG) 

vom Naturpark „Spessart“ übertragen, die außerhalb des Plangebietes im Westen und 
Norden verläuft.  

 
 
11. HINWEISE 
 
 In Ergänzung der Festsetzungen enthält der Bebauungsplan Hinweise auf: 
 
 • Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
  Für den Bebauungsplan ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Baulandmobilisierungsgesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S.1802), maßgebend. 

 
 • Bodenfunde und Denkmalschutz 
  Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und seiner unmittelbaren Umgebung sind 

keine konkreten Hinweise auf die Existenz von Bodendenkmälern bekannt. Vorsorg-
lich wird jedoch auf die Beachtung des Art. 8 Abs. 1und 2 Denkmalschutz- 
gesetz (DSchG, Meldepflicht und Verhalten bei Funden von Bodendenkmälern)  hin- 
gewiesen. 

  
 • Löschwasser 
 Im Bebauungsplangebiet steht derzeit eine gesicherte Löschwassermenge von 48 

m³/h über die Dauer von 2 Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar zur Verfügung. 
Zur Ermittlung des Löschwasserbedarfs sind die Technischen Regeln der DVGW-
Arbeitsblatt W 405 – anzuwenden. Für die Sicherstellung des erhöhten Löschwas-
serbedarfs sind auf der Vorhabenebene alternative Deckungsmöglichkeiten zu prü-
fen und einzuplanen. 

 
 • Freiflächengestaltungsplan 
  Den Bauvorlagen ist ein Freiflächengestaltungsplan beizufügen. In diesem sind ins-

besondere die befestigten Flächen wie Zufahrten, Stellplätze und die Art der Befes-
tigung, die Aufteilung der Rasen- und Pflanzflächen und ein Geländeschnitt bei Hö-
henveränderungen darzustellen. 

 
 • Baumpflanzung in der Nähe von Telekommunikations- und Versorgungslei-

tungen 
  Bei der Durchführung von Pflanzungen sind die Sicherheitsvorschriften des Merk-

blatts GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ sowie der spezifischen 
Versorgungsträger zu beachten. 
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 • Dachbegrünungen 
  Zur Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse und des Wasserhaushalts sind 

Flachdächer und flach geneigte Dächer möglichst zu begrünen. 
  Die positiven thermischen Effekte von begrünten Dächern beziehen sich vorwiegend 

auf die Minderung von Temperaturextremen im Jahresverlauf (Temperaturentwick-
lung auf der Dachhaut von Flachdächern) und die Erhöhung der Verdunstung. 
Dachbegrünungen speichern Regenwasser, reduzieren Niederschlagsabflussspit-
zen und führen zu einer zeitverzögerten Abgabe an die Kanalisation.  

  Zu den ökologischen Vorteilen kommen noch bauphysikalische. Begrünte Dachflä-
chen sind eine Maßnahme zum Schutz vor sommerlicher Hitze und verbessern 
durch die Vegetation und das Dachsubstrat die Wärmedämmung. 

 
 • Regenerative Energien 
  Empfohlen werden die Beheizung und die Warmwasserversorgung der Gebäude mit 

regenerativen Energien sowie Photovoltaikanlagen. 
 
 • Außenbeleuchtung 
  Bei der Außenbeleuchtung ist darauf zu achten, dass empfindliche Vogelarten nicht 

durch das Licht gestört und nachtaktive Insekten nicht von der Beleuchtung ange-
zogen und hierdurch Fledermäuse in das Plangebiet gelockt werden. Maßnahmen 
zur Vermeidung von Lichtverschmutzung, wie beispielsweise insektenfreundliche 
Leuchten, Abschirmung der Beleuchtung gegenüber dem Landschaftsraum durch 
geeignete Lichtführung, sind vorzusehen. 

 
 • Biotop 
  Im nördlichen Teil des Plangebietes ragt das von der Biotopkartierung des LfU als 

„Gehölzstrukturen, Obst- und Extensivwiesen nördlich von Johannesberg – brach- 
gefallene Obstwiesen“ (Nr. 5920-0139-14) erfasste Biotop in die Gemeinbedarfsflä-
che hinein. 
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12. FÖRMLICHER VERFAHRENSABLAUF 
 
 Verfahrensschritte  Datum/Zeitraum 
 
 I. Aufstellungsbeschluss  
  Beschlüsse des Gemeinderates zur 1. Änderung des Bebauungs-  
  Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg“ mit Festsetzung 
  einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ und zur Anwendung des  
  beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB. 03.03.2020 
 
 II. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 06.07.2020 
  öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis 31.07.2020 
 
 III. Bekanntmachung und Unterrichtung der Öffentlichkeit 
  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der 15.10.2020 
  Durchführung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB  
  sowie Hinweis auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach 19.10.2020 
  § 13a Abs. 3 S. 1 Nrn. 1 und 2 BauGB.  bis 30.10.2020 
 
 IV. Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
  Behandlung der Anregungen und Bedenken,  
  Beschluss des Marktgemeinderates zur Billigung des Entwurfs 
  des Bebauungsplanes i.d.F. vom 11.05.2021 sowie Beschluss 
  zur Durchführung des weiteren Verfahrens.  11.05.2021 
 
 V. Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 
  Nr. 2 BauGB und  Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2  14.06.2021 
  BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB   bis 16.07.2021 
 

VI.  Behandlung der Stellungnahmen und Abwägungsentscheidung 
 Satzungsbeschluss 
 Bericht über das Ergebnis der öffentlichen Auslegung und Behörden- 

beteiligung,  
 Prüfung und Abwägungsentscheidung nach § 1 Abs. 7 BauGB. 
 Mit Beschluss des Gemeinderates wird die 1. Änderung des Bebauungs- 

und Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg“ nach § 10 Abs. 1  
 BauGB i.d.F. vom 11.05.2021 als Satzung beschlossen. 10.11.2021 

 
VII. Bekanntmachung 
 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nach § 10 Abs. 3 BauGB. 09.12.2021  

 
 
Ausgearbeitet:         Anerkannt: 
 
Bauatelier   
Dipl. - Ing.(FH) Christine Richter, Architektin 
Dipl. - Ing.   Wolfgang   Schäffner,  Architekt  
Wilhelmstraße  59,  63741 Aschaffenburg 
Telefon: 06021/424101   Fax: 06021/450323 
E-Mail: Schaeffner-Architekturbuero@t-online.de 
 
…………………………………. ………………………………… 
Aschaffenburg,  24.06.2020 Johannesberg,  
ergänzt,   18.08.2020 
ergänzt,   11.05.2021 
ergänzt,   10.11.2021 (Satzungsbeschluss) 

mailto:Schaeffner-Architekturbuero@t-online.de


 

Auszug über die  
Niederschrift zur 
Gemeinderatssitzung  
am 05. November 2019 
A) Öffentliche Sitzung 

 

 

 
Punkt 5 
Neubau einer Mehrzweckhalle; 
Bundesförderprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 
Hier: Erste Informationen zur Machbarkeitsstudie mit anschließender Beratung und Beschlussfassung über die 
weitere Vorgehensweise   
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung vom 25.06.2019 wurde das Architekturbüro Cirillo/Naumann mit der Durchführung einer Mach-
barkeitsstudie beauftragt. Frau Naumann-Legler wird zur Sitzung anwesend sein um die Mitglieder des Gemein-
derates über den aktuellen Bearbeitungsstand zu informieren. Ferner besteht besonders in den nachfolgenden 
Themenfeldern Klärungsbedarf über die weitere Vorgehensweise:  
 
Verortung: 
Es stehen aktuell zwei Standorte mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen zur Disposition. 
 
Standortalternative 1 

 
Standortalternative 2 
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Bebauungsplan: 
 
Die zuständige Kreisbaumeisterin des Landrastamtes Aschaffenburg Frau Freytag wurde über die Standortalter-
native 2 informiert und um Stellungnahme gebeten. Die Stellungnahme vom 16.10.2019 wird bekanntgegeben:  

 
„nach Durchsicht der Unterlagen können wir Ihnen folgendes mitteilen:  
 
das Bauvorhaben liegt leider außerhalb des Baufensters – im Sondergebiet Schule, Sport, Veranstal-
tungen etc.. Eine Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplans (hier: komplett vom Baufenster) 
würde die Grundzüge der Planung berühren, städtebaulich nicht zu begründen und rechtlich kritisch 
einzustufen sein.  
 
Aufgrund der bereits sehr „in die Jahre gekommenen“ Planung aus den 80er Jahren empfehlen wir, den 
Bebauungsplan komplett zu überarbeiten und an heutige Anforderungen anzupassen. Aus städtebauli-
cher Sicht macht es Sinn, für die öffentlichen und schulischen Einrichtungen eine Fläche für Gemeinbe-
darf mit den entsprechenden taktischen Zeichen festzusetzen. Mit dem Verzicht auf Baufenster in die-
sem Bereich hat die Gemeinde Johannesberg zukünftig alles Optionen offen, je nach den Erfordernis-
sen der Nutzungen die Gebäude in das Gelände einzustellen.  
 
Bereits im Vorfeld erlaube ich mir den Hinweis, bei den zukünftigen Planungen die Beziehungen zwi-
schen den geplanten Nutzungen Wohnen – Schule – Sport – Parkplätze – Veranstaltungen (?) konkret 
zu untersuchen, mögliche Konflikte bereits im Vorfeld zu benennen und Lösungsansätze bezüglich ei-
nes verträglichen Miteinanders aufzuzeigen (Gutachten Immissionen).“   

 
Noch am gleichen Tag wurde Frau Richter vom Bauatelier Schäffner in Aschaffenburg über die Entscheidung 
informiert und ebenfalls um Beurteilung gebeten. Da die von Frau Freytag angeführte Argumentation auch die 
Standortalternative 1 berühren könnte, wurde Frau Richter gebeten zu beiden Alternativen Stellung zu nehmen. 
Die Stellungnahme vom 29.10.2019 wird wie folgt bekanntgegeben: 
 

„die vorgeschlagenen Standorte für den Neubau der Mehrzweckhalle nördlich (Standortalternative 1) 
und westlich (Standortalternative 2) der bestehenden Turnhalle liegen im Geltungsbereich des Bebau-
ungs- und Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg“ aus dem Jahr 1987.  Festgesetzt ist ein 
Sondergebiet für Gebäude und Einrichtungen für Schützenheim, Schule, Mehrzweckhalle, Pfarr –und 
Gemeindezentrum. Die für eine Bebauung vorgesehenen Flächen sind durch Baugrenzen definiert. 
 
Bei der Anordnung des Baukörpers an der Adam-Fell-Straße liegt das Vorhaben vollständig außerhalb 
des Baufensters. Die Lage zwischen Schießsportanlage und Hort führt zu einer wesentlichen Über-
schreitung der Baugrenzen (siehe Bild unten). 
 

 
 
Die Rücksprache mit der Kreisbaumeisterin Frau Freytag hat ergeben, dass in beiden Fällen eine Ände-
rung des Bebauungsplanes durchzuführen ist. 
 
In der städtebaulichen Planung verdienen die Gemeinbedarfseinrichtungen besondere Bedeutung. Um 
die Spanne der künftigen Nutzungsmöglichkeiten in dem Bereich „Langenacker- Selesweg“ zu erwei-
tern und die Gebäude jeweils nach den Erfordernissen der Nutzungen einzustellen, ist die Festsetzung 
einer Fläche für den Gemeinbedarf, wie vom Landratsamt vorgeschlagen, aus städtebaulicher Sicht ei-
ne sinnvolle Lösung. Eine konkrete Zuordnung von Flächen und eine Verortung der Baukörper durch 
die Festsetzung von Baufenstern sind nicht notwendig. Zur Planbestimmtheit ist eine Zweckbestim-
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mung zu den zulässigen Nutzungen – Schule, Anlagen für soziale und kulturelle Zwecke, etc.  vorzu-
nehmen. Bei der Formulierung der Zweckbestimmungen ist ein gewisses Maß an Flexibilität für noch 
nicht genau vorhersehbare Nutzungsergänzungen oder - änderungen zu bedenken. 
 
Bei den Gemeinbedarfseinrichtungen mit größerem Flächenbedarf ist besonders auf die Einfügung in 
das Ortsbild und in die Landschaft, einen ausreichenden Immissionsschutz und die Auswirkungen des 
Erschließungsverkehrs auf benachbarte Baugebiete und Einrichtungen zu achten. 
 
Es wird empfohlen, bereits im Rahmen der Standortprüfung die  Immissionsschutzbelange zu berück-
sichtigen. Die infolge der Nutzungen der geplanten Mehrzweckhalle (Sport, Veranstaltungen, Parkver-
kehr,…) in den benachbarten schutzbedürftigen Gebieten (Wohnen, Schule, Pflegetagesstätte,…) zu 
erwartenden Geräuschimmissionen sind abzuschätzen, um mögliche Konflikte zu erkennen. So können 
Lösungen zur Vermeidung oder Minderung von Beeinträchtigungen bereits im Vorfeld aufgezeigt wer-
den.“ 
 

Immissionsgutachten: 
 
Hier liegen der Verwaltung die vorstehenden Empfehlungen vor, bereits im Rahmen der Standortprüfung ein 
Immissionsschutzgutachten zu beauftragen. Um hier Zeit zu sparen, sollte Herr Bürgermeister Peter Zenglein 
ermächtigt werden, drei entsprechende Angebote einzuholen und davon das wirtschaftlichste beauftragen zu 
dürfen.   
 
Grundstücksvermessung: 
 
Hier wurde am 21.10.2019 durch Herrn Bürgermeister Peter Zenglein im Rahmen seines Verfügungsbudgets 
das folgende Büro beauftragt: 
 

Ingenieurbüro Elementar, 63773 Goldbach 
Das Angebot wird im Ratsinformationssystem bereitgestellt.  
 
Am 23.10.2019 wurde die Verwaltung vom Architekturbüro Cirillo + Naumann-Legler aus Hösbach wie folgt 
informiert: 
 

„ich habe Rückmeldung vom Vermesser. Das Büro Elementar wird die Vermessung nächste o. über-
nächste Woche durchführen, die Daten werden mir dann in der 47. oder 48. KW übergeben.“ 

 
Verkehrsplaner: 
Hier wurde am 21.10.2019 durch Herrn Bürgermeister Peter Zenglein im Rahmen des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 10.09.2019, Punkt 5 NÖ) das folgende Büro beauftragt: 
 

Ingenieurbüro T+T Verkehrsmanagement GmbH, 63303 Dreieich 
 
Das Angebot wird im Ratsinformationssystem bereitgestellt. Das Büro kann nach konkreter Aufgabenstellung 
(Erkenntnisse von heute ausstehend) mit der Analyse beginnen.  
 
Maße 
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Umfrage: 
 
Im Zeitraum Juli bis September wurden sämtliche Ortsvereine und Organisationen der Gemeinde Johannesberg 
aufgerufen, ihren Bedarf für die geplante Mehrzweckhalle in Bezug auf Größe und Einrichtung mitzuteilen. Ne-
ben diversen mündlichen Rückmeldungen, erreichten die Verwaltung 12 schriftliche Stellungnahmen. Diese 
wurden dem Gemeinderat bereits im Ratsinformationssystem bereitgestellt (Pfad: Gemeinderat-Infoschreiben-
2019-Mehrzweckhalle). 
 
Zusammenfassung: 
 
Die größeren Platzbedürfnisse für ein Spielfeld wurden durch den FC Oberafferbach angezeigt. Hier sollen Fuß-
ballturniere stattfinden, welche eine Spielfeldgröße von 40m x 20m benötigen. Oder im Falle von Badminton-
turnieren werden 4 Spielfelder á 13,40 m x 6,10 m benötigt. Zusätzlich werden Randstreifen für z.B. Auswech-
selbänke benötigt.  
 

Schule: Spielfelder für Sportunterricht, z.B. Basketballfeld 28m x 15m 
 
Feuerwehrverein Johannesberg/Oberafferbach: Abhaltung von Versammlungen des Kreisfeuerwehrver-
bandes, Ausbildungsveranstaltungen auf Kreisebene (z.B. Winterschulung) Jubiläumsfeste der Feuer-
wehrvereine 
 
Tischtennisverein: von 5m x 10m bis 7m x 14m pro Box (abhängig von Spielklasse) 
 
Chorgemeinschaft Johannesberg: Fläche für 300 Sitzplätze  
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Zu nennen sind natürlich auch Vereine bzw. Organisationen welche geringeren Platzverhältnisse benötigen: 
 

Schützenverein Grüntal Oberafferbach: ca. 12 m x 25 m Bogenschießen im Winter 
 
Partnerschaftskomitee: jetzige Hallengröße ausreichend 
 
Musikverein Johannesberg: jetzige Hallengröße ausreichend 
 
Heimat- u. Geschichtsverein: 95 m² für z.B. Ausstellungen  

 
Hinzu kommen Vereine bzw. Organisationen welche eine Halle für die Ausübung der Tätigkeit, keine Halle benö-
tigten. Hier wird beispielhaft die Frauenunion, Pamoja-Partnerschaft mit Litumbandyosi e.V. oder die JA-
Fraktion angeführt.  
 
Festzuhalten bleibt ebenso, dass die Vereine bzw. Organisationen mit weniger Platzbedarf darum bitten, die 
Halle so teilbar zu gestalten, dass auch bei kleineren Veranstaltungen das entsprechende „Ambiente“ aufkom-
men kann. Dies gilt für Sport- wie für Musikvereine gleichermaßen. 
 
Bühne: 
Die Musikvereine würden generell eine fest-installierte Bühne begrüßen.  
 
Zuschauerränge: 
Werden größtenteils von den Sportvereinen z.B. dem FCO erbeten. Größenverhältnisse werden hier nicht ange-
zeigt.  
 
Schankraum: 
Wenn er erwähnt wurde, wurde dieser auch gewünscht bzw. als Notwendig angesehen. Nach Möglichkeit kom-
fortabler als der bestehende.  
 
Abstellräume: 
Sollen ausreichend vorhanden sein. Keine genaue Benennung  
 
Weitere Details: 
Es wurden zudem weitere Angaben über Soundanlagen, Inventar, Ballfangnetze etc. gemacht. Diese können im 
Ratsinfosystem bei den einzelnen Bögen durch den Gemeinderat eingesehen werden. Diese Details werden zu 
einem späteren Planungsstand von Bedeutung.  
 
Bestuhlung  
Im Folgenden ein Beispiel zur Veranschaulichung der Platzverhältnisse. 

 
Es ist bereits angeregt worden die Unterteilung über eine 1/3 und 2/3 Lösung zu planen. So kann gewährleistet 
werden, dass kleinere Veranstaltungen ein angenehmeres Ambiente erfahren.  
 
Für Landkreisveranstaltungen können nach Auskunft des Landratsamtes Aschaffenburg Veranstaltungshallen 
mit ca. 300 Sitzplätzen berücksichtigt werden.  
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Erörterung: 
Frau Naumann-Legler vom Architekturbüro Cirillo/Naumann stellt die Machbarkeitsstudie in Form einer Power-
point Präsentation vor.  

 
 
Für die weitere Planung und für die endgültige Entscheidung des Gemeinderats sind noch verschiedene Unter-
suchungen und Festlegungen erforderlich. 

 
 
 
Kostenprognose: 
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Vom Gemeinderat werden die beiden Alternativstandorte gegeneinander abgewogen. Der Großteil des Gemein-
derats spricht sich für den Alternativstandort 2 aus. Eine endgültige Beschlussfassung soll in der nächsten Ge-
meinderatssitzung erfolgen, nachdem eine Immissionseinschätzung eingeholt und der Höhenschnitt der beiden 
Standorte nebst Ansichten vorgelegt wurde. Bezüglich der tatsächlich benötigten Hallengröße sind Konkretisie-
rung Gespräche mit dem FCO (größter Flächenbedarf/Spielfeldbedarf angezeigt) zu führen. Außerdem ist zu 
klären bis wann der Förderantrag beim Bund eingegangen sein muss. Ggf. wäre eine entsprechende Fristver-
längerung zu beantragen.  
 
Beschlussfassung 1: 
Gemeinderatsmitglied Adolf Kampfmann stellt den Antrag auf Beschlussfassung zur Festlegung des Standorts 
bereits zur heutigen Sitzung. Beweggründe für den Antrag sind eine zügige Vorgehensweise und die Absicht 
Kosten bei der Planung zu sparen.  
 
Abstimmung 
Ja-Stimmen: 6 
Nein-Stimmen: 9 
 
Der Antrag gilt demnach als abgelehnt. Somit sind bis zur nächsten Sitzung für beide Standorte die verkehrs-
rechtliche Stellungnahme/Empfehlung, Höhenschnitte mit Ansichten und eine immissionsschutzrechtliche Stel-
lungnahme/Einschätzung einzuholen.  
Bezüglich des Immissionsgutachtens (geht über eine einfache Stellungnahme/Einschätzung hinaus) ergeht 
folgende 
 
Beschlussfassung 2: 
Herr Bürgermeister Peter Zenglein wird ermächtigt, drei entsprechende Angebote für ein Immissionsgutachten 
einzuholen und davon das wirtschaftlichste zu beauftragen. 
 
Abstimmung 
Ja-Stimmen: 15 
Nein-Stimmen: 0 
 
Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglaubigt. 
 
Johannesberg, 07.12.2021      Gemeinde Johannesberg  
 
        
 
         Peter Zenglein 

1. Bürgermeister   
 
 
Auszug über die  
Niederschrift zur 
Gemeinderatssitzung  
am 03. März 2020 
A) Öffentliche Sitzung 

 

 

 
Punkt 5 
Neubau einer Mehrzweckhalle; 
Änderung des Bebauungsplans "Langenacker Am Seles", Gemarkung Johannesberg im Bauleitplanverfahren 
nach § 13 a BauGB 
Hier: Vorstellung des Bebauungsplanvorentwurfs mit Aufstellungsbeschluss 
 
Sachverhalt: 
Wie bereits in der Sitzung vom 05.11.2019 wird hier nochmals auf die Information der zuständigen Kreisbau-
meisterin des Landrastamtes Aschaffenburg Frau Freytag vom 16.10.2019 hingewiesen:  
 
„nach Durchsicht der Unterlagen können wir Ihnen folgendes mitteilen:  
 
Das Bauvorhaben liegt leider außerhalb des Baufensters – im Sondergebiet Schule, Sport, Veranstaltungen etc.. 
Eine Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplans (hier: komplett vom Baufenster) würde die Grundzüge 
der Planung berühren, städtebaulich nicht zu begründen und rechtlich kritisch einzustufen sein.  
 
Aufgrund der bereits sehr „in die Jahre gekommenen“ Planung aus den 80er Jahren empfehlen wir, den Bebau-
ungsplan komplett zu überarbeiten und an heutige Anforderungen anzupassen. Aus städtebaulicher Sicht macht 
es Sinn, für die öffentlichen und schulischen Einrichtungen eine Fläche für Gemeinbedarf mit den entsprechen-
den taktischen Zeichen festzusetzen. Mit dem Verzicht auf Baufenster in diesem Bereich hat die Gemeinde 
Johannesberg zukünftig alle Optionen offen, je nach den Erfordernissen der Nutzungen, die Gebäude in das 
Gelände einzustellen.  
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Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 03.12.2019, unter den Punkten 8a und 8b, die Ausführung 
des Hallenneubaus beschlossen hat, fand am 21.01.2020 ein Absprachetermin im Landrastamt Aschaffenburg 
statt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurde durch Frau Richter vom Architekturbüro Schäffner der folgen-
de Bebauungsplanvorentwurf erstellt: 
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Die Änderung des Bebauungsplans soll Bauleitplanverfahren nach 13a BauGB durchgeführt werden.  
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Bebauungspläne der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) unterscheiden sich von herkömmlichen Bebauungsplänen 
lediglich darin, dass sie an einen bestimmten Zweck – nämlich die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die 
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung – gebunden sind und deshalb unter den Vo-
raussetzungen des § 13a Abs. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 BauGB durchgeführt 
werden können.  
 
§13a Abs. 1 + 2 BauGB 
»(1) … Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zuläs-
sige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche 
festgesetzt wird von insgesamt:  
 
1. weniger als 20 000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, oder 
2. 20 000 Quadratmetern bis weniger als 70 000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung 
unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass 
der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4 in 
der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, sind an der Vorprüfung 
des Einzelfalls zu beteiligen. 
 
(Hinweis: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 38.644 m², die Gemeinbedarfsfläche umfasst 
davon 26.286 m²)  
 
(2) Im beschleunigten Verfahren  
1. gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Absatz 2 und 3 Satz 1 entsprechend;« 
 
Im beschleunigten Verfahren ist eine erleichterte Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonsti-
ger Träger öffentlicher Belange wie beim vereinfachten Verfahren nach § 13 Abs. 2 BauGB möglich: 
 
(2) Im vereinfachten Verfahren kann  
 
1. von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 abgesehen werden, 
2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder 
wahlweise die Auslegung nach § 3 Absatz 2 durchgeführt werden, 
3. den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme inner-
halb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung nach § 4 Absatz 2 durchgeführt werden. 
 
Im konkreten Fall wird es sich hier in erster Linie um Absprachen mit der Bauaufsicht, der unteren Naturschutz-
behörde sowie dem Immissionsschutzamt (jeweils Landratsamt Aschaffenburg) handeln. Der beschlossene 
Standort 2 an der Adam-Fell-Straße erfordert bezüglich der nächtlichen Nutzung als seltenes Ereignis einen 
erhöhten Schallschutz der Baukonstruktion. 
 
Erläuterung: 
Frau Richter vom Bauatelier Schäffner, 63741 Aschaffenburg ist zur Sitzung anwesend und stellt den Bebau-
ungsplanvorentwurf sowie das einschlägige Verfahren vor. Von Bürgermeister Peter Zenglein wird die Planung 
um den Wunsch der Kreisbaumeisterin Frau Freytag um einen „Naschgarten für Gemüse und/oder Obst“ er-
gänzt. Aus der Mitte des Gemeinderates wird der Wunsch nach einem Seniorenspielplatz geäußert. Beide Ideen 
sind entsprechend mit dem St. Johannesverein, als Träger der benachbarten Pflegetagesstätte, abzustimmen. 
So können Symbiose-Effekte aufgezeigt und ggf. kostensparend umgesetzt werden.  
 
Beschlussfassung: 
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Langenacker am Selesweg“ i.d.F. vom 26. Mai 1988 soll wie folgt 
geändert werden: Die Grundstücke Fl.Nr. 963/9, 951/4, 951/5, 951/6, 951/11 und 951/12, jeweils Gemarkung 
Johannesberg werden als „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit den Zweckbestimmungen „Schule sowie Gebäude 
für soziale, sportliche und kirchliche Zwecke“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB statt wie bisher als „Sondergebiet“ 
dargestellt. Zudem werden die Baugrenzen für „Schützenheim“, „Mehrzweckhalle, Turnhalle, Schule“ sowie 
„Gemeinde- und Pfarrzentrum“ entfernt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans bleibt durch die 1. Änderung 
unberührt bzw. wird durch den Bebauungsplanvorentwurf hinreichend definiert. 
 
Abstimmung 
Ja-Stimmen: 16 
Nein-Stimmen: 0 
 
Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglaubigt. 
 
Johannesberg, 07.12.2021      Gemeinde Johannesberg  
 
        
 
         Peter Zenglein 

1. Bürgermeister   
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Auszug der Niederschrift  
zur Gemeinderatssitzung  
am 11. Mai 2021 
A) Öffentliche Sitzung 
 

 

 

 
Punkt 7a) 
Neubau einer Mehrzweckhalle; 
Änderung des Bebauungsplans "Langenacker Am Seles", Gemarkung Johannesberg im Bauleitplanverfahren 
nach § 13 a BauGB 
Hier: Bekanntgabe und Beschlussfassung über die städtebauliche Beurteilung der eingegangenen Stellung-
nahmen im Rahmen der Behördenbeteiligung und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Sinne des § 4 Abs. 1 
BauGB sowie der Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BauGB 
 
Sachverhalt: 
Am 03.03.2020 wurde unter Punkt 5 der Gemeinderatssitzung die Änderung des gegenständlichen Bebauungs-
plans angestoßen. Im Zuge des Verfahrens zur 1. Änderung des gegenständlichen Bebauungsplans wurde eine 
Behördenbeteiligung sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB und die 
Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BauGB durchgeführt.  
 
Nachstehend werden dem Gemeinderat die Stellungnahmen sowie die städtebauliche Bewertung durch Frau 
Richter vom Architekturbüro Richter/Schäffner mitgeteilt:  
 
„Nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange unterrichtet und aufgefordert, sich in 
der Zeit vom 06.07.2020 bis 31.07.2020 zum Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes i.d.F. vom 
24.06.2020 zu äußern. 
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: 
 
1. Landratsamt – Bauaufsicht/Kreisbaumeisterin    
2. Landratsamt – Untere Naturschutzbehörde   
3. Landratsamt – Untere Immissionsschutzbehörde   
4. Landratsamt – Untere Denkmalschutzbehörde 
5. Landratsamt – Sachgebiet Wasser- und Bodenschutz  
6. Landratsamt – Regionaler Planungsverband         
7. Landratsamt – Kreisbrandinspektion 
8. Landratsamt – Gesundheitsamt 
9.  Wasserwirtschaftsamt  
10. Regierung von Ufr., Höhere Landesplanungsbehörde  
11.  Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern 
12. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
13. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Ref. B Q - Bauleitplanung, München 
14.  Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe Aschaffenburg 
15.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Würzburg 
16. AVG Aschaffenburger Versorgungs-GmbH 
17.  NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Sailauf Weyberhöfe   
18. Abwasserverband Untermain, Kleinostheim 
19. Zweckverband Abwasserbeseitigung Kahlgrund, Mömbris 
20.  Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe, Hörstein 
 
1. Landratsamt – Bauaufsicht/Kreisbaumeisterin, 14.07.20 
 Fachtechnische Stellungnahme 
 
 Mit dem vorliegenden Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg – 1. Änderung“ in 

der Fassung vom 24.06.2020 besteht aus städtebaulicher Sicht grundsätzlich Einvernehmen. Die Problematik und die 
Planung wurden mit den Beteiligten besprochen – die Festsetzungen entsprechen dieser Abstimmung. 

 
 Anregungen bzw. erforderliche Klarstellungen: 
 1. Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf sind die Einrichtungen und Anlagen 
  nicht beispielhaft, sondern nur ausschließlich aufgeführt. Weitere Nutzungen 
  sind demnach nicht geplant und unzulässig? 
 2. Die Festsetzungen des ca. 10,0 m breiten öffentlichen Grünstreifens, der den 
  Innen- und Außenbereich trennt, ist nicht nur dem Orts- und Landschaftsbild, 
  sondern auch einer naturnahen Ortsrandgestaltung zuträglich. 
 3. Die übrigen Pflanzstreifen (auf der gemeindlichen Grundstücksfläche?) sind 
  weder als öffentliche noch als private Grünflächen festgesetzt – eine 
  Präzisierung ist zweckdienlich. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 Um im Hinblick auf spätere Nutzungsänderungen flexibel zu sein, wird auf eine konkrete Festsetzung von Gemeinbe-

darfsnutzungen verzichtet und die Angabe einer umfassenden Zweckbestimmung, z.B. „Sozialen Zwecken dienende Ge-
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bäude und Einrichtungen“ gewählt. Die Zweckbestimmungen werden jeweils mit Beispielen für Gemeinbedarfsnutzungen 
ergänzt. 

 In der Planzeichnung sind die bestehenden Nutzungen wie Grundschule, Kinderkrippe etc. angegeben. 
  
 Die Pflanzstreifen zwischen Gemeinbedarfsfläche und Verkehrsfläche werden als öffentliche Grünflächen festgesetzt. 
 
2. Landratsamt – Untere Naturschutzbehörde,                                                  09.07.20 
 Fachtechnische Stellungnahme 
 
 Es besteht Einverständnis. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
3. Landratsamt – Untere Immissionsschutzbehörde,                                          28.07.20 
 Fachtechnische Stellungnahme 
 
 Bewertung: 
 Der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Langenacker am Selesweg“ wurde am 05.04.1988 als Satzung beschlossen. 

Das Plangebiet wurde als Sondergebiet festgesetzt. Zugelassen sind Mehrzweckhalle, Pfarr- und Gemeindezentrum so-
wie Schützenheim und Schule. Jetzt soll das Plangebiet als eine Gemeinbedarfsfläche mit den Zweckbestimmungen 
Schule und Einrichtungen und Anlagen für soziale, sportliche und kirchliche Zwecke ausgewiesen werden. Dies ist aus 
immissionsschutzfachlicher Sicht unproblematisch. 

 
 Fazit: 
 Der Immissionsschutz erhebt keine Einwände gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Langenacker am Selesweg“ 

in der Fassung vom 24.06.2020. 
 
 Hinweis zur geplanten „Zweifachsporthalle mit Mehrfachnutzung“: 
 Aus den eingereichten Unterlagen geht hervor, dass im Plangebiet eine Zweifachsporthalle errichtet werden soll. Die 

immissionsschutzfachliche Bewertung dieses Vorhabens wird im dafür notwendigen Baugenehmigungsverfahren vorge-
nommen. Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass hierfür eine Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm vorzulegen 
ist. Diese ist auf der Basis von konkreten Planunterlagen, u. a. einer detaillierten Betriebs- und Nutzungsbeschreibung, zu 
erstellen.  

 
 Gegebenenfalls sind darin Auflagen vorzuschlagen, mit denen sichergestellt werden kann, dass die gesetzlichen Vorga-

ben hinsichtlich des Lärmschutzes eingehalten werden. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung. 
 Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist für die konkrete Planung eine Schallimmissionsprognose durchzuführen, 

um die Einhaltung der Anforderungen zum Schallimmissionsschutz an den maßgeblichen Immissionsorten in der Nach-
barschaft zu prüfen. Die infolge der Nutzungen der geplanten Zweifachturnhalle im benachbarten WA- und MI-Gebiete zu 
erwartenden Geräuschimmissionen sind zu ermitteln und nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung, 18. BImSchV zu 
bewerten. 

 
4. Landratsamt – Untere Denkmalschutzbehörde und Kreisheimatpfleger,      30.07.20 
  
 Es bestehen keine Bedenken. 
  
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
5. Landratsamt – Sachgebiet Wasser- und Bodenschutz, 
  
 Es liegt keine Äußerung vor.  
6. Landratsamt – Regionaler Planungsverband Bayer. Untermain-Region 1,   21.07.20 
 Regionalplanerische Stellungnahme 
 
 Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayer. Landesplanungsgesetz 

(Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan der Region 1 (RP 1) festgesetzt 
sind. Diese Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind zu beachten bzw. zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG). Bauleit-
pläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). 

 Der Regionale Planungsverband Bayer. Untermain erhebt in seiner Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange zu der im 
Betreff genannten Bauleitplanung keine Einwände. Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raum-
ordnung und Regionalplanung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden. 

 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
7. Landratsamt – Kreisbrandinspektion,                                                   30.07.20 
 Feuerwehr/Katastrophenschutz 
 
 Die Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes. Sie dient dazu, den evtl. 

notwendigen Einsatz der Feuerwehr vorzubereiten und seine Wirksamkeit möglichst erfolgreich zu machen. 
 Nach Art. 1 Abs. 1 und 2 Bayer. Feuerwehrgesetz ist der abwehrende Brandschutz und die Bereitstellung der notwendi-

gen Löschwasserversorgungsanlagen eine gemeindliche Pflichtaufgabe. 
 
 Die Freiwillige Feuerwehr Johannesberg kann den Brandschutz in der vorgeschriebenen 
 Hilfsfrist von 10 Minuten für dieses Gebiet gewährleisten. 
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 Die Ausrüstung und Organisation der gemeindlichen Feuerwehr ist für die vorhandene und zukünftig geplante Bebauung mit 
nachfolgender Einschränkung ausreichend. 

 
 Für Gebäude der Gebäudeklasse 1, 2 oder 3 kann der 2. Rettungsweg mittels der bei der Feuerwehr vorhandenen tragba-

ren Leiter (4-tlg. Steckleiter) im Regelfall sichergestellt werden, wenn Zugänge zu den Aufstellflächen für diese Leitern an 
den notwendigen Anleiterstellen vorhanden sind und die Rettungshöhe 8 m nicht übersteigt. Für Gebäude der Gebäudeklasse 4 oder 5 kann de                                     
Personengruppen (Sonderbauten), ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen, ob die Sicherstellung des 
2. Rettungsweges über Rettungsgeräte der Feuerwehr erfolgen kann oder ob der 2. Rettungsweg baulich sicherzustellen 
ist. 

 
 Die Zufahrtstraßen zu den Schutzobjekten müssen für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von mind. 10 to 

ausgelegt sein. Die Zufahrtsstraßen müssen mit Feuerwehrfahrzeugen, die eine Länge von 10 m, eine Breite von 2,5 m 
und einen Wendekreisdurchmesser von 18,5 m besitzen, befahren werden können. Dies betrifft insbesondere die Zufahrt zur Bewegungsfl                                         
Flächen für die Feuerwehr neu hergestellt werden. 

 
 Die BayBO führt im Art. 5 Abs. 1 Satz 4 aus, dass bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentli-

chen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen 
Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen sind, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich 
sind. Diese Forderung unterstellt aber aus unserer Sicht, dass bei Abständen von weniger als 50 m ausreichende Flä-
chen für die Feuerwehr auf der öffentlichen Verkehrsfläche herzustellen sind bzw. für einen wirksamen und erfolgreichen 
Feuerwehreinsatz vorhanden sein müssen. 

 
 In Abständen von max. höchstens 100 m muss im Straßenverlauf mindestens eine ausreichende Bewegungsfläche für 

den Einsatz eines Feuerwehrfahrzeuges vorhanden sein. 
 Bewegungsflächen sind ausreichend lange und breite Abstellflächen für ein in einen Einsatz eingebundenes 

Löschfahrzeug. Eine Bewegungsfläche hat eine Länge von 12 m und eine breite von 7 m und sollte in einem max. Ab-
stand von 50 m von den jeweiligen Grundstücken bzw. Schutzobjekten zur Verfügung stehen. 

 Damit soll bei den Gebäuden sichergestellt sein, dass mit einem Löschfahrzeug mindestens bis 50 m zu den Schutzob-
jekten heranzufahren ist. 

 
 Die Löschwasserversorgung ist für die Festsetzung einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ zu überprüfen. 
 
 Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversorgungsanlagen ist Aufgabe der Gemeinde (vgl. Art. 1 

Abs. 2 Satz 2 BayFwG) und damit bei Neuausweisung oder bei Änderung eines Bebauungsgebietes ein Teil der Erschlie-
ßung im Sinn von § 123 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB). Die Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversor-
gung zählt damit zu den bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmigung. Welche 
Löschwasserversorgungsanlagen im Einzelfall notwendig sind, ist anhand der Brandrisiken des konkreten Bauvorhabens 
zu beurteilen. Der Gemeinde Johannesberg wird empfohlen, bei der Ermittlung der notwendigen   Löschwassermenge   
die   Technische   Regel   zur   Bereitstellung   von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung – Ar-
beitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas und Wasserfaches e. V. (DVGW) anzuwenden. Dabei beschränkt 
sich die Verpflichtung der Gemeinden nicht auf die Bereitstellung des sog. Grundschutzes im Sinn dieser technischen 
Regel. Sie hat Löschwasser in einem Umfang bereitzuhalten, wie es die jeweils vorhandene konkrete örtliche Situation, 
die unter anderem durch die (zulässige) Art und das (zulässige) Maß der baulichen Nutzung, die Siedlungsstruktur und 
die Bauweise bestimmt wird, verlangt. Ein Objekt, das in dem maßgebenden Gebiet ohne weiteres zulässig ist, stellt re-
gelmäßig kein außergewöhnliches, extrem unwahrscheinliches Brandrisiko dar, auf das sich die Gemeinde nicht einzu-
stellen bräuchte. 

 
 Bei der Planung und Ausführung der Trinkwasserversorgungsanlage sind für eine Nutzung auch als Löschwasser die ein-

schlägigen Richtlinien des DVGW zu beachten, insbesondere sind dies die Arbeitsblätter 
 W 405 Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung 
 W 331 Hydrantenrichtlinie 
 W 313 Richtlinie für Bau und Betrieb von Feuerlösch- und Brandschutzanlagen in   Grundstü      
 W 311  Wasserversorgung, Wasserspeicherung; Bau von Wasserbehältern, Grundlagen und Ausführungsbeispiele 
 
 Im Baugebiet ist die ausreichende Zahl genormte Hydranten, zur Wasserentnahme durch die Feuerwehr, von der Ge-

meinde Johannesberg zu überprüfen und gegebenenfalls zu erweitern. Hydranten sind für einen schnellen Feuerwehrein-
satz im Straßenverlauf in einem Abstand einzubauen, dass von einem im Einsatz befindlichen Löschfahrzeug (geplante 
Bewegungsfläche) in max. Abstand von 75 m ein Hydrant zur Verfügung steht. 

 
 Bei den Hydrantenstandorten ist darauf zu achten, dass diese sinnvoll zu den Grundstückszufahrten und zum Straßen-

verlauf angeordnet werden und diese in ihrer Benutzbarkeit nicht behindern. 
 
 Die Hydranten müssen den Normblättern DIN 3221 oder 3222 entsprechen und mit einem DIN-DVGW-Prüfzeichen verse-

hen sein. Insbesondere ist zu beachten, dass die Hydranten mit selbsttätiger Entleerung, die Überflurhydranten zusätzlich 
mit einer Sollbruchstelle versehen sind. Bei der Verwendung von Unterflurhydranten ist zu beachten, dass nur solche mit 
Nennweite DN 80 eingebaut werden. Eine zusätzliche Absperrung der Hydranten sollte nach Möglichkeit vermieden wer-
den. Das Verhältnis von Über- zu Unterflurhydranten sollte 1/3 zu 2/3 sein. 

 
 Für einen wirksamen und schnellen Feuerwehreinsatz muss ausreichend Löschwasser in der Nähe der geplanten Bewe-

gungsflächen für die Löschfahrzeuge zur Verfügung stehen. Als ausreichend sehen wir dafür an, wenn jeweils ein Hydrant 
in einem Abstand von max. 75 m von jeder notwendigen Bewegungsfläche zur Verfügung steht, der in der Lage ist 
mind. 800 l/min bei einem Fließdruck von mehr als 1,5 bar über einen Zeitraum von 2 Stunden abgeben kann. Alternativ 
kann unmittelbar an einer Bewegungsfläche auch eine geeignete Saugstelle für die Feuerwehr zur Verfügung stehen. 

 
 Die restliche Gesamtlöschwassermenge kann für jede Bewegungsfläche in einem Abstand von bis zu 300 m zur Verfü-

gung gestellt werden. Ergänzende, für die Feuerwehr geeignete Löschwasserentnahmestellen müssen jeweils mind. 800 
l/min Löschwasser über einen Zeitraum von 2 Stunden abgeben können. 
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 Hier ist über die Gemeinde Johannesberg der benötigte Fließdruck und die Wasserlieferleistung der Hydranten in Bezug 
auf den geringen Höhenversatz zwischen Wasserhochbehälter (Höhenlage 376 m) und Mühlberg-Grundschule (Höhenla-
ge 372,71 m) zu überprüfen. 

 
 Für das Baugebiet „Fläche für Gemeinbedarf“ ist die gem. DVGW-Arbeitsblatt W 405 geforderte Löschwassermenge für 

die nun geplante bauliche Nutzung und Gefahr der Brandausbreitung über einen Zeitraum von 2 Stunden erforderlich. Dies kann eine notwendi                                           
Brandausbreitung führen und dann nach DVGW Arbeitsblatt W 405 eine Löschwasserversorgung von nur 1600 l/min über ei-
nen Zeitraum von 2 Stunden erfordern. 

 
 Eine gesicherte Trinkwasserversorgung sagt noch nichts über eine gesicherte Löschwasserversorgung aus. Die öffentli-

che Trinkwasserversorgung orientiert sich nicht immer am tatsächlichen Löschwasserbedarf. Kann die erforderliche 
Löschwassermenge nicht mit dem öffentlichen Trinkwasserversorgungsnetz ausreichend sichergestellt werden oder orien-
tiert sich die Trinkwasserversorgung am tatsächlichen Trinkwasserbedarf, dann können alternativ zur Sicherstellung der 
Löschwasserversorgung auch Löschwasserteiche, Löschwasserbrunnen, unterirdische Löschwasserbehälter oder Saug-
stellen an offenen Gewässern zur Deckung des Löschwasserbedarfes im Baugebiet eingeplant werden. Der Deckungsbe-
reich eines solchen Behälters oder einer Saugstelle hat einen Radius von max. 200 bis 300 m. 

 
 Saugstellen müssen für die Feuerwehr geeignet sein. Sie müssen ganzjährig eine ausreichende Löschwassermenge 

liefern, immer eine ausreichende Wassertiefe von mind. 50 cm aufweisen und mit Feuerwehrfahrzeugen direkt zu er-
reichen sein. Bei de r Zufahrt zu und der Bewegungsfläche direkt an der Saugstelle sind für die Feuerwehr mind. die Forde-
rungen aus der DIN 14 090 zu beachten. 

 
 Löschwasserteiche müssen der DIN 14210, Löschwasserbrunnen der DIN 14220 und Löschwasserbehälter der DIN 

14 230 entsprechen. 
 
 Die vorhandenen Sirenenanlagen zur Alarmierung der Feuerwehr und zur Warnung der Bevölkerung sind für das neue 

Baugebiet ggf. zu erweitern, wenn die bisherige Beschallung dafür nicht ausreichend ist. 
 
 Bauanträge, welche die einschlägigen Brandschutzanforderungen der BayBO nicht erfüllen oder bei denen von den 

Brandschutzanforderungen abgewichen werden soll und Gebäude oder Betriebe besonderer Art und Nutzung oder für 
besondere Personengruppen, sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. 

 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung. 
 Die Löschwasserversorgung ist entsprechend den Vorgaben der Arbeitsblätter W 405 des Deutschen Vereins des Gas- 

und Wasserfaches (DVGW) sicherzustellen. 
 Zu beachten ist, dass der 2. Rettungsweg bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 oder 5 baulich sicherzustellen ist. Bei 

Sonderbauten ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen, ob der 2. Rettungsweg mittels der vorhande-
nen tragbaren Leitern erfolgen kann oder ob der 2. Rettungsweg baulich sicherzustellen ist. 

  
 Im Bereich des Plangebietes ist über das öffentliche Trinkwassernetz eine Löschwassermenge von 48 m³/h über die 

Dauer von 2 Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar möglich. Es bestehen im Umfeld Hydranten in der Mühlbergstra-
ße, in der Straße „Seles“ und in der Adam-Fell-Straße zur Löschwasserentnahme. 

 Bei der Realisierung weiterer Vorhaben ist der Löschwasserbedarf unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der 
Gefahr der Brandausbreitung nach dem Arbeitsblatt W 405 DVGW zu ermitteln. Gegebenenfalls sind weitere Hydranten 
einzubauen bzw. Alternativen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wie beispielsweise unterirdische Löschwas-
serbehälter einzuplanen. 

 
 In der Hochzone Johannesberg (Mühlberg–Grundschule, Höhenlage 372,71 m) werden die Druckverhältnisse über die 

Pumpstation neben dem Hochbehälter (Höhenlage 376 m) gesteuert. Im Falle einer Löschwasserentnahme ist zur Ver-
stärkung eine eigene Druckerhöhungspumpe installiert. Der Zweckverband Fernwasserversorgung Spessart Gruppe weist 
daraufhin, dass im Teilstück Flurnummer 963/8 der Adam-Fell-Straße keine Versorgungsleitung der Spessartgruppe liegt. 
Wird für den Neubau der Zweifachturnhalle ein eigener Wasseranschluss gewünscht, wird um frühzeitige Abstimmung 
gebeten.  

 
8. Landratsamt – Gesundheitsamt, 20.07.20 
  
 Aus hygienischer Sicht bestehen keine Bedenken. 
  
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
9.  Wasserwirtschaftsamt, 22.07.20 
  
 Aus fachlicher Sicht sind keine Anmerkungen veranlasst. 
  
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
10. Regierung von Ufr., Höhere Landesplanungsbehörde, 21.07.20 
 Landesplanerische Stellungnahme 
 
 Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayer. Landesplanungsgesetz 

(Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm (LEP) und dem Regionalplan der Region 1 (RP 1) festgesetzt sind. 
Diese Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind zu beachten bzw. zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG). Bauleitpläne in 
den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB): 

 Die Regierung von Ufr. als höhere Landesplanungsbehörde erhebt in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange zu 
der im Betreff genannten Bauleitplanung keine Einwände. 

 Die Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung. Eine Prüfung und Würdi-
gung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden. 
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 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
11.  Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, 24.07.20 
  
 Nach den hier vorliegenden Unterlagen werden durch o.g. Vorhaben keine derzeit von der Regierung von Oberfranken, 

Bergamt Nordbayern, wahrzunehmenden Aufgaben berührt. 
  
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
12. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, 15.07.20 
  
 Das Amt hat keine Einwände. 
  
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
13. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Ref. B Q - Bauleitplanung, München 
  
 Es liegt keine Äußerung vor. 
 
14.  Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe Aschaffenburg 
  
 Es liegt keine Äußerung vor. 
 
15.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Würzburg,  27.07.20 
 Gegen die 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg“ bestehen keine Einwän-

de. Im bzw. am Rande des Geltungsbereichs befinden sich Telekommunikationslinien des Unternehmens. Auf die vor-
handenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikationslinien ist bei den Planungen 
grundsätzlich Rücksicht zu nehmen. Die Versorgung des Planbereiches ist über das bestehende Leitungsnetz sicherge-
stellt. Es wird um rechtzeitige Mitteilung zum Zweck der Koordinierung gebeten, welche eigenen oder der Gemeinde be-
kannten Maßnahmen Dritter im Geltungsbereich stattfinden werden.   

 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
16. AVG Aschaffenburger Versorgungs-GmbH,  28.07.20 
 Es bestehen keine Einwände. 
 Abhängig vom Leistungsbedarf wird ein separater Elektro-Hausanschluss für den geplanten Neubau einer Zweifachsport-

halle notwendig sein. 
 Die bestehende Einfachsporthalle wird bislang über den Elektro-Hausanschluss der Grundschule mitversorgt. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
17.  NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Sailauf Weyberhöfe 
 
 Es liegt keine Äußerung vor.  
 
18. Abwasserverband Untermain, Kleinostheim,  15.07.20 
 Die Einleitung des Oberflächenwassers in die Kanalisation sollte vermieden werden. Gemäß Bayer. Wassergesetz und 

dem Wasserhaushaltsgesetz sollte eine breitflächige Versickerung angestrebt werden. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
 
19. Zweckverband Abwasserbeseitigung Kahlgrund, Mömbris,  07.07.20 
 
 Seitens des ZAK bestehen keine Einwände. 
  
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
20.  Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe, Hörstein,               07.07.20 
  
 Es bestehen keine Bedenken.  
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
Im Wesentlichen wurden durch die Behörden und die sonstigen Träger redaktionelle Ergänzungen/Änderungen 
angezeigt. Diese wurden in den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Begründung i.d.F. 18.08.2020 eingear-
beitet und die Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom 19.10.2020 bis 30.10.2020 
darüber unterrichtet.  
 
Daraufhin erreichten die Gemeindeverwaltung zwei Mitteilungen aus der Öffentlichkeit. Nachstehend werden 
dem Gemeinderat die Mitteilungen sowie die städtebauliche Bewertung durch Frau Richter vom Architekturbüro 
Richter/Schäffner mitgeteilt:  
 
 Mitteilung Nr. 1  
 E-Mail vom 30.10.2020 
 
 Einspruchsbedenken gegen die neue Mehrzweckhalle!  
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 Sehr geehrte Gemeinde! 
 
 Natürlich geht es uns als unmittelbar betroffene Anwohner persönlich, um wirksame Lärmschutzverordnungen und die 

Verhinderung eines Ballermannschwerpunktes, denn wir sicherlich ohne meine leidlichen ständigen persönlichen Inter-
ventionen schon längst ausufernd rund um den Schulsportplatz hätten! auch wenn dies viele unbeteiligte Johannesberger 
nicht einsehen und immer nur meinen: "Man sollte die Kinder spielen lassen"! Diese haben wirklich keine Ahnung, was da 
während des Jahres im Bereich Schützenhaus ‐ Sporthalle und Vorplätzen vom abendlichen ‐ nächtlichen Brüllsaufen 
über beobachteten Drogenkonsum mit dröhnenden Freiluftrapkonzerten auch über Schützenhaus‐ und Obst und Garten-
bauverein, mit der steigenden Anzahl auswärtiger Jugendlicher ablief bzw. abläuft! Da sah bzw. sieht man wenig von Kin-
dern bzw. sie und wurden verdrängt! 

 
 Leider können wir da auch in der Ausschreibung nichts von schützenden Maßnahmen in Bezug auf die nun neue "Kon-

zentrations‐Baumaßnahme" oder speziellem nächtlichen Ordnungsdienst erkennen! Das führt jetzt natürlich zu Rander-
scheinungen, die geklärt werden müssten und dessen Ausmaß die anliegenden Anwohner, auch für die, die es bislang 
nur am Rande kennengelernt haben! 

 
 Mit der neuen Mehrzweckhalle und dem gesteigerten Besuchs‐ bzw. Veranstaltungsfrequenzen stellt sich die Frage, 

besonders nach ausreichenden Parkplätzen und Randalenachtlärm! Eine solche "Hallenmehrzweckkonzentration" mit hö-
herem und häufigen lärmintensiven Publikumsverkehr würde nach dem Verlassen der Halle aus Erfahrung auch zu mehr 
Brüllsaufen, (Scherben~)Müll und nächtlicher Ruhestörung/Randale, mit mitgebrachtem Alkohol, besonders im Sommer, 
unterhalb des Schützenhauses führen ‐ auch hin zum "Auberge" ‐ mit der gegenüberliegenden Bushaltestelle bis die 
Schulstraße und Adam ‐ Fellstraße runter, durch abziehende Sportler/Besucher! 

 
 Wir drängen dringendst darauf, diesem mehr Beachtung zu schenken! 
 
 Städtebauliche Beurteilung: 
 Durch das Büro Wölfel Engineering GmbH + Co. KG aus Höchberg wurde für zwei mögliche Standorte einer Zweifach-

turnhalle die Verträglichkeit der durch Sportbetrieb (Schulsport, Vereinssport, Turniersport oder Ligabetrieb – Szenarien 1 
und 2) und Veranstaltungen (z.B. Musikkonzert, Blaskapelle, etc.) zu erwartenden Lärmimmissionen im Anlagenumfeld 
aus schalltechnischer Sicht geprüft.  

 
 Ergebnis und Bewertung: 
 
 Standort 1 nördlich der Bestandshalle: 
 Die Szenarien 1 und 2 sind ohne Einschränkungen möglich. Veranstaltungsnutzungen tagsüber sind ohne Einschränkung 

regulär möglich, nachts nur als seltenes Ereignis. 
 
 Standort 2 an der Adam-Fell-Straße: 
 Die Szenarien 1 und 2 sind ohne Einschränkungen möglich. Veranstaltungsnutzungen tagsüber sind ohne Einschränkung 

regulär möglich, nachts nur als seltenes Ereignis und unter Berücksichtigung eines erhöhten Schallschutzes der Baukon-
struktionen, z.B. verbesserte Schalldämmung des Dachs bei im Prinzip gleichbleibender Konstruktion oder Schallschutz-
fenster an einzelnen Fassadenteilen. 

  
 Veranstaltungen, die nur tagsüber stattfinden sollen, sollten zeitlich so gestaltet werden, dass der Großteil der Besucher 

noch vor 22.00 Uhr vom großen Parkplatz abfährt, da die nächtliche Abfahrt vom Parkplatz (komplette Leerung auf ein-
mal) quasi bereits ein seltenes Ereignis „verbraucht“. 

 „Ohne Einschränkungen“ bedeutet, dass ggf. noch organisatorische Regelungen getroffen werden müssten, z.B. be-
stimmte Fenster sind geschlossen zu halten o.ä., das ist aber von der dann konkreten Planung abhängig. 

 
 In dem notwendigen Baugenehmigungsverfahren für die Sporthalle ist eine Schallimmissionsprognose gemäß Sportanla-

genlärmschutzverordnung, 18. BImSchV durchzuführen, um die Einhaltung der Anforderungen zum Schallimmissions-
schutz an den maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft zu prüfen. Gegebenenfalls sind erforderliche Maß-
nahmen zur Geräuschminderung wie z.B. Fenster der West- und Südfassade während der Ruhezeit sonntags 13.00 – 
15.00 Uhr geschlossen zu halten, Festlegung zulässiger Schallleistungspegel technischer Aggregate etc. vorzusehen. Durch eine Verlagerung           

 
 Mitteilung Nummer 2 
 Schreiben vom 30.10.2020 
 
 In der Ausgabe des Mitteilungsblattes Nr. 42 vom 15. Oktober 2020 wird im Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) die 

öffentliche Auslegung der oben genannten Bebauungsplanänderung bekannt gemacht. 
 Nach gewissenhafter Prüfung der aufgelegten Unterlagen stelle ich folgende Anträge: 
 
 1.  Die Gemeinde Johannesberg setzt bis zum Abschluss einer intensivierten Klärung  
  das gegenständliche Bebauungsplanänderungsverfahren aus. 
 2.  Die Gemeinde Johannesberg gibt eine professionelle Notwendigkeit- und Machbarkeitsstudie in Auftrag. 
 3.  Die Gemeinde Johannesberg beschließt, keine wie auch immer geartete Bebauung  
  auf dem Schulsportplatz vorzunehmen und widerruft diesbezüglich ihre Beschlussfassung. 
 
 Folgende Anregungen und Einwände mit Begründung zu den Anträgen trage ich zu den allgemeinen Zielen und Zwecken 

der Planung vor: 
 
 Historisches eingeblendet - in der 7. Legislaturperiode 
 Das Anliegen, eine Mehrzweckhalle errichten zu wollen, befindet sich nunmehr im Jahr 2020 in der siebten Legislaturperi-

ode. Wurde am 27. September 1974 der Grundstein für die Schulturnhalle, die beachtenswerter Weise um ein Drittel über 
dem förderfähigen Raumprogramm errichtet wurde, gelegt, ging mit deren Fertigstellung keineswegs die außerschulische 
Nutzung einher. Vielmehr stießen Überlegungen zur Mitbenutzung durch die örtlichen Vereine in der Jahren 1976 ff auf 
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erheblichen Widerstand des damaligen Elternbeirates. Vorgetragen wurde von den Mitgliedern der Elternvertretung die 
etwas abstruse Begründung, Räume, in denen sich Kinder aufhalten, müssen Erwachsenen verwehrt bleiben. Diese ab-
weisende Haltung wurde in Folge Zug um Zug im Einvernehmen mit der Schulleitung und unter Auflagen (u.a. Rauchver-
bot) aufgegeben.  

 Da es sich aber um eine Turnhalle mit schulischer Nutzung handelte, lag dort auch die Priorität mit der Folge, dass bei 
außerschulischen Veranstaltungen die Halle nebst aller Nebenräume wie Toiletten noch am Wochenende für den nach-
folgenden Schulsport penibelst zu säubern waren. Aufgrund dieser wiederkehrenden Erschwernisse ist wohl auch das 
Verlangen nach einer »eigenen« Halle, einer Mehrzweckhalle, begründet, wofür sich fortwährend - wenn auch mit nicht 
weniger neuerlichen Widerständen - die CSU Parteilos-Fraktion stark gemacht hat. 

 
 >>SPD: Schon genug Sporthallendenkmäler« 
 Mit Beginn der Errichtung von Tennisplätzen rückte der »Oberwald«, Gemarkung Oberafferbach, in den Fokus als Stand-

ort für eine anvisierte Mehrzweckhalle. Der heftige Widerspruch mit einer Unterschriftensammlung ließ nicht lange auf 
sich warten. Das Landratsamt Aschaffenburg erteilte dem Antrag auf eine Baugenehmigung keine Aussicht auf Erfolg und 
der nachfolgend ablehnende Bescheid der Regierung von Unterfranken setzte die Suche nach Alternativen auf die Ta-
gesordnung. Nach dem ersten Entwurf des Architekturbüros Schäffner sollte die gesamte Nutzfläche dieser Fest- und 
Veranstaltungshalle 1185 m2, der umbaute Raum 8478 m3 betragen. 1980 wurden erstmals Planungskosten in den Haus-
halt eingestellt, womit dem politischen Willen beharrlich Ausdruck verliehen wurde. ln einer Anhörungsversammlung äu-
ßersten Bürger, »die Mehrzweckhalle nahe der Schule zu errichten und in einer Talsohle verschwinden zu lassen«. ln der 
Julisitzung von 1982 stieß das Positionspapier der genannten Fraktion auf heftige Ablehnung der SPD-Fraktion, nach de-
ren Äußerungen es schon genug Sporthallendenkmäler gebe und es wurde ein »Hauruckverfahren« unterstellt, um - ge-
richtet an die »antreibende« Fraktion - bei der anstehenden Kommunalwahl nicht mit leeren Händen dazustehen, wie der 
entsprechende Pressebericht ausweist.  

 Es wurde unabhängig davon auch angeregt, aus Kostengründen mit der Gemeinde Glattbach Verbindung aufzunehmen, 
um den Neubau einer gemeinsamen Mehrzweckhalle anzugehen. Diese Überlegung wurde jedoch aus verschiedenen 
Gründen - u.a. der Standort solle ohne Wenn und Aber in Johannesberg bleiben - nicht vertieft. 

 
 »Die Mehrzweckhalle rückt näher« - so wirklich nicht 
 1983 wurde ein Dringlichkeitsantrag beschlossen, um eine verbindliche Aussage des Finanzministeriums zu erwirken, 

denn es sei ein Härtefall gegeben und die Gemeinde habe schon 1982 mit den Planungen begonnen. Schützenmeister 
Walter Kraus wird im Zeitungsbericht vom 01. Februar 1983 mit dem Vorschlag zitiert, seinen Wunsch zum Neubau eines 
Schützenhauses gemeinsam mit der Mehrzweckhallenplanung zu verbinden. Im Dezember 1983 benannte der Gemein-
derat auf Anregung von „Burkard Wombacher die Mitglieder zum Bau einer Mehrzweckhalle«.  Im August 1985 reifte der 
Entschluss, die geplante Mehrzweckhalle auf das Gelände hinter die Schule einzustellen. Damit war der Standort »Ober-
wald« endgültig vom Tisch. Man war sich einig, dass der Punkt »städtebauliche Zuordnung und Zentralität« besonders 
gewichtet werden müsse. ln der Februarsitzung 1987 stimmte der Gemeinderat geschlossen für den ausgewählten 
Standort. Das Volkblatt titelt in der Ausgabe vom 09. Oktober 1987: »Die Mehrzweckhalle rückt näher«. Um eine Pla-
nungssicherheit zu erhalten, wurde das Bebauungsplanverfahren »Langenacker am Selesweg« auf den Weg gebracht, 
das am 26. Mai 1988 Rechtskraft erhielt. 

 
 ln der Gemeinderatssitzung  am 12. Januar 1993 wurde der Begriff »Mehrzweckhalle richtiggestellt«. Es handle sich um 

den Bau einer 2-fach-Turnhalle. ln einem Gesamtkonzept sei die Verwirklichung in 3 Stufen zu planen: 
 
 1. Stufe: Neubau einer 2-fach-Turnhalle 
 2. Stufe: Umbau der vorhandenen 1-fach- Turnhalle 
 3. Stufe: Verknüpfung der beiden Hallen durch einen Gelenkbau mit Tribünen. 
 
 Nachfolgend nahm ich in meiner Funktion als 1. Bürgermeister Grundstücksverhandlungen auf, um notwendige bebauba-

re Flächen - auch im weiteren Umgriff- für die Gemeinde Johannesberg erwerben zu können. Alle erforderliche Grund-
stücksverhandlung konnte ich erfolgreich zum Abschluss bringen. 

 
 Sorge war die freie Finanzspanne 
 Die Mitglieder des Gemeinderates beschäftigten sich in den nachfolgenden Jahren mit Fragen der verschiedenen Varian-

ten, die vom Architekturbüro Schäffner erarbeitet wurden. Hierbei war die Finanzierung der neuen Halle weniger das gro-
ße Thema als viel mehr die beängstigende Einengung der freien Finanzspanne durch Abschreibung und laufenden Un-
terhalt, also die über Jahrzehnte dauerhaft finanzielle Belastung des Verwaltungshaushaltes. Ungeachtet dessen traten 
Mannschaften des Tischtennisvereins, des FC Oberafterbach mit Badminton und seiner Jugendabteilung immer wieder 
wegen fehlender Nutzungszeiten an die Gemeinde Johannesberg heran. 

 
 Bei der 800-Jahr-Feier wurde angedacht, den Gewinn aus der Kirchweih 2000 für den 
 Turnhallenneubau zur Verfügung zu stellen (siehe Main-Echo vom 28. Oktober 1999). 
 
 Am 09. März 1999 unternahmen die Mitglieder des Gemeinderates eine gemeinsame Fahrt in das Oberbayerische Kir-

chanschöring, Landkreis Traunstein, um auf Anregung des bayerischen Gemeindetages eine kostengünstig erstellte 
Mehrweckhalle zu besichtigen. Die dort gemachten Eindrücke waren vielversprechend und wurden intensiv diskutiert. 

 
  
 
 Bauträger der TTC Johannesberg 
 Um die dauerhafte Belastung der freien Finanzspanne zu umgehen, wurde mit dem Vorsitzenden des TTC Johannesberg 

die Idee entwickelt, den Neubau einer Mehrzweckhalle, bzw. Zweifachturnhalle in die Bauträgerschaft dieses Vereins zu 
übertragen und damit neben Einbringen von Eigenleistungen die Finanzierung über den Sportstättenbau beim bayeri-
schen Landessportverband zu gewährleisten. Durch den Anbau von vier Kegelbahnen schied der FC Oberafferbach als 
Antragsteller sowie Bauträger aus, da er Erkundigungen zufolge mit der Vier-Bahn-Anlage sein Kontingent beim BLSV 
ausgeschöpft hatte. Der TTC ebnete intern den Weg durch Beschlüsse seiner Gremien und durch die notwendige Bei-
tragserhöhung. 
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 ln diesem Zusammenhang zitiere ich aus dem Mitteilungsblatt Nr. 48 aus dem Jahr 2003 und dem HGV-Band Nr. 18 auf 
Seite 253. Dort steht - wie folgt - geschrieben: 

 
 „Es war nicht nur ein langgehegter Wunsch der Ortsvereine, eine eigene Turnhalle neben der Schulsporthalle zu besitzen, 

sondern genauso allen örtlichen Parteien im vergangenen Wahljahr ein besonderes Anliegen, dieses über zwanzig Jahre 
andauernde Ziel baldmöglichst umzusetzen. Auch wenn derzeit die Kommunen finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet 
sind, so fand der Tischtennisverein Johannesberg in der Gemeinde Johannesberg seinen Wunschpartner, in der Planung 
und Ausführung konkreter werden zu können. ln der Herbstversammlung des Vereinsrings Johannesberg unterzeichneten 
Bürgermeister Michael Rosner und Adolf Kampfmann (1. Vorsitzender des TTC Johannesberg) am Montag, 10. Novem-
ber 2003, das lang vorbereitete Vertragswerk. Ein eigens gegründeter Turnhallenausschuss koordiniert ab sofort die 
übergreifenden Interessen. Umgehend kann jetzt in die Detailplanung eingestiegen werden und schon am 25. November 
2003 nahm der spezielle Ausschuss seine Tätigkeit auf. Wünschen wir den Damen und Herren dieses wichtigen Gremi-
ums eine gute Entscheidungsgrundlage, ein gutes Händchen gepaart mit klugen Köpfen.“ 

 
 Nach meinem Kenntnisstand ist dieser rechtsverbindlich zustande gekommene Vertrag bis dato nicht außer Kraft gesetzt 

worden. Eine konkrete Umsetzung des Vorhabens wurde jedoch nicht angegangen. Der Grund hierfür ist mehrfacher Na-
tur: Der Bedarf für die Mannschaften des TTC Johannesberg verringerte sich drastisch, durch Auflösen der Fußballabtei-
lung beim SV Steinbach wurden Nutzungszeiten nicht mehr beansprucht, durch Eingehen von Spielgemeinschaften benö-
tigte die Jugendabteilung des FC Oberafferbach nur noch sporadisch die Schulturnhalle. 

 
 ln den Jahren 2009/2010 beschlossen die Mitglieder des Gemeinderates die 2. Gesamtfortschreibung des Flächennut-

zungsplanes. Diese Fortschreibung ist aktuell noch nicht zum Abschluss gebracht worden. Ungeachtet dessen wurde je-
doch u.a. innerhalb des Sondergebietes »Langenacker am Seles«- wie auch in der Begründung zum Bebauungsplanän-
derungsverfahren beschrieben - die Grundschule erweitert, ein Hort-, ein Kinderkrippengebäude sowie die Tagespflege-
stätte errichtet, womit gleichzeitig die Möglichkeiten zum eventuellen Neubau eines Mehrzweck-, bzw. Turnhallengebäu-
des stark eingeengt wurden. Eine modellunterstützende Gesamtkonzeption hätte - dessen bin ich mir sicher - Entschei-
dungen über als notwendig erachtete Bauvolumina innerhalb des Sondergebietes wesentlich erleichtert. Deshalb er-
scheint die Platzauswahl auf dem Schulsportplatz mehr einem »Notbeschluss« selbstverschuldeter Zwänge. 

 
 Resümee zur Notwendigkeit eines Neubaus »Zweifachturnhalle« 
 Betrachten und vergleichen wir die Phase der Erstüberlegungen mit dem gesellschaftlichen Fortschreiten sowie unse-

rer gegenwärtigen Vereinsstruktur sind durchaus Zweifel angebracht, ob die Notwendigkeit für eine derartig große In-
vestition noch als notwendig angebracht erscheint. Die gesellschaftliche Entwicklung und die Interessenslage - insbe-
sondere der Jugend - hat sich erheblich verschoben. 

 
 Den Berichten zufolge wurde im Vorfeld der Bebauungsplanänderung schriftlich wie mündlich ein wünschenswerter 

Bedarf ermittelt. Aus zahlreichen Erfahrungen ist bekannt, dass solche Umfragen nicht immer mit Realitäten einherge-
hen. Die Gefahr, einen »Luftschlossbedarf« vorgetragen zu bekommen, liegt in der Natur einer Wunschliste. Es fehlt 
mir deshalb eine realistische und vor allem professionelle Bedarfserhebung, die eine millionenschwere und den Ver-
waltungshaushalt belastende Investition rechtfertigen würde. Auch vermisse ich eine Berechnung der ursprünglich be-
fürchteten, dauerhaften finanziellen Belastung des Verwaltungshaushaltes, die sich unmittelbar auf die Nutzungsge-
bühren auswirken wird. Vormalige Berechnungen zeigten ein erschreckendes Szenario. Eine rein politisch formulierte 
Willensbekundung erscheint wenig hilfreich. 

 
 Weiterhin vermisse ich alternative Untersuchungen. Zum Beispiel wäre es durchaus denkbar, u.a. auf dem Gelände 

des alten Pfarrhofes kostengünstiger eine Art »Bürgerhaus« zu errichten, in dem kulturelle und sportliche Betätigun-
gen ermöglicht werden könnten. Damit würde eine »Entzerrung« des Nutzungsbedarfs der Schulturnhalle einherge-
hen. Zudem hätte die Gemeinde eigene Räumlichkeiten für Sitzungsdienste, Bürgerversammlungen und ähnlichem 
zur Verfügung, auch wenn derzeit das »Mehrgenerationenhaus« hierfür genutzt wird. Beide Einrichtungen würden sich 
in räumlicher Nähe ergänzen und sich wohltuend als Bereicherung in das Ortsbild einfügen. 

 
 Der gewählte Standort »Schulsportplatz« eine städtebauliche Katastrophe 
 Bei all den vorgenannten Einlassungen ist jedoch nicht nur für mich der per Beschluss ausgewählte Standort auf dem 

derzeitigen Schulsportplatz eine städtebauliche Verfehlung, die nachhaltig das derzeit noch harmonische Ortsbild ne-
gativ verändern wird. Das konkurrierende Ortsbild, das Zusammenspiel mit der prägenden Johannesberger Pfarrkir-
che wird unzweifelhaft durch die Errichtung einer Zweifachturnhalle auf gleicher Ebene in den Hintergrund gedrängt, 
sogar unwiderruflich geschädigt und das Ensemble dauerhaft zerstört. Ein Kaschieren durch einen wie auch immer 
gesetzten Neubau an dieser Stelle wird mit Sicherheit nicht gelingen. 

 
 ln den Raum innerhalb örtlicher Diskussionen wird gestellt, dass die Überlegungen zum Auswahl des Standortes 

»Schulsportplatz« von der Tatsache geleitet wurden, dass eine außerschulische Nutzung der Sportanlage rechtlich 
nicht durchgesetzt werden kann. Sollte die Standortwahl auf diesem Ansatzpunkt begründet sein, würde die Gemein-
de Johannesberg die Gefälligkeit zur Bebauung der Grundstücke Schulstraße 4 und Selesweg 1 nach knapp 50 Jah-
ren einholen, denn in den Erstüberlegungen des Bebauungsplanverfahrens »Vorderer Saubusch« war eine Bebauung 
der Grundstücke nicht vorgesehen. Man hat damals dem »Wunsch« eines Gemeinderatsmitgliedes Rechnung getra-
gen, so mir gegenüber gemachte Ausführungen des damaligen Architekten Wolfgang Schäffner. Einsicht in die Akten-
lage kann den kausalen Zusammenhang herstellen. Gefälligkeiten waren schon eh und je schlechte Ratgeber. 

 Im Mitteilungsblatt der Osterausgabe Nr. 16 vom 18. April 2019 wurde ein Foto mit einem anderen Standort, auf dem 
Bürgermeister Peter Zenglein und die Bundestagsabgeordnete Andrea Lindholz gezeigt werden, angekündigt. Die Abge-
ordnete hat eine Förderzusage von 1 Million Euro gegeben, heißt es in der Veröffentlichung. 

 
 Und weiterhin sei aus diesem Mitteilungsblatt zitiert: »...Die Planungsbüros Wombacher/Kempf/Hondl und Ciril-

lo/Naumann brachten dabei ihr baufachliches Knowhow ein. Für die flexible und konstruktive Zusammenarbeit möchten 
wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bei den beiden Büros bedanken. Als dem Gemeinderat die Unterlagen vorgestellt 
wurden, ergriff dieser die Gelegenheit beim Schopfe und brachte das Projekt mit Beschlussfassung vom 11.09. 2018 ein-
stimmig auf den Weg. Ferner war man sich im Gremium einig, dass man das Projekt »Neubau einer Turnhal-
le/Mehrzweckhalle« losgelöst von der Förderentscheidung angehen möchte. Neben Planungs- und Untersuchungskosten 
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in Höhe von 15.000 Euro wurden daher im Rahmen der Finanzplanung für die Jahre 2020 und 2021 je ein Ansatz von 2,1 
Mio. Euro eingestellt. Damit waren die 

 'Hausaufgaben' gemacht und es hieß die Entscheidung der Projektjury abzuwarten... «. 
 
 Wurde in der Osterausgabe des Mitteilungsblattes der Platz hinter der bestehenden Turnhalle angegeben, wich jedoch 

der nachfolgende Beschluss von dieser Standortangabe ab, wie das Main-Echo am 07. November 2019 den Schulsport-
platz als jetzt beschlossenen Standort publiziert. ln dem Zeitungsbericht heißt es darüber hinaus, die Größe der geplanten 
Mehrzweck/Turnhalle sei durch telefonische Rundrufe ausgelotet worden. 

  
 Dem Vernehmen nach solle für die Größe der neuen Halle die Mehrzweckhalle in Westerngrund als Muster herangezo-

gen werden. Eine nachvollziehbare Begründung für die Standortänderung zum Neubau einer Mehrzweck-/Zweifachhalle 
auf dem Schulsportplatz war den Veröffentlichungen nicht zu entnehmen. Leider konnte trotz der veröffentlichten Zusage kein unmittelbarer                                  
lnzidenzentwicklung öffentliche Versammlungen schwer bis nicht terminiert werden konnten. Allerdings hätte ich es für 
geschickter gehalten, solange das weitreichende Verfahren auszusetzen und nicht ohne Rücksicht und ohne Fingerspit-
zengefühl im »beschleunigten Verfahren« durchzuziehen. 

 
 Zerstörendes Ensemble 
 Auch wenn Fördergelder in Aussicht gestellt werden, sollte es die Gemeinde Johannesberg tunlichst vermieden, ohne Not 

das derzeit noch harmonische Ortsbild im Herzen der Gemeinde und an der geschichtlichen Nahtstelle Johannes-
berg/Oberafferbach zu zerstören. lm Hinblick auf meine gesamte Beurteilung halte ich es für unabdingbar, das gesamte 
Verfahren und vor allem den Neubau einer Mehrzweck-/Zweifachturnhalle auf einem mehr als zweifelhaften, das Ortsbild 
beeinträchtigenden Standort zu errichten, dem Prüfstein zu unterziehen. 

 
 Die seither unerfüllte, über 40-jährige Willensbekundung zur Errichtung einer Mehrzweck-/Zweifachturnhalle war mitnich-

ten schädlich für die Entwicklung des örtlichen Sport- und Kulturlebens. Die Vereine haben sich mit den Gegebenheiten 
arrangiert. Gerade aufgrund dieser Erkenntnis darf eine zugesagte Millionenförderung nicht zum unbedachten, wie auch 
immer verpackten Handeln führen. Wie schon ausgeführt, haben sich die gesellschaftliche Struktur und die Interessensla-
ge erheblich verschoben. 

 
 Ob es wirklich erforderlich war, das gegenständliche Verfahren im unmittelbaren Vorfeld der Kommunalwahl mit Be-

schluss vom 03. März 2020 sprichwörtlich noch schnell unter Dach und Fach zu bringen, könnte man auch in Kenntnis 
der »Mehrzweckhallenhistorie« als Analogie bezeichnen. 

 
 Sollten Sie meine Antragsformulierung auch als dringenden Appell betrachten, dann ist bei mir angekommen, dass be-

rechtigte Sorgen vorhersehbarer kommunaler Fehlentscheidungen von Ihnen verantwortungsvoll ernst genommen wer-
den. Bei derart weitreichenden finanziellen Verbindlichkeiten die mehr als unsichere, derzeit überhaupt nicht einschätzba-
ren Folgen der Pandemie auszuklammern, käme unbestreitbar einer Vogel-Strauß-Politik gleich. 

 
 Städtebauliche Beurteilung: 
 Die geplante Zweifachturnhalle soll die vorhandene Einfachturnhalle aus dem Jahr 1974 ersetzen. Die erforderliche Sa-

nierung der Bestandshalle – Standsicherheit, Dachkonstruktion, Energietechnik, Brandschutz, Sicherheit etc. – ist keine 
wirtschaftliche und nachhaltige Lösung. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden zwei Standorte für einen Ersatzbau 
bewertet. Die beiden Standorte liegen nördlich und westlich in unmittelbarer Nähe der Bestandshalle. In dem Entschei-
dungsprozess der Standortüberlegungen wurden die Untersuchungen zum Schallimmissionsschutz und zum ruhenden 
bzw. fließenden Verkehr einbezogen. Am 3. Dezember 2019 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Beschluss 
für den Standort westlich der Bestandshalle an der Adam-Fell-Straße auf der Fläche der bestehenden Freisportanlage ge-
fasst und sich damit der Empfehlung aus der Machbarkeitsstudie angeschlossen. Bei Anordnung eines Neubaus nahe der 
Adam-Fell-Straße kann die bestehende verkehrstechnische Erschließung mit direkter Andienung genutzt werden und die 
erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen an das bestehende Netz angebunden werden.  

 
 Die Schulgebäude bilden gemeinsam mit der geplanten Turnhalle einen städtebaulichen Rahmen für den Pausenhof, der 

nach Abbruch der Bestandshalle erweitert und gestalterisch aufgewertet werden soll. Die sanierungsbedürftige Freisport-
anlage kann zwischen Schützenheim und Hortgebäude neu angelegt werden. Mit der Anlage von Außensportflächen und Baukörpern mit gerin                              

  
 Aufgrund der Topographie und des Gebäudebestandes in diesem Areal beeinträchtigt ein an dem gewählten Standort 

eingestelltes Gebäude das Ensemble um die Johannesberger Pfarrkirche St. Johannes Enthauptung nicht.  
 
 Der Bedarf einer Schulsporthalle in Verbindung mit einer Nutzung für Vereinssport und kulturelle Veranstaltungen etc. 

wurde im Vorfeld ermittelt und sorgfältig geprüft. Der Bedarfsnachweis ist auch Gegenstand des Antrags im Rahmen des 
Bundesförderantrages. Aufgrund der vorliegenden Schüler- und Klassenzahlen von 7 Sportklassen für 2020/2021 und 8 
Sportklassen für 2024/2025 ist der Bedarf für eine Einfachsporthalle (Größe 15 x 27 m) gegeben. Neben der Nutzung zum 
Schulsport soll die neue Zweifachsporthalle – wie auch die Bestandshalle – Sport- und Kulturvereinen, der Feuerwehr, 
dem Hort, dem Kindergarten, dem Mehrgenerationenhaus, der Volkshochschule, der Gemeinde etc. zur Verfügung ste-
hen.  

 Durch die neue Zweifeldsporthalle als Mehrzweckhalle können das Raumangebot für die bereits aktuell betriebenen 
Sportarten verbessert und weitere Sportarten angeboten werden.  

 Die Errichtung als teilbare Zweifachturnhalle (Größe 18 x 36 m) ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von mindestens zwei 
Gruppen (Erhöhung der Kapazität). Die Benutzerzeiten können optimiert werden, kinder- und jugendfreundlicher organi-
siert, die Belegungszeiten attraktiver und somit die Auslastung in den Abendstunden reduziert werden. Damit ist auch ei-
ne Minderung der Lärmimmissionen für die Anwohner insbesondere in den Abendstunden zu erwarten. 

 
 Das Gelände des Pfarrhofes zu aktivieren, bleibt eine wünschenswerte Option für gemeindliche, kulturelle Nutzungen etc. 

mit begrenztem Flächenbedarf. Dennoch ist der Neubau einer Sporthalle notwendig. 
 
 Die Bebauungsplanänderung erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB für Bebauungspläne der Innenent-

wicklung, jedoch wurde nicht auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 BauGB verzichtet. 
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 Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden keine Einwände 
oder Bedenken vorgebracht. 

 Das weitere Bauleitplanverfahren ist mit der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB fortzuführen. 
 
Erörterung: 
Frau Richter vom Architekturbüro Richter/Schäffner fast den Verfahrensstand kurz zusammen und geht dann 
ausführlich auf die jeweiligen Stellungnahmen der Behörden bzw. sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
den Eingaben aus der Öffentlichkeit ein (jeweils nachzulesen unter dem Punkt „Städtebauliche Beurteilung“).  
  
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat nimmt von der Beurteilung zu den einzelnen Stellungnahmen im Rahmen der Behördenbetei-
ligung und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Unterrichtung der 
Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BauGB Kenntnis und beschließt, dass keine weiteren Änderungen am 
Vorentwurf notwendig sind.   
 
Abstimmung 
Ja-Stimmen: 17 
Nein-Stimmen: 0 
 
Punkt 7b) 
Neubau einer Mehrzweckhalle; 
Änderung des Bebauungsplans "Langenacker Am Seles", Gemarkung Johannesberg im Bauleitplanverfahren 
nach § 13 a BauGB 
hier: Beschlussfassung über die Billigung des Planentwurfs nebst Begründung in der Fassung vom 11.05.2021  
 
Sachverhalt: 
Die abgeschlossene Beurteilung der Stellungnahmen im Rahmen der Behördenbeteiligung und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 13a Abs. 
3 S. 1 Nr. 2 BauGB hatte keine Änderung des Vorentwurfes der 1. Änderung zum gegenständlichen Bebauungs-
plan vom 18.08.2020 zur Folge.  
 
Somit kann als nächster Verfahrensschritt die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteili-
gung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. 
Neben dem Entwurf der Bebauungsplanänderung sowie der Begründung, sind zusätzliche Umweltinformationen 
und wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen öffentlich auszulegen.  
 
Erörterung: 
Um die beabsichtigten Änderungen für die neuen Ratsmitglieder zu verdeutlichen wird nochmals der aktuelle 
Bebauungsplan sowie der Entwurf der 1. Änderung gegenübergestellt. Frau Richter erklärt dabei, dass die Dar-
stellung eines einzigen gesamtheitlichen Baufensters mit Nutzungsfestlegung gegenüber der damaligen Darstel-
lung, welche über einzelne Baufenster für jedes Gebäude, die elementarste Veränderung darstellt.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat billigt den Planentwurf nebst Begründung in der Fassung vom 11.05.2021. Die Verwaltung 
wird beauftragt den Planentwurf, nebst Begründung, Umweltinformationen und der wesentlichen umweltbezo-
genen Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.  
 
Abstimmung 
Ja-Stimmen: 17 
Nein-Stimmen: 0 
 
Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglaubigt. 
 
Johannesberg, 07.12.2021      Gemeinde Johannesberg  
 
        
 
         Peter Zenglein 

1. Bürgermeister   
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Auszug über die  
Niederschrift zur 
Gemeinderatssitzung am  
10. November 2021 
A) Öffentliche Sitzung 
 

 

 

 
Punkt 4a) 
Neubau einer Mehrzweckhalle/Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Langenacker Am Seles", Gemarkung Johannesberg im 
Bauleitplanverfahren nach § 13 a BauGB 
Hier: Ergebnisbekanntgabe und Abwägung über die städtebauliche Beurteilung der der eingegangenen Stel-
lungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung sowie der Behördenbeteiligung und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange im Sinne der §§ 4 Abs. 2 und 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BauGB 
 
Sachverhalt: 
In der Gemeinderatssitzung vom 05.11.2019 wurden das Gremium über die Erkenntnisse der durchgeführten 
Machbarkeitsstudie sowie der Bedarfsumfrage für Vereine/Organisationen informiert. Im Zuge dessen wurde 
seitens der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Aschaffenburg eine Änderung des Bebauungsplans 
"Langenacker Am Seles" empfohlen. Da der Bebauungsplan im Jahre 1988 beschlossen wurde, sind einige Fest-
setzungen nicht mehr zeitgemäß. Beispielsweise kann hier die Verortung verschiedener Baufenster oder die 
Ausweisung als Sondergebiet angeführt werden. Künftig sollen die verschiedenen spezifischen Baufenster zu 
einem Baufenster zusammengefasst und als „Fläche für den Gemeinbedarf“ ausgewiesen werden.  
 
Das Verfahren über die Aufstellung des Bebauungsplans wurde nach den Vorschriften des Baugesetzbuches in 
der aktuell gültigen Fassung durchgeführt. Der Aufstellungsbeschluss wurde vom Gemeinderat am 03.03.2020 
unter Punkt 5 gefasst. Die weiteren Verfahrensschritte werden wie folgt bekanntgegeben: 
 
• Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (MB Nr. 42/2020, 15.10.2020) 
• Frühzeitige Behördenbeteiligung/Träger ö. Belange (06.07. bis 31.07.2020) 
• Bürgerbeteiligung/Äußerungsmöglichkeit (15.10. - 30.10.2020, MB Nr.42/20) 
• Vorabwägung, Billigungs- und Auslegungsbeschluss (Öff. Sitzung am 11.05.2021) 
• Öff. Auslegung und Behördenbeteiligung (14.06.-16.07.2021, MB Nr. 23/21) 
• Abwägung und ggf. Satzungsbeschluss (zur heutigen Sitzung) 

 
Eingaben, Kritikpunkte und Anregungen aus der Bürger- bzw. aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurden 
dem Gemeinderat in der Sitzung vom 11.05.2021 vorgestellt und nach eingehender Abwägung entsprechend im 
Planentwurf berücksichtigt. Den Beteiligten wurde im Juni 2021 mitgeteilt, in welcher Weise sich der Gemeinde-
rat den Stellungnahmen angenommen hat. 
 
Die anschließende öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Behörden bzw. der Träger öffentlicher Belan-
ge wurde vom 14.06. bis zum 16.07.2021, veröffentlich im Mitteilungsblatt Nr. 23/21 gem. der §§ 4 Abs. 2 und 
3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BauGB durchgeführt. Nachstehend werden dem Gemeinderat die 
Stellungnahmen sowie die städtebauliche Bewertung durch Frau Richter vom Bauatelier Richter und Schäffner 
mitgeteilt:  
 
A. Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und der sonstigen 
 Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde nach § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 3 BauGB 

in der Zeit vom 14.06.2021 bis einschließlich 16.07.2021 die Möglichkeit gegeben, eine Stellungnahme zum Entwurf des 
Bebauungs- und Grünordnungsplanes i.d.F. vom 11.05.2021 abzugeben. Folgende Behörden und sonstige Träger öffent-
licher Belange wurden beteiligt: 

 
1. Landratsamt – Bauaufsichtsbehörde/Kreisbaumeisterin   
2. Landratsamt – Untere Naturschutzbehörde   
3. Landratsamt – Untere Immissionsschutzbehörde 
4. Landratsamt – Untere Denkmalschutzbehörde 
5. Landratsamt – Sachgebiet Wasser- und Bodenschutz  
6. Landratsamt – Regionaler Planungsverband         
7. Landratsamt – Kreisbrandinspektion 
8. Landratsamt – Gesundheitsamt 
9.  Wasserwirtschaftsamt  
10. Regierung von Ufr., Höhere Landesplanungsbehörde 
11.  Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern 
12. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
13. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Ref. B Q - Bauleitplanung, München 
14.  Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe Aschaffenburg 
15.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Würzburg 
16. AVG Aschaffenburger Versorgungs-GmbH 
17.  NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Sailauf Weyberhöfe   
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18. Abwasserverband Untermain, Kleinostheim 
19. Zweckverband Abwasserbeseitigung Kahlgrund, Mömbris 
20.  Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe, Hörstein 
 
1. Landratsamt, Bauaufsichtsbehörde/Kreisbaumeisterin,  09.07.21 
 Fachtechnische Stellungnahme 
 
 Aus städtebaulicher Sicht werden keine weiteren Anmerkungen und Hinweise vorgetragen. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
2. Landratsamt, Untere Naturschutzbehörde,  09.07.21 
 Fachtechnische Stellungnahme 
 
 Aus Sicht des Naturschutzes besteht mit der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Einverständnis.  
 Die festgesetzten Pflanzgebote sind ökologisch wichtig für die Ein- und Durchgrünung des Plangebietes und sind ent-

sprechend umzusetzen. 
 Das kartierte Biotop (Nr. 5920-0139-14) im Norden ist zu erhalten und zu schützen. 
 Das Artenschutzrecht nach § 44 Abs. 1, Abs. 5 BNatSchG ist zu berücksichtigen. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung. 
 Zum Nachweis der Einhaltung der grünordnerischen Festsetzungen ist mit den Baugenehmigungsunterlagen ein Freiflä-

chengestaltungsplan vorzulegen. 
 Der Bebauungsplan beinhaltet Festsetzungen zu Maßnahmen, die Gefährdungen von Gehölzbrütern und Fledermäusen 

vermeiden oder mindern sollen.  
 
3. Landratsamt, Untere Immissionsschutzbehörde, 16.06.21 
 Immissionsschutzfachliche Stellungnahme 
 
 Bewertung: 
 Der Immissionsschutz hat bereits zum Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes vom 24.06.2020 Stellung ge-

nommen. An der Bewertung vom 28.07.2020 hat sich nichts geändert. Dass eine Schallimmissionsprognose für die 
Sporthalle notwendig ist, wurde in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Aus Sicht des Immissionsschut-
zes bestehen somit keine Einwände.  

 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung der Notwendigkeit zur Erstellung einer Schallimmissions-

prognose im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens für die Zweifachsporthalle. 
 
4. Landratsamt, Untere Denkmalschutzbehörde und Kreisheimatpfleger, 23.06.21 
 
 Es bestehen weiterhin (s. auch Stellungnahme vom 30.07.20) keine Bedenken.  
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
5. Landratsamt, Sachgebiet Wasser- und Bodenschutz 
 
 Es liegt keine Äußerung vor. 
 
6. Regionaler Planungsverband Bayer. Untermain – Region 1, 02.07.21 
 Regionalplanerische Stellungnahme 
 
 Der Regionale Planungsverband der Region Bayerischer Untermain hat in seiner Eigenschaft als Träger öffentlicher 

Belange mit Schreiben vom 21.07.2020 zu der oben genannten Bauleitplanänderung Stellung genommen und dabei keine 
Einwendungen erhoben. 

 Nach Sichtung des nunmehr vorliegenden, aus regionalplanerischer Perspektive nicht wesentlich geänderten Bauleitplan-
entwurfs ist Folgendes festzustellen: Es werden weiterhin keine Einwendungen erhoben. 

 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
7. Landratsamt, Feuerwehr/Katastrophenschutz, 30.06.21 
 
 Die Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes. Sie dient dazu, den 

evtl. notwendigen Einsatz der Feuerwehr vorzubereiten und seine Wirksamkeit möglichst erfolgreich zu machen. 
 Bei den bauleitplanerischen Überlegungen bestehen bezüglich des Brandschutzes bei dem vorliegenden Bebauungsplan 

keine Bedenken, wenn die bereits angebrachten Punkte aus der Stellungnahme vom 30.07.2020 in die Planung mit ein-
fließen. 

 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung. 
 In der Stellungnahme vom 30.07.2020 wurden folgende Punkte, die zu berücksichtigen sind, aufgeführt: 
 • Sicherstellung des zweiten Rettungsweges, insbesondere bei Sonderbauten und 
  Gebäuden der Gebäudeklasse 4 oder 5: 
  Für Gebäude der Gebäudeklasse 1, 2 oder 3 kann der 2. Rettungsweg mittels der  
  bei der Feuerwehr vorhandenen tragbaren Leiter (4-tlg. Steckleiter) im Regelfall   
  sichergestellt werden, wenn Zugänge zu den Aufstellflächen für diese Leitern an   
  den notwendigen Anleiterstellen vorhanden sind und die Rettungshöhe 8 m nicht 
  übersteigt. Die Freiwillige Feuerwehr Johannesberg verfügt über kein Hubrettungs- 
  gerät (Drehleiter). Zu beachten ist, dass der 2. Rettungsweg bei Gebäuden der Ge- 
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  bäudeklasse 4 oder 5 baulich sicherzustellen ist. Bei Sonderbauten ist im Rahmen   
  des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen, ob der 2. Rettungsweg mittels der vor- 
  handenen tragbaren Leitern erfolgen kann oder ob der 2. Rettungsweg baulich  
  sicherzustellen ist. 
 
 • Zugänge und Zufahrten zu den Schutzobjekten, 
  Aufstellflächen und Bewegungsflächen, Freihaltung bzw. Herstellung: 
  Die Zufahrtstraßen zu den Schutzobjekten müssen für Feuerwehrfahrzeuge mit   
  einer Achslast von mind. 10 to ausgelegt sein. 
  Die Zufahrtsstraßen müssen mit Feuerwehrfahrzeugen, die eine Länge von 10 m,   
  eine Breite von 2,5 m und einem Wendekreisdurchmesser von 18,5 m besitzen,   
  befahren werden können. 
  Dies betrifft insbesondere die Zufahrt zur Bewegungsfläche auf der Nord-Ost-  
  Seite der Schule und des Hortgebäudes über den Selesweg. Die Feuerwehrzufahrt   
  und die Bewegungsfläche dürfen durch die geplanten Baumaßnahmen nicht behin- 
  dert werden bzw. müssen sie im Zuge der Planung neu bewertet und gemäß der   
  Richtlinie über die Flächen für die Feuerwehr neu hergestellt werden. 
 
 • Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung: 
  Im Bereich des Plangebietes ist über das öffentliche Trinkwassernetz eine Lösch- 
 wassermenge von 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar möglich. Es bestehen im 

Umfeld Hydranten in der Mühlbergstraße, in der Straße „Seles“ und in der Adam-Fell-Straße zur Löschwasserentnahme. 
 Bei der Realisierung weiterer Vorhaben ist der Löschwasserbedarf unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der 

Gefahr der Brandausbreitung nach dem Arbeitsblatt W 405 DVGW zu ermitteln. Gegebenenfalls durch Einplanung von Al-
ternativen wie  

 Löschwasserteiche, unterirdische Löschwasserbehälter etc. 
  
8. Landratsamt, Gesundheitsamt,  28.06.21 
 
 Aus hygienischer Sicht bestehen keine Bedenken. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
9. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg,  23.06.21 
 
 Aus fachlicher Sicht sind keine Anmerkungen veranlasst.  
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
10. Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde, 01.07.21 
 
 Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde hat in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Be-

lange mit Schreiben vom 21.07.2020, AZ 24-8314.1301-24-2-2 (BP) zu dem oben genannten Bauleitplanentwurf Stellung 
genommen und dabei keine Einwendungen erhoben.  

 Nach Sichtung des nunmehr vorliegenden, aus raumordnerischer Perspektive nicht wesentlich geänderten, Bauleitplan-
entwurfs werden weiterhin keine Einwendungen erhoben.  

 Es wird nach Abschluss um die rechtskräftige Fassung des geänderten Bebauungsplanes mit Begründung auf digitalem 
Wege (Art. 30 BayLplG) an folgende E-Mail-Adresse gebeten: 

 poststelle@reg-ufr.bayern.de 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Übermitteln der gewünschten Unterlagen. 
 
11. Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, 09.07.21 
 
 Nach den vorliegenden Unterlagen werden durch die 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes keine der-

zeit vom Bergamt wahrzunehmenden Aufgaben berührt.  
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
12. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung  
 (ADBV Aschaffenburg),  30.06.21 
 
 Das Amt hat keine Einwände. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
13. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Ref. B Q – Bauleitplanung, München, 
 
 Es liegt keine Stellungnahme vor. 
 
 
14. Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe Aschaffenburg 
 
 Es liegt keine Stellungnahme vor. 
 
15. Deutsche Telekom Technik GmbH, Würzburg, 22.06.21 
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 Mit Schreiben vom 27.07.2020 hat das Unternehmen bereits Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert 
weiter.  

 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung. 
 In dem Schreiben vom 27.07.2020 wurde auf bestehende Telekommunikationslinien im bzw. am Rande des Plangebietes 

hingewiesen, auf die grundsätzlich Rücksicht zu nehmen ist. Die Versorgung des Planbereichs ist über das bestehende 
Leitungsnetz sichergestellt. Zudem wird um rechtzeitige Mitteilung zum Zwecke der Koordinierung gebeten, welche eige-
nen oder der Gemeinde bekannten Maßnahmen Dritter im Geltungsbereich stattfinden werden.  

 
16. AVG Aschaffenburger Versorgungs-GmbH,  15.07.21 
 
 Es wird auf die Stellungnahme vom 28.07.2020 verwiesen.  
 Entsprechend wird abhängig vom Leistungsbedarf ein separater Elektro-Hausanschluss für den geplanten Neubau einer 

Zweifachsporthalle benötigt.  
 Die bestehende Einfachsporthalle wird bislang über den Elektro-Hausanschluss der Grundschule mitversorgt. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung bei der Planung für den Hallenneubau. 
 
17. NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Sailauf-Weyberhöfe, 15.06.21 
 
 Es bestehen keine Bedenken. 
 Bezüglich geplanter Anpflanzungen ist zu berücksichtigen, dass beim Pflanzen von Bäumen ein Abstand von mind. 2,5 m 

zu den vorhandenen Gasleitungen eingehalten werden muss. 
 Sollte eine Unterschreitung des Abstandes erforderlich sein, sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzunehmen. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
 
18. Zweckverband Abwasserbeseitigung Kahlgrund, Mömbris, 17.06.21 
 
 Es bestehen keine Einwände. 
 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme 
 
19. Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe, Hörstein, 22.06.21 
 
 Die Stellungnahme der Spessartgruppe vom 02.09.2020 gegenüber der Gemeinde Johannesberg wurde in die aktuelle 

Begründung vom 11.05.2021 aufgenommen. auf der Vorhabenebene sollte eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit des 
bestehenden Hausanschlusses für das Schulgebäude hinsichtlich des Neubaus einer Mehrzweckhalle geprüft werden. 

 
 Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
B. Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
 Der Bebauungsplan und die Begründung i.d.F. vom 11.05.2021 wurden in der Zeit vom 14.06.2021 bis einschließlich 

16.07.2021 öffentlich ausgelegt. 
 Es liegt ein Einwand vor. 
 
1. Schreiben vom 15.07.2021 an die Gemeinde Johannesberg 
  
 Zur Auslegung der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes »Langen acker am Selesweg« der Ge-

meinde Johannesberg  im beschleunigten Verfahren und zur Bekanntmachung  des Aufstellungsbeschlusses vom 03. 
März 2020 sowie zu Ihrem Schreiben vom 18. Juni 2021 

 
 „Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 entsprechend Ihrer Anregung las ich mich in den Gemeinderatsbeschluss vom 11. Mai 2021 und in die städtebauli-

che  Beurteilung ein und erlange zu folgendem Ergebnis: 
 
 Aufgrund der städtebaulichen Beurteilung komme ich nicht umhin, meine Anregungen und Bedenken, die ich Ihnen 

mit Schreiben vom 30. Oktober 2020 unterbreitet habe, aufrecht zu erhalten. Aus der Beurteilung geht zu großen 
Teilen nicht hervor, dass sich die beteiligten Entscheidungsträger wirklich mit dem gesamten Inhalt meines Schrei-
bens befasst haben. Die wesentlichen Einwände blieben unbeantwortet. 

 
 Es drängt sich der Eindruck auf, dass angesichts der überwiegend wohlwollend positiven Stellungnahmen der 

eingeschalteten Träger öffentlicher Belange die eigentlichen Bedenken nur zu gerne ausgeklammert worden sind. 
Fragen wie Finanzierung und insbesondere der Unterhalt, die Beurteilung und Einschätzung des Bedarfs in Hin-
blick auf die Auswirkungen der Pandemie finden in keinster Weise Berücksichtigung.  Wohl gerne wurde deshalb 
der nichtssagende, aber zustimmende Leserbrief des Vereinsringvorsitzenden entgegengenommen. Die jüngsten 
nachlesbaren Einschätzungen der Vereine über ihre künftige Entwicklung sprechen eine andere, eine sehr nach-
denkenswerte Sprache. 

 ln meiner Amtszeit war es mir wichtig, insbesondere den konstruktiv kritischen Einwänden, nicht den oberflächlichen 
Zustimmungen größte Aufmerksamkeit zu schenken. Gerade sie bewegen zu einer tieferen Betrachtung. Aus diesem 
Grund ist es mir wichtig, 

 meine Ausführungen zu wiederholen und zu bekräftigen, um auch in puncto eines städtebaulichen wie finanziellen Fias-
kos - was ich keinesfalls wünschen und herbeireden möchte - für die Zukunft dokumentiert zu wissen. ln diesem Zusam-
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menhang sei aus gutem Grund ein Hinweis auf die derzeit laufenden Großbaustellen gestattet. Gründlichkeit leidet im-
mer unter unüberlegter Schnelligkeit. 

 
 Mehr als äußerst bedenklich halte ich innerhalb des Verfahrensganges, wenn ein Millionen-Projekt in Corona-Zeiten 

mit ihren Auflagen im »beschleunigten Verfahren« förmlich »durchgezogen« wird und damit ein Großteil der Bevöl-
kerung ausgeschlossen bleibt. Es wirft meiner Einschätzung nach ein mehr als schlechtes Licht auf dieses Presti-
geobjekt und führt die Grundsätze der Bayerischen Gemeindeordnung - im Konkreten Artikel 18 ff - ad absurdum. 
Ein direkter Gedankenaustausch -wie aus guten Gründen in direkter Herleitung der Artikel47 fordert- muss somit 
unterbleiben. Es drängt sich der Eindruck auf, es werde die Öffentlichkeit, der direkte Diskurs gescheut und die an-
scheinend günstige Gelegenheit der Pandemie ausgenutzt, womit alle bewährten demokratischen Grundsätze aus-
geschaltet werden. Wenn das nicht mal auf die sprichwörtlichen Füße fällt. 

 
 Auch wenn ich keine Scheu davor habe, dass mein Name bezüglich meiner Stellungnahmen veröffentlicht wird, ist 

mir beim Durchlesen der Niederschrift vom 11. Mai 2021 aufgefallen, dass die Einlassungen aus der Bürgerschaft- 
einschließlich meiner- nicht namentlich benannt, aber in der Presse direkt wie indirekt veröffentlicht sind. Ob damit 
ein bestimmtes Ziel verfolgt wird, lasse ich dahingestellt, wollte es aber- weil es auch der Ortsbevölkerung aufgefallen 
ist – nicht unerwähnt lassen.“ 

 
 Städtebauliche Beurteilung: 
 Im Vorfeld der Entscheidung für den Neubau einer Zweifachsporthalle wurde der Bestand der Einfachsporthalle intensiv 

geprüft und die Zukunftsfähigkeit bewertet. Über den Bedarf einer Einfachhalle für den schulischen Bedarf (mit einer Grö-
ße von 15 x 27m) hinaus soll durch die Zweifach-/Mehrzwecksporthalle (18 x 36m) das Angebot für Vereine, sportliche, 
soziale und kulturelle Zwecke erweitert werden. Hierdurch soll für viele dem Gemeinwohl dienende gemeindliche Bereiche 
eine zeitlich und räumlich größere Verfügbarkeit geboten werden.  

 
Um die finanzielle Aufgabe zu bewältigen, ist u.a. ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen des Bundes-
programmes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt. Nach der vorlie-
genden Kostenschätzung durch das Architekturbüro Baurconsult, ist für den Neubau einer Mehrzweckhalle mit Abbruch 
der Bestandshalle von einer Kostensumme von 6.280.000 € auszugehen. Hierin sind die Baunebenkosten, Kosten für die 
Erschließung, sowie die Kosten für die Außenanlagen bereits inkludiert. Von den Gesamtkosten der Baumaßnahme ste-
hen der Gemeinde Förderungen in Höhe von 1 Mio. € aus Mitteln des Bundes in Aussicht, ca. 1,1 Mio € können vom Frei-
staat Bayern aus FAG-Mitteln erwartet werden. Somit verbliebe ein Eigenanteil von 4.146.900 €. Nach jetzigem Stand der 
Haushaltsplanung ist davon auszugehen, dass ein Teil der Kosten über Kreditaufnahmen in den Jahren 2022 bis 2024 fi-
nanziert werden kann. Für den Ersatzneubau des bestehenden Allwetterplatzes kann ebenfalls eine Förderung erwartet 
werden. Bei Feststellung des Bedarfs des kleineren Allwetterplatzes kann mit einer Förderung von ca. 59.000 € vom Frei-
staat Bayern aus FAG-Mitteln gerechnet werden. Der Bedarf ist allerdings noch nicht festgestellt worden, weshalb die hier 
zu erwartende Förderung in der Berechnung zunächst außen vor bleibt.  

 
 Für die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes wurde das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB in 

Abstimmung mit dem Landratsamt gewählt. In diesem Verfahren werden die Beteiligung und die Transparenz für die Öf-
fentlichkeit nicht eingeschränkt. Die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach §13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Sinne einer 
frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB (Regelverfahren) hat vom 19.10.2020 bis 30.10. 2020 stattgefunden. 
Auch eine frühzeitige Beteiligung der Behörden wurde durchgeführt.  

 
 Auf die Veröffentlichung der Eingabe-Namen wird aus Datenschutzgründen in Niederschriften verzichtet. 
 
Der Gemeinderat wird um finale Abwägung der Eingaben gebeten. Frau Richter vom Bauatelier Richter und 
Schäffner wird zur Sitzung anwesend sein und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- bzw. Behördenbeteiligung 
vorstellen und ggf. Fragen beantworten. Dem Gemeinderat wird die 1. Änderung des Bebauungs- und Grünord-
nungsplans "Langenacker Am Seles" nebst Begründung in der Fassung vom 11.05.2021 über das Ratsinforma-
tionssystem online zur Verfügung gestellt.  
 
Erörterung: 
Frau Richter stellt die Eingaben der Behörden bzw. aus der Öffentlichkeit vor und erläutert ausführlich die städ-
tebauliche Würdigung.  
 
Seitens des ersten Bürgermeisters Herrn Zenglein wurde der Hinweis angebracht, dass die namentliche Nen-
nung des Bürgers nicht durch die Verwaltung erfolgte, sondern durch die Presse und dass hierdurch auch keine 
bestimmten Ziele verfolgt werden.  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat nimmt von der Beurteilung durch das Bauatelier Richter und Schäffner zu den einzelnen Ein-
gaben bzw. Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB Kenntnis 
und stimmt diesen nach entsprechender Abwägung zu. Den Beteiligten des Verfahrens sollen über die Beurtei-
lung und das Abwägungsergebnis schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.   
 
Abstimmung 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
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Punkt 4b) 
Neubau einer Mehrzweckhalle/Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Langenacker Am Seles", Gemarkung Johannesberg im 
Bauleitplanverfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) 
hier: Satzungsbeschluss 
 
Sachverhalt: 
Sollten sich nach vorstehender Abwägung (Punkt 4a) keine Änderungen zum Entwurf der 1. Änderung des Be-
bauungs- und Grünordnungsplans "Langenacker Am Seles", Gemarkung Johannesberg in der Fassung vom 
11.05.2021 ergeben, kann der Satzungsbeschluss gefasst werden. Dem Landratsamt Aschaffenburg ist der 
Bebauungsplan vorzulegen. Ebenso der Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde. 
 
Beschlussfassung: 
Der 1. Bürgermeister Peter Zenglein wird beauftragt die 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans 
"Langenacker Am Seles", Gemarkung Johannesberg in der Fassung vom 11.05.2021 als Satzung auszufertigen, 
durch ortsübliche Bekanntmachung in Kraft zu setzen und beim Landratsamt Aschaffenburg sowie der Regie-
rung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde anzuzeigen. 
 
Abstimmung 
Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
 
Punkt 4c) 
Neubau einer Mehrzweckhalle/Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Hier: Beratung und Beschlussfassung über die Berichtigung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Johannes-
berg nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans 
"Langenacker Am Seles", Gemarkung Johannesberg 
 
Sachverhalt: 

 
 
Planstand vom 10.11.2021 
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Die Berichtigung des Flächennutzungsplans mit Planzeichenerklärung wird dem Gemeinderat über das Ratsin-
formationssystem zur Verfügung gestellt. 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat beschließt den Flächennutzungsplan (FNP) im Bereich der Flurstücknummern 82/2, 596/42, 
951/4, 951/5, 951/6, 951/11, 951/12, 963/6, 963/9, 1294/4, 4280/1, 4280/2, 4280/3, 5190/1 Gemarkung 
Johannesberg im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Langenacker am Seles-
weg“ i.d.F. vom 10.11.2021, zu berichtigen. Die Berichtigung des FNP erfolgt auf Basis des vorliegenden Plan-
standes vom 10.11.2021. Dieser wird bewilligt.  
 
Die Berichtigung ist im Amtsblatt der Gemeinde Johannesberg bekannt zu machen und zur generellen Einsicht-
nahme im Rathaus auszulegen.  
 
Abstimmung 
Ja-Stimmen: 13  
Nein-Stimmen: 0 
 
Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglaubigt. 
 
Johannesberg, 07.12.2021      Gemeinde Johannesberg  
 
        
 
         Peter Zenglein 

1. Bürgermeister   
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	Der Bebauungsplan wird daher in Verfahren nach § 13a BauGB als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ geändert.
	Für einen „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ kann gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt werden, sofern für die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) eine Größe de...
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	4.2 Flächennutzungsplan
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	Der Bebauungsplan wird nach § 13a BauGB aufgestellt. Im beschleunigten Verfahren kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungspl...
	Entsprechend der Festsetzung im Bebauungsplan wird das Plangebiet als „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit den Zweckbestimmungen „Schule“, „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“, „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ un...
	Abb. 3                  Berichtigte Fassung des Flächennutzungsplanes (ohne Maßstab)
	4.3 Gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteil
	Im Norden des Plangebietes reicht ein von der Biotopkartierung des LfU (Bayer. Landesamt für Umweltschutz) als „Gehölzstrukturen, Obst- und Extensivwiesen nördlich von Johannesberg – brachgefallene Obstwiesen“ (Nr. 5920-0139-14) erfasstes Biotop in d...
	4.4 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan
	Im Plangebiet gilt der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Langenacker am Selesweg“ in der Fassung vom 30.09.1987, der am 05.04.1988 als Satzung beschlossen wurde. Dieser setzt ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO fest, in dem nur Gebäude und Einrichtungen...
	Abb.4              Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan (ohne Maßstab)
	Durch die in Aufstellung befindliche 1. Änderung des Bebauungsplanes treten sämtliche Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes mit der Bekanntmachung des vorliegenden Planes außer Kraft.
	5. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR BEBAUBARKEIT
	5.1 Flächen für den Gemeinbedarf
	(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
	Das Plangebiet hat sich zu einem Areal für Anlagen und Einrichtungen für schulische Zwecke (Grundschule mit Hort, Turnhalle, Freisportanlage) und soziale Zwecke (Kinderkrippe, Tagespflegestätte) entwickelt. Ausgehend von diesen Nutzungen erfolgt für ...
	Die Flächen für Gemeinbedarf dienen den Zweckbestimmungen „Schule“ sowie Gebäude und Einrichtungen für soziale, sportliche und kirchliche Zwecke.  Aus der Angabe der Zweckbestimmungen ergeben sich die zulässigen Nutzungen hinreichend. Die Nutzungszwe...
	Verzichtet wird auf eine konkrete Zuordnung von Flächen und eine Verortung weiterer Baukörper und Freisportanlagen durch Baugrenzen, um sich die Optionen, die Gebäude in das Gelände je nach den Erfordernissen der Nutzungen einstellen zu können, offen...
	Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau einer Zweifachturnhalle als Mehrzweckhalle als Ersatzbau für die bestehende Schulturnhalle wurden bereits zwei Standorte westlich der Schulgebäude geprüft und bewertet.
	Mit Beschluss am 03.12.2019 hat sich der Gemeinderat der Empfehlung aus der Machbarkeitsstudie angeschlossen und den Standort für den Neubau an der Adam-Fell-Straße im Bereich der bestehenden Freisportanlage gewählt. Die altersbedingt sanierungsbedür...
	Bei Anordnung eines Neubaus in unmittelbarer Nähe zur Adam-Fell-Straße können die bestehende verkehrstechnische Erschließung mit Andienung genutzt und die Ver- und Entsorgungsstruktur durch Anbindung an das vorhandene Netz ergänzt werden.
	Die Flächen zur freien Landschaft hin verbleiben vorrangig für Sportanlagen und bauliche Anlagen geringeren Bauvolumens.
	Ziel ist es, den Landschaftsraum durch entsprechende Freiflächengestaltung und Freiraumnutzung in die Gemeinbedarfsfläche einzubeziehen.
	Die Gemeinbedarfseinrichtungen und -anlagen „Schule“ und „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ können auch außerhalb der Schulzeiten zu sonstigen Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken genutzt werden, z.B. außersc...
	Neben den bereits bestehenden sozialen Einrichtungen Kinderkrippe und Tagesstätte sollen weitere Nutzungen z.B. Seniorenheim, Betreutes Wohnen, soziale Betreuung, Beratungsstellen ermöglicht werden.
	Mit den bestehenden und möglichen Nutzungen für Schule, sportliche und kirchliche Einrichtungen erfüllen die Flächen innerhalb des Plangebietes die allgemeinen Anforderungen an Gemeinbedarfsflächen. Damit dient die Fläche für Gemeinbedarf der Allgeme...
	Die festgesetzten Flächen für den Gemeinbedarf umfassen neben den Gebäuden auch die dazugehörigen Stellplätze und die vorhandenen und neu zu gestaltenden Freiflächen und Freisportanlagen.
	5.2 Maß der baulichen Nutzung
	(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
	Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die maximal zulässige Grundfläche und die Höhe der baulichen Anlagen.
	Maximale Grundfläche für bauliche Anlagen
	Der vorliegende Bebauungsplan setzt eine Grundfläche von 15.000 m² als maximal zulässige Grundfläche fest. Hierbei sind die zusätzlichen Flächenansprüche für eine Zweifachsporthalle mit Mehrzwecknutzung, eine Schulhoferweiterung, Freisportanlagen, we...
	Die Gemeinbedarfsfläche hat einen Umgriff von rd. 26.300 m². Die zulässige Grundfläche in Höhe von 15.000 m² entspricht einer Grundflächenzahl (GRZ) in Höhe von knapp 0,6.
	Die weitere Objektplanung erhält mit dieser Festlegung den notwendigen Spielraum, aber ebenso gibt diese Festsetzung vor, dass ein wesentlicher Teil des Plangebietes nicht überbaut werden darf und als Frei- und Grünflächen auszubilden ist.
	Höhe der baulichen Anlagen
	In der Gemeinbedarfsfläche orientiert sich die Begrenzung der Höhe an den bestehenden Höhen der Schulgebäude. Um insbesondere in Bezug auf den nach Norden anschließenden Übergangsbereich zur freien Landschaft und das  Hanggelände eine hinreichende In...
	Für den östlichen Teil der Gemeinbedarfsfläche wird eine zulässige Wandhöhe von maximal 8,50 m gewählt. Als unterer Bezugspunkt gilt die gemittelte Höhe der angrenzenden Mühlbergstraße (Oberkante Gehweg) entlang der jeweiligen Länge des geplanten Geb...
	Durch diese Vorgaben werden der Umgebung angemessene Höhenentwicklungen erreicht.
	5.3 Überbaubare Grundstücksflächen
	(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
	Um eine flexible Nutzung des Gebietes zu ermöglichen wird für die Gemeinbedarfsflächen eine großzügige, zusammenhängende überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. Mit dieser weitgehenden Festsetzung wird ein größtmöglicher Spielraum für die bauliche...
	5.4 Nebenanlagen
	Gemeinbedarfsflächen sind keine Baugebiete im Sinne der BauNVO, sodass die Regelung nach BauNVO (§ 14 BauNVO) hier ohne eigene Festsetzung nicht greift. Die Zulassung von Nebenanlagen und Versorgungseinrichtungen ist bei dem Gebiet sinnvoll. Da Neben...
	6. VERKEHRSFLÄCHEN
	Die öffentlichen Verkehrsflächen –Straßenflächen, Gehwege, Parkplätze und Wirtschaftsweg – entsprechen der Festlegung im rechtskräftigen Bebauungsplan.
	Entlang der Mühlbergstraße ist auf der westlichen Seite entlang der Gemeinbedarfseinrichtungen ein Gehwegbereich von mind. 1,10 m zuzüglich überfahrbarer Muldenrinne zu realisieren.
	Der umgestaltete Kirchenvorplatz wird als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung im Sinne eines öffentlichen Platzraums festgesetzt.
	Der öffentliche Parkplatz mit 94 Stellplätzen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche wird ergänzt durch 25 Stellplätze beidseits der Adam-Fell-Straße in unmittelbarer Nähe zum Schulareal. Mit diesen vorhandenen Parkflächen (insgesamt 119 Stellplätze) steh...
	7. VERSORGUNGSFLÄCHEN
	Dargestellt ist die Fläche für Versorgungsanlagen südlich der Adam-Fell-Straße. Hier befinden sich der Hochbehälter und die Pumpstation (Fassungsvermögen 750 m³, Höhenlage 376 m).
	8. NATUR UND UMWELT
	8.1 Grünflächen, Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
	(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 25 BauGB)
	Um Bebauung und Landschaft miteinander in Einklang zu bringen, ist die Ausgestaltung zum Ortsrand hin von besonderer Wichtigkeit. Die Gemeinbedarfsflächen sind durch einen 10 m breiten Grünstreifen abgeschirmt. Die Bepflanzung mit Einzelbäumen, Baum-...
	Die Biotopfläche als bedeutsamer Vegetationsbestandteil stellt die Verzahnung mit der Landschaft her und ist in die weitere Grünplanung einzubeziehen.
	Der randliche Grünstreifen soll auch der Aufnahme von Aufenthaltsbereichen, Spielgelegenheiten für Jung und Alt, Pflanzflächen für Obst und Gemüse („Naschgarten“) dienen.
	Der Grünstreifen begrenzt nicht nur die Gemeinbedarfsfläche im Sinne einer Randeingrünung, sondern soll in der weiteren Detaillierung auch als Erlebnisraum gestaltet werden. Dieser Freiraum ist auch im Zusammenhang mit der Schule, dem Hort, der Kinde...
	Zielsetzung ist, dass künftig Architektur und Landschaftsarchitektur ineinander greifen.
	Zur Sicherung der vorhandenen Gehölzstrukturen werden Festsetzungen zum Erhalt getroffen.
	(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
	Artenschutz
	Durch die Realisierung weiterer Bebauung und Nutzung sind aufgrund der habituellen und strukturellen Ausprägung des Plangebietes und der bestehenden Nutzungen keine erheblichen Konflikte des Artenschutzes zu erwarten. Zudem sind ähnlich strukturierte...
	Verbotstatbestände aus dem Artenschutzrecht nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG werden berücksichtigt durch folgende Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit schonender Bauausführung:
	• Erhaltung und Schutz von Gehölzbeständen:
	Die zu erhaltenden Gehölzbestände sind zugunsten von Gehölzbrütern während
	der Bauphasen (Erschließung, private Bautätigkeit) durch Bauzaun o.ä. zu
	schützen.
	• Baumfällung und Gehölzrodung im Winterhalbjahr:
	Um eine Tötung von Fledermäusen und Gehölzbrütern auszuschließen, sind
	Baumfällungen und Gehölzrodungen nur in Wintermonaten (1. Oktober bis
	28. Februar) durchzuführen. Ggf. vorhandene Stamm- und Asthöhlenabschnitte
	sind zum späteren Wiederaufhängen zu sichern. Die Bäume sind zudem vorab
	durch einen Fachgutachter zu kontrollieren. Im Falle gesetzlich geschützter Lebens-
	stätten erfolgt die weitere Vorgehensweise nach Vorgabe des Fachgutachters.
	• Weitere Baufeldräumung im Winterhalbjahr:
	Um eine Tötung bodenbrütender Vogelarten auszuschließen, ist die weitere
	Baufeldräumung (Entfernung der Bodenvegetation) im Bereich der Wiesen- und
	Ackerflächen nur in den Wintermonaten (1. Oktober bis 28. Februar) durchzuführen.
	Freiflächengestaltung
	Eine wesentliche Voraussetzung für den Grundwasser- und Bodenschutz ist das Offenhalten der Böden. Die Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Grundstücksteile...
	Stellflächen und Zufahrten
	Bei der Gestaltung und Ausführung von zu befestigenden Flächen wie Wege, Zufahrten und Stellplätze sind möglichst wasserdurchlässige Beläge zu verwenden, beispielsweise Drainpflaster, Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine oder lediglich befestigte Fa...
	Regelung zur Niederschlagswasserversickerung
	Leitgedanke ist ein naturnaher Umgang mit dem Niederschlagswasser und die Abflussvermeidung durch Versickerung und Rückhaltung.
	Das Niederschlagswasser ist in Zisternen zur Nutzung als Brauchwasser oder für die Bewässerung der Freiflächen zu sammeln.
	Als weitere Maßnahmen sind die flächenhafte Versickerung über bewachsenen Oberboden (breitflächige Versickerung, Muldenversickerung) oder linienförmige Versickerung über Rigolen einzusetzen. Voraussetzung hierfür ist eine ausreichende Wasserdurchläss...
	Niederschlagswasser kann genehmigungsfrei versickert werden, sofern die Voraussetzung der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) erfüllt und die Vorgaben der zugehörigen Technischen Regeln (TRENGW) eingehalten werden.
	Dachdeckungen mit unbeschichteten Kupfer-, Zink- oder Bleiblechflächen sind nicht zulässig.
	8.3 Auswirkungen der Planung
	Die 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg“ wird unter Anwendung des § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt.
	Somit wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen.
	Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird daher für die Änderung nicht angewendet, da die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft als vor der planerischen Entscheidung bereits erfolgt oder zulässig gelten.
	Rechtsgrundlage ist § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB.
	Eine Ausgleichsverpflichtung besteht daher im beschleunigten Verfahren für die Änderungsplanung nicht.
	Hiervon unberührt bleibt jedoch die gesetzliche Verpflichtung, die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB) bei dem planerischen Interessenausgleich zu berücksichtigen.
	Unter Beachtung der Bestandssituation und der im Bebauungs- und Grünordnungsplan getroffenen Festsetzungen lässt sich Folgendes festhalten:
	Durch die Festsetzung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung sowie der grünordnerischen Festsetzungen wird eine orts- und landschaftsverträgliche Bebauung und Nutzung ermöglicht.
	Mit der Realisierung weiterer Bebauung und intensiveren Nutzung der Flächen wird der Versiegelungsgrad im Vergleich zu der derzeitigen Situation zunehmen.
	Die weitere Entwicklung und Stärkung des Areals für Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, stehen in dem vorliegenden Fall im Vordergrund.
	Die weitere Bebauung greift in den natürlichen Boden- und Wasserhaushalt des Plangebietes ein.
	Durch die Vorgaben von
	• wasserdurchlässigen Bodenbefestigungen,
	• vorrangige Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken oder Maßnahmen zur Rückhaltung und Wiederverwendung des Dachwassers (z. B. Zisternen),
	• Schaffung und Erhaltung von Grünflächen auf den nicht überbauten Grundstücksflächen.
	wird der Eingriff gemindert.
	Der Lebensraum der Pflanzen und Tiere wird sich aufgrund der Bestandssituation nur geringfügig ändern. Verbotstatbestände aus dem Artenschutzrecht nach § 44 Abs. 1 i.V.m. § 5 BNatSchG sind durch die festgesetzten Regelungen zur Überprüfung von Bäumen...
	Zur Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes sowie zum Schutz des Kleinklimas sind die nicht überbauten Grundstücksflächen mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen. Empfohlen wird der Einsatz regenerativer Energien. Die fest...
	Mit den aufgeführten Maßnahmen werden die Belange des Umweltschutzes in der Planung ausreichend beachtet.
	Die mit dem vorliegenden Bebauungsplan festgesetzten zulässigen Nutzungen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche sind größtenteils aufgrund des rechtskräftigen Bebauungsplanes zulässig.
	Die Verträglichkeit von den zwei möglichen Standorten für den Neubau einer Zweifachsporthalle mit Mehrzwecknutzung wurde aus schalltechnischer Sicht überprüft (Büro Wölfel, 16.04.2020, Y0807.001.01.001) und bewertet.
	Als maßgebliche Immissionsorte sind die südlich und südwestlich liegenden gemischten Bauflächen (MI) und allgemeinen Wohngebiete (WA) zu betrachten.
	Auszug aus dem Bericht:
	Untersuchte Szenarien
	Folgende Szenarien wurden betrachtet:
	1. Sportbetrieb regulär:
	Schulsport und Vereinssport, Betrieb grundsätzlich zur Tagzeit, mögliche Pkw-Abfahrten auch nachts (bei Betrieb bis 22.00 Uhr)
	2. Sportbetrieb Wettkampf:
	Turniersport oder Ligabetrieb, z.B. Handball, Basketball oder Hallenfußball, insb. in der Ruhezeit sonntags 13.00 – 15.00 Uhr
	3. Veranstaltungen:
	Veranstaltungsnutzung mit hohen Innenpegeln (z.B. Musikkonzert, Blaskapelle etc.) mit Betrieb bis in die Nachtzeit nach 22.00 Uhr, Besucher halten sich auch vor dem Eingang oder auf dem Pausenhof auf.
	Ergebnisse, Bewertung
	Damit ergibt sich für die beiden möglichen Standorte Nord und Süd folgende Bewertung:
	Standort 1 (Nord) zwischen Schützenheim und Hort mit Eingang im Süden:
	Die Szenarien 1 und 2 sind ohne Einschränkungen möglich. Veranstaltungsnutzungen tagsüber sind ohne Einschränkung regulär möglich, nachts nur als seltenes Ereignis.
	Standort 2 (Süd) an der Adam-Fell-Straße mit Eingang im Osten:
	Die Szenarien 1 und 2 sind ohne Einschränkungen möglich. Veranstaltungsnutzungen tagsüber sind ohne Einschränkung regulär möglich, nachts nur als seltenes Ereignis und unter Berücksichtigung eines erhöhten Schallschutzes der Baukonstruktionen, z.B. v...
	Veranstaltungen, die nur tagsüber stattfinden sollen, sollten zeitlich so gestaltet werden, dass der Großteil der Besucher noch vor 22.00 Uhr vom großen Parkplatz abfährt, da die nächtliche Abfahrt vom Parkplatz (komplette Leerung auf einmal) quasi b...
	„Ohne Einschränkungen“ bedeutet, dass ggf. noch organisatorische Regelungen getroffen werden müssten, z.B. bestimmte Fenster sind geschlossen zu halten o.ä., das ist aber von der dann konkreten Planung abhängig.
	In dem notwendigen Baugenehmigungsverfahren für die Sporthalle ist eine Schallimmissionsprognose gemäß Sportanlagenlärmschutzverordnung, 18. BImSchV durchzuführen, um die Einhaltung der Anforderungen zum Schallimmissionsschutz an den maßgeblichen Imm...
	10. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
	(§ 9 Abs. 6 BauGB)
	In den Bebauungsplan wurde die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes (LSG) vom Naturpark „Spessart“ übertragen, die außerhalb des Plangebietes im Westen und Norden verläuft.
	11. HINWEISE
	In Ergänzung der Festsetzungen enthält der Bebauungsplan Hinweise auf:
	• Baunutzungsverordnung (BauNVO)
	Für den Bebauungsplan ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Baulandmobilisierungsgesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.1802), maßgebend.
	• Bodenfunde und Denkmalschutz
	Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und seiner unmittelbaren Umgebung  sind keine konkreten Hinweise auf die Existenz von Bodendenkmälern bekannt. Vorsorglich wird jedoch auf die Beachtung des Art. 8 Abs. 1und 2 Denkmalschutz- gesetz (DSchG, Meld...
	• Löschwasser
	Im Bebauungsplangebiet steht derzeit eine gesicherte Löschwassermenge von 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar zur Verfügung. Zur Ermittlung des Löschwasserbedarfs sind die Technischen Regeln der DVGW-Arbeitsblatt W 4...
	• Freiflächengestaltungsplan
	Den Bauvorlagen ist ein Freiflächengestaltungsplan beizufügen. In diesem sind insbesondere die befestigten Flächen wie Zufahrten, Stellplätze und die Art der Befestigung, die Aufteilung der Rasen- und Pflanzflächen und ein Geländeschnitt bei Höhenve...
	• Baumpflanzung in der Nähe von Telekommunikations- und Versorgungsleitungen
	Bei der Durchführung von Pflanzungen sind die Sicherheitsvorschriften des Merkblatts GW 125 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ sowie der spezifischen Versorgungsträger zu beachten.
	• Dachbegrünungen
	Zur Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse und des Wasserhaushalts sind Flachdächer und flach geneigte Dächer möglichst zu begrünen.
	Die positiven thermischen Effekte von begrünten Dächern beziehen sich vorwiegend auf die Minderung von Temperaturextremen im Jahresverlauf (Temperaturentwicklung auf der Dachhaut von Flachdächern) und die Erhöhung der Verdunstung. Dachbegrünungen sp...
	Zu den ökologischen Vorteilen kommen noch bauphysikalische. Begrünte Dachflächen sind eine Maßnahme zum Schutz vor sommerlicher Hitze und verbessern durch die Vegetation und das Dachsubstrat die Wärmedämmung.
	• Regenerative Energien
	Empfohlen werden die Beheizung und die Warmwasserversorgung der Gebäude mit regenerativen Energien sowie Photovoltaikanlagen.
	• Außenbeleuchtung
	Bei der Außenbeleuchtung ist darauf zu achten, dass empfindliche Vogelarten nicht durch das Licht gestört und nachtaktive Insekten nicht von der Beleuchtung angezogen und hierdurch Fledermäuse in das Plangebiet gelockt werden. Maßnahmen zur Vermeidu...
	• Biotop
	Im nördlichen Teil des Plangebietes ragt das von der Biotopkartierung des LfU als „Gehölzstrukturen, Obst- und Extensivwiesen nördlich von Johannesberg – brach- gefallene Obstwiesen“ (Nr. 5920-0139-14) erfasste Biotop in die Gemeinbedarfsfläche hinein.
	12. FÖRMLICHER VERFAHRENSABLAUF
	Verfahrensschritte  Datum/Zeitraum
	I. Aufstellungsbeschluss
	Beschlüsse des Gemeinderates zur 1. Änderung des Bebauungs-
	Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg“ mit Festsetzung
	einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ und zur Anwendung des
	beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB. 03.03.2020
	II. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 06.07.2020
	öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bis 31.07.2020
	III. Bekanntmachung und Unterrichtung der Öffentlichkeit
	Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der 15.10.2020
	Durchführung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB
	sowie Hinweis auf die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach 19.10.2020
	§ 13a Abs. 3 S. 1 Nrn. 1 und 2 BauGB.  bis 30.10.2020
	IV. Billigungs- und Auslegungsbeschluss
	Behandlung der Anregungen und Bedenken,
	Beschluss des Marktgemeinderates zur Billigung des Entwurfs
	des Bebauungsplanes i.d.F. vom 11.05.2021 sowie Beschluss
	zur Durchführung des weiteren Verfahrens.  11.05.2021
	V. Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2
	Nr. 2 BauGB und  Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2  14.06.2021
	BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB   bis 16.07.2021
	VI.  Behandlung der Stellungnahmen und Abwägungsentscheidung
	Satzungsbeschluss
	Bericht über das Ergebnis der öffentlichen Auslegung und Behörden- beteiligung,
	Prüfung und Abwägungsentscheidung nach § 1 Abs. 7 BauGB.
	Mit Beschluss des Gemeinderates wird die 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg“ nach § 10 Abs. 1
	BauGB i.d.F. vom 11.05.2021 als Satzung beschlossen. 10.11.2021
	VII. Bekanntmachung
	Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nach § 10 Abs. 3 BauGB. 09.12.2021
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	A) Öffentliche Sitzung
	Mit dem vorliegenden Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg – 1. Änderung“ in der Fassung vom 24.06.2020 besteht aus städtebaulicher Sicht grundsätzlich Einvernehmen. Die Problematik und die Planung wurden mit den Bete...
	Anregungen bzw. erforderliche Klarstellungen:
	1. Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf sind die Einrichtungen und Anlagen
	nicht beispielhaft, sondern nur ausschließlich aufgeführt. Weitere Nutzungen
	sind demnach nicht geplant und unzulässig?
	2. Die Festsetzungen des ca. 10,0 m breiten öffentlichen Grünstreifens, der den
	Innen- und Außenbereich trennt, ist nicht nur dem Orts- und Landschaftsbild,
	sondern auch einer naturnahen Ortsrandgestaltung zuträglich.
	3. Die übrigen Pflanzstreifen (auf der gemeindlichen Grundstücksfläche?) sind
	weder als öffentliche noch als private Grünflächen festgesetzt – eine
	Präzisierung ist zweckdienlich.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	Um im Hinblick auf spätere Nutzungsänderungen flexibel zu sein, wird auf eine konkrete Festsetzung von Gemeinbedarfsnutzungen verzichtet und die Angabe einer umfassenden Zweckbestimmung, z.B. „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ gewä...
	In der Planzeichnung sind die bestehenden Nutzungen wie Grundschule, Kinderkrippe etc. angegeben.
	Die Pflanzstreifen zwischen Gemeinbedarfsfläche und Verkehrsfläche werden als öffentliche Grünflächen festgesetzt.
	2. Landratsamt – Untere Naturschutzbehörde,                                                  09.07.20
	Fachtechnische Stellungnahme
	Es besteht Einverständnis.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	3. Landratsamt – Untere Immissionsschutzbehörde,                                          28.07.20
	Fachtechnische Stellungnahme
	Bewertung:
	Der Bebauungs- und Grünordnungsplan „Langenacker am Selesweg“ wurde am 05.04.1988 als Satzung beschlossen. Das Plangebiet wurde als Sondergebiet festgesetzt. Zugelassen sind Mehrzweckhalle, Pfarr- und Gemeindezentrum sowie Schützenheim und Schule. Je...
	Fazit:
	Der Immissionsschutz erhebt keine Einwände gegen die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Langenacker am Selesweg“ in der Fassung vom 24.06.2020.
	Hinweis zur geplanten „Zweifachsporthalle mit Mehrfachnutzung“:
	Aus den eingereichten Unterlagen geht hervor, dass im Plangebiet eine Zweifachsporthalle errichtet werden soll. Die immissionsschutzfachliche Bewertung dieses Vorhabens wird im dafür notwendigen Baugenehmigungsverfahren vorgenommen. Bereits jetzt wir...
	Gegebenenfalls sind darin Auflagen vorzuschlagen, mit denen sichergestellt werden kann, dass die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Lärmschutzes eingehalten werden.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung.
	Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist für die konkrete Planung eine Schallimmissionsprognose durchzuführen, um die Einhaltung der Anforderungen zum Schallimmissionsschutz an den maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft zu prüfen. Die inf...
	4. Landratsamt – Untere Denkmalschutzbehörde und Kreisheimatpfleger,      30.07.20
	Es bestehen keine Bedenken.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	5. Landratsamt – Sachgebiet Wasser- und Bodenschutz,
	Es liegt keine Äußerung vor.
	6. Landratsamt – Regionaler Planungsverband Bayer. Untermain-Region 1,   21.07.20
	Regionalplanerische Stellungnahme
	Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayer. Landesplanungsgesetz (Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan der Region 1 (RP 1) festgesetzt sind. Diese Ziele und ...
	Der Regionale Planungsverband Bayer. Untermain erhebt in seiner Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange zu der im Betreff genannten Bauleitplanung keine Einwände. Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Regiona...
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	7. Landratsamt – Kreisbrandinspektion,                                                   30.07.20
	Feuerwehr/Katastrophenschutz
	Die Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes. Sie dient dazu, den evtl. notwendigen Einsatz der Feuerwehr vorzubereiten und seine Wirksamkeit möglichst erfolgreich zu machen.
	Nach Art. 1 Abs. 1 und 2 Bayer. Feuerwehrgesetz ist der abwehrende Brandschutz und die Bereitstellung der notwendigen Löschwasserversorgungsanlagen eine gemeindliche Pflichtaufgabe.
	Die Freiwillige Feuerwehr Johannesberg kann den Brandschutz in der vorgeschriebenen
	Hilfsfrist von 10 Minuten für dieses Gebiet gewährleisten.
	Die Ausrüstung und Organisation der gemeindlichen Feuerwehr ist für die vorhandene und zukünftig geplante Bebauung mit nachfolgender Einschränkung ausreichend.
	Für Gebäude der Gebäudeklasse 1, 2 oder 3 kann der 2. Rettungsweg mittels der bei der Feuerwehr vorhandenen tragbaren Leiter (4-tlg. Steckleiter) im Regelfall sichergestellt werden, wenn Zugänge zu den Aufstellflächen für diese Leitern an den notwend...
	Die Zufahrtstraßen zu den Schutzobjekten müssen für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von mind. 10 to ausgelegt sein. Die Zufahrtsstraßen müssen mit Feuerwehrfahrzeugen, die eine Länge von 10 m, eine Breite von 2,5 m und einen Wendekreisdurchmess...
	Die BayBO führt im Art. 5 Abs. 1 Satz 4 aus, dass bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteile...
	In Abständen von max. höchstens 100 m muss im Straßenverlauf mindestens eine ausreichende Bewegungsfläche für den Einsatz eines Feuerwehrfahrzeuges vorhanden sein.
	Bewegungsflächen sind ausreichend lange und breite Abstellflächen für ein in einen Einsatz eingebundenes Löschfahrzeug. Eine Bewegungsfläche hat eine Länge von 12 m und eine breite von 7 m und sollte in einem max. Abstand von 50 m von den jeweiligen ...
	Damit soll bei den Gebäuden sichergestellt sein, dass mit einem Löschfahrzeug mindestens bis 50 m zu den Schutzobjekten heranzufahren ist.
	Die Löschwasserversorgung ist für die Festsetzung einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ zu überprüfen.
	Die Bereithaltung und Unterhaltung notwendiger Löschwasserversorgungsanlagen ist Aufgabe der Gemeinde (vgl. Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayFwG) und damit bei Neuausweisung oder bei Änderung eines Bebauungsgebietes ein Teil der Erschließung im Sinn von § 123...
	Bei der Planung und Ausführung der Trinkwasserversorgungsanlage sind für eine Nutzung auch als Löschwasser die einschlägigen Richtlinien des DVGW zu beachten, insbesondere sind dies die Arbeitsblätter
	W 405 Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung
	W 331 Hydrantenrichtlinie
	W 313 Richtlinie für Bau und Betrieb von Feuerlösch- und Brandschutzanlagen in   Grundstücken im Anschluss an Trinkwasserleitungen
	W 311  Wasserversorgung, Wasserspeicherung; Bau von Wasserbehältern, Grundlagen und Ausführungsbeispiele
	Im Baugebiet ist die ausreichende Zahl genormte Hydranten, zur Wasserentnahme durch die Feuerwehr, von der Gemeinde Johannesberg zu überprüfen und gegebenenfalls zu erweitern. Hydranten sind für einen schnellen Feuerwehreinsatz im Straßenverlauf in e...
	Bei den Hydrantenstandorten ist darauf zu achten, dass diese sinnvoll zu den Grundstückszufahrten und zum Straßenverlauf angeordnet werden und diese in ihrer Benutzbarkeit nicht behindern.
	Die Hydranten müssen den Normblättern DIN 3221 oder 3222 entsprechen und mit einem DIN-DVGW-Prüfzeichen versehen sein. Insbesondere ist zu beachten, dass die Hydranten mit selbsttätiger Entleerung, die Überflurhydranten zusätzlich mit einer Sollbruch...
	Für einen wirksamen und schnellen Feuerwehreinsatz muss ausreichend Löschwasser in der Nähe der geplanten Bewegungsflächen für die Löschfahrzeuge zur Verfügung stehen. Als ausreichend sehen wir dafür an, wenn jeweils ein Hydrant in einem Abstand von ...
	Die restliche Gesamtlöschwassermenge kann für jede Bewegungsfläche in einem Abstand von bis zu 300 m zur Verfügung gestellt werden. Ergänzende, für die Feuerwehr geeignete Löschwasserentnahmestellen müssen jeweils mind. 800 l/min Löschwasser über ein...
	Hier ist über die Gemeinde Johannesberg der benötigte Fließdruck und die Wasserlieferleistung der Hydranten in Bezug auf den geringen Höhenversatz zwischen Wasserhochbehälter (Höhenlage 376 m) und Mühlberg-Grundschule (Höhenlage 372,71 m) zu überprüfen.
	Für das Baugebiet „Fläche für Gemeinbedarf“ ist die gem. DVGW-Arbeitsblatt W 405 geforderte Löschwassermenge für die nun geplante bauliche Nutzung und Gefahr der Brandausbreitung über einen Zeitraum von 2 Stunden erforderlich.  Dies kann eine notwend...
	Eine gesicherte Trinkwasserversorgung sagt noch nichts über eine gesicherte Löschwasserversorgung aus. Die öffentliche Trinkwasserversorgung orientiert sich nicht immer am tatsächlichen Löschwasserbedarf. Kann die erforderliche Löschwassermenge nicht...
	Saugstellen müssen für die Feuerwehr geeignet sein. Sie müssen ganzjährig eine ausreichende Löschwassermenge liefern, immer eine ausreichende Wassertiefe von mind. 50 cm aufweisen und mit Feuerwehrfahrzeugen direkt zu erreichen sein. Bei de r Zufahrt...
	Löschwasserteiche müssen der DIN 14210, Löschwasserbrunnen der DIN 14220 und Löschwasserbehälter der DIN 14 230 entsprechen.
	Die vorhandenen Sirenenanlagen zur Alarmierung der Feuerwehr und zur Warnung der Bevölkerung sind für das neue Baugebiet ggf. zu erweitern, wenn die bisherige Beschallung dafür nicht ausreichend ist.
	Bauanträge, welche die einschlägigen Brandschutzanforderungen der BayBO nicht erfüllen oder bei denen von den Brandschutzanforderungen abgewichen werden soll und Gebäude oder Betriebe besonderer Art und Nutzung oder für besondere Personengruppen, sin...
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung.
	Die Löschwasserversorgung ist entsprechend den Vorgaben der Arbeitsblätter W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) sicherzustellen.
	Zu beachten ist, dass der 2. Rettungsweg bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 oder 5 baulich sicherzustellen ist. Bei Sonderbauten ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen, ob der 2. Rettungsweg mittels der vorhandenen tragbaren Leitern erfo...
	Im Bereich des Plangebietes ist über das öffentliche Trinkwassernetz eine Löschwassermenge von 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar möglich. Es bestehen im Umfeld Hydranten in der Mühlbergstraße, in der Straße „Seles“...
	Bei der Realisierung weiterer Vorhaben ist der Löschwasserbedarf unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung nach dem Arbeitsblatt W 405 DVGW zu ermitteln. Gegebenenfalls sind weitere Hydranten einzubauen bzw. Alt...
	In der Hochzone Johannesberg (Mühlberg–Grundschule, Höhenlage 372,71 m) werden die Druckverhältnisse über die Pumpstation neben dem Hochbehälter (Höhenlage 376 m) gesteuert. Im Falle einer Löschwasserentnahme ist zur Verstärkung eine eigene Druckerhö...
	Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayer. Landesplanungsgesetz (Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm (LEP) und dem Regionalplan der Region 1 (RP 1) festgesetzt sind. Diese Ziele und Grundsä...
	Die Regierung von Ufr. als höhere Landesplanungsbehörde erhebt in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange zu der im Betreff genannten Bauleitplanung keine Einwände.
	Die Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landesplanung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	11.  Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, 24.07.20
	Nach den hier vorliegenden Unterlagen werden durch o.g. Vorhaben keine derzeit von der Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, wahrzunehmenden Aufgaben berührt.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	12. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, 15.07.20
	Das Amt hat keine Einwände.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	Gegen die 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Langenacker am Selesweg“ bestehen keine Einwände. Im bzw. am Rande des Geltungsbereichs befinden sich Telekommunikationslinien des Unternehmens. Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Teleko...
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung.
	Es bestehen keine Einwände.
	Abhängig vom Leistungsbedarf wird ein separater Elektro-Hausanschluss für den geplanten Neubau einer Zweifachsporthalle notwendig sein.
	Die bestehende Einfachsporthalle wird bislang über den Elektro-Hausanschluss der Grundschule mitversorgt.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung.
	17.  NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Sailauf Weyberhöfe
	Es liegt keine Äußerung vor.
	Die Einleitung des Oberflächenwassers in die Kanalisation sollte vermieden werden. Gemäß Bayer. Wassergesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz sollte eine breitflächige Versickerung angestrebt werden.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung.
	Seitens des ZAK bestehen keine Einwände.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	20.  Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe, Hörstein,               07.07.20
	Es bestehen keine Bedenken.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	Einspruchsbedenken gegen die neue Mehrzweckhalle!
	Sehr geehrte Gemeinde!
	Natürlich geht es uns als unmittelbar betroffene Anwohner persönlich, um wirksame Lärmschutzverordnungen und die Verhinderung eines Ballermannschwerpunktes, denn wir sicherlich ohne meine leidlichen ständigen persönlichen Interventionen schon längst ...
	Leider können wir da auch in der Ausschreibung nichts von schützenden Maßnahmen in Bezug auf die nun neue "Konzentrations‐Baumaßnahme" oder speziellem nächtlichen Ordnungsdienst erkennen! Das führt jetzt natürlich zu Randerscheinungen, die geklärt we...
	Mit der neuen Mehrzweckhalle und dem gesteigerten Besuchs‐ bzw. Veranstaltungsfrequenzen stellt sich die Frage, besonders nach ausreichenden Parkplätzen und Randalenachtlärm! Eine solche "Hallenmehrzweckkonzentration" mit höherem und häufigen lärmint...
	Wir drängen dringendst darauf, diesem mehr Beachtung zu schenken!
	Städtebauliche Beurteilung:
	Durch das Büro Wölfel Engineering GmbH + Co. KG aus Höchberg wurde für zwei mögliche Standorte einer Zweifachturnhalle die Verträglichkeit der durch Sportbetrieb (Schulsport, Vereinssport, Turniersport oder Ligabetrieb – Szenarien 1 und 2) und Verans...
	Ergebnis und Bewertung:
	Standort 1 nördlich der Bestandshalle:
	Die Szenarien 1 und 2 sind ohne Einschränkungen möglich. Veranstaltungsnutzungen tagsüber sind ohne Einschränkung regulär möglich, nachts nur als seltenes Ereignis.
	Standort 2 an der Adam-Fell-Straße:
	Die Szenarien 1 und 2 sind ohne Einschränkungen möglich. Veranstaltungsnutzungen tagsüber sind ohne Einschränkung regulär möglich, nachts nur als seltenes Ereignis und unter Berücksichtigung eines erhöhten Schallschutzes der Baukonstruktionen, z.B. v...
	Veranstaltungen, die nur tagsüber stattfinden sollen, sollten zeitlich so gestaltet werden, dass der Großteil der Besucher noch vor 22.00 Uhr vom großen Parkplatz abfährt, da die nächtliche Abfahrt vom Parkplatz (komplette Leerung auf einmal) quasi b...
	„Ohne Einschränkungen“ bedeutet, dass ggf. noch organisatorische Regelungen getroffen werden müssten, z.B. bestimmte Fenster sind geschlossen zu halten o.ä., das ist aber von der dann konkreten Planung abhängig.
	In dem notwendigen Baugenehmigungsverfahren für die Sporthalle ist eine Schallimmissionsprognose gemäß Sportanlagenlärmschutzverordnung, 18. BImSchV durchzuführen, um die Einhaltung der Anforderungen zum Schallimmissionsschutz an den maßgeblichen Imm...
	Mitteilung Nummer 2
	Schreiben vom 30.10.2020
	In der Ausgabe des Mitteilungsblattes Nr. 42 vom 15. Oktober 2020 wird im Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) die öffentliche Auslegung der oben genannten Bebauungsplanänderung bekannt gemacht.
	Nach gewissenhafter Prüfung der aufgelegten Unterlagen stelle ich folgende Anträge:
	1.  Die Gemeinde Johannesberg setzt bis zum Abschluss einer intensivierten Klärung
	das gegenständliche Bebauungsplanänderungsverfahren aus.
	2.  Die Gemeinde Johannesberg gibt eine professionelle Notwendigkeit- und Machbarkeitsstudie in Auftrag.
	3.  Die Gemeinde Johannesberg beschließt, keine wie auch immer geartete Bebauung
	auf dem Schulsportplatz vorzunehmen und widerruft diesbezüglich ihre Beschlussfassung.
	Folgende Anregungen und Einwände mit Begründung zu den Anträgen trage ich zu den allgemeinen Zielen und Zwecken der Planung vor:
	Historisches eingeblendet - in der 7. Legislaturperiode
	Das Anliegen, eine Mehrzweckhalle errichten zu wollen, befindet sich nunmehr im Jahr 2020 in der siebten Legislaturperiode. Wurde am 27. September 1974 der Grundstein für die Schulturnhalle, die beachtenswerter Weise um ein Drittel über dem förderfäh...
	Da es sich aber um eine Turnhalle mit schulischer Nutzung handelte, lag dort auch die Priorität mit der Folge, dass bei außerschulischen Veranstaltungen die Halle nebst aller Nebenräume wie Toiletten noch am Wochenende für den nachfolgenden Schulspor...
	>>SPD: Schon genug Sporthallendenkmäler«
	Mit Beginn der Errichtung von Tennisplätzen rückte der »Oberwald«, Gemarkung Oberafferbach, in den Fokus als Standort für eine anvisierte Mehrzweckhalle. Der heftige Widerspruch mit einer Unterschriftensammlung ließ nicht lange auf sich warten. Das L...
	Es wurde unabhängig davon auch angeregt, aus Kostengründen mit der Gemeinde Glattbach Verbindung aufzunehmen, um den Neubau einer gemeinsamen Mehrzweckhalle anzugehen. Diese Überlegung wurde jedoch aus verschiedenen Gründen - u.a. der Standort solle ...
	»Die Mehrzweckhalle rückt näher« - so wirklich nicht
	1983 wurde ein Dringlichkeitsantrag beschlossen, um eine verbindliche Aussage des Finanzministeriums zu erwirken, denn es sei ein Härtefall gegeben und die Gemeinde habe schon 1982 mit den Planungen begonnen. Schützenmeister Walter Kraus wird im Zeit...
	ln der Gemeinderatssitzung  am 12. Januar 1993 wurde der Begriff »Mehrzweckhalle richtiggestellt«. Es handle sich um den Bau einer 2-fach-Turnhalle. ln einem Gesamtkonzept sei die Verwirklichung in 3 Stufen zu planen:
	1. Stufe: Neubau einer 2-fach-Turnhalle
	2. Stufe: Umbau der vorhandenen 1-fach- Turnhalle
	3. Stufe: Verknüpfung der beiden Hallen durch einen Gelenkbau mit Tribünen.
	Nachfolgend nahm ich in meiner Funktion als 1. Bürgermeister Grundstücksverhandlungen auf, um notwendige bebaubare Flächen - auch im weiteren Umgriff- für die Gemeinde Johannesberg erwerben zu können. Alle erforderliche Grundstücksverhandlung konnte ...
	Sorge war die freie Finanzspanne
	Die Mitglieder des Gemeinderates beschäftigten sich in den nachfolgenden Jahren mit Fragen der verschiedenen Varianten, die vom Architekturbüro Schäffner erarbeitet wurden. Hierbei war die Finanzierung der neuen Halle weniger das große Thema als viel...
	Bei der 800-Jahr-Feier wurde angedacht, den Gewinn aus der Kirchweih 2000 für den
	Turnhallenneubau zur Verfügung zu stellen (siehe Main-Echo vom 28. Oktober 1999).
	Am 09. März 1999 unternahmen die Mitglieder des Gemeinderates eine gemeinsame Fahrt in das Oberbayerische Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, um auf Anregung des bayerischen Gemeindetages eine kostengünstig erstellte Mehrweckhalle zu besichtigen. ...
	Bauträger der TTC Johannesberg
	Um die dauerhafte Belastung der freien Finanzspanne zu umgehen, wurde mit dem Vorsitzenden des TTC Johannesberg die Idee entwickelt, den Neubau einer Mehrzweckhalle, bzw. Zweifachturnhalle in die Bauträgerschaft dieses Vereins zu übertragen und damit...
	ln diesem Zusammenhang zitiere ich aus dem Mitteilungsblatt Nr. 48 aus dem Jahr 2003 und dem HGV-Band Nr. 18 auf Seite 253. Dort steht - wie folgt - geschrieben:
	„Es war nicht nur ein langgehegter Wunsch der Ortsvereine, eine eigene Turnhalle neben der Schulsporthalle zu besitzen, sondern genauso allen örtlichen Parteien im vergangenen Wahljahr ein besonderes Anliegen, dieses über zwanzig Jahre andauernde Zie...
	Nach meinem Kenntnisstand ist dieser rechtsverbindlich zustande gekommene Vertrag bis dato nicht außer Kraft gesetzt worden. Eine konkrete Umsetzung des Vorhabens wurde jedoch nicht angegangen. Der Grund hierfür ist mehrfacher Natur: Der Bedarf für d...
	ln den Jahren 2009/2010 beschlossen die Mitglieder des Gemeinderates die 2. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes. Diese Fortschreibung ist aktuell noch nicht zum Abschluss gebracht worden. Ungeachtet dessen wurde jedoch u.a. innerhalb des S...
	Resümee zur Notwendigkeit eines Neubaus »Zweifachturnhalle«
	Betrachten und vergleichen wir die Phase der Erstüberlegungen mit dem gesellschaftlichen Fortschreiten sowie unserer gegenwärtigen Vereinsstruktur sind durchaus Zweifel angebracht, ob die Notwendigkeit für eine derartig große Investition noch als not...
	Den Berichten zufolge wurde im Vorfeld der Bebauungsplanänderung schriftlich wie mündlich ein wünschenswerter Bedarf ermittelt. Aus zahlreichen Erfahrungen ist bekannt, dass solche Umfragen nicht immer mit Realitäten einhergehen. Die Gefahr, einen »L...
	Weiterhin vermisse ich alternative Untersuchungen. Zum Beispiel wäre es durchaus denkbar, u.a. auf dem Gelände des alten Pfarrhofes kostengünstiger eine Art »Bürgerhaus« zu errichten, in dem kulturelle und sportliche Betätigungen ermöglicht werden kö...
	Der gewählte Standort »Schulsportplatz« eine städtebauliche Katastrophe
	Bei all den vorgenannten Einlassungen ist jedoch nicht nur für mich der per Beschluss ausgewählte Standort auf dem derzeitigen Schulsportplatz eine städtebauliche Verfehlung, die nachhaltig das derzeit noch harmonische Ortsbild negativ verändern wird...
	ln den Raum innerhalb örtlicher Diskussionen wird gestellt, dass die Überlegungen zum Auswahl des Standortes »Schulsportplatz« von der Tatsache geleitet wurden, dass eine außerschulische Nutzung der Sportanlage rechtlich nicht durchgesetzt werden kan...
	Im Mitteilungsblatt der Osterausgabe Nr. 16 vom 18. April 2019 wurde ein Foto mit einem anderen Standort, auf dem Bürgermeister Peter Zenglein und die Bundestagsabgeordnete Andrea Lindholz gezeigt werden, angekündigt. Die Abgeordnete hat eine Förderz...
	Und weiterhin sei aus diesem Mitteilungsblatt zitiert: »...Die Planungsbüros Wombacher/Kempf/Hondl und Cirillo/Naumann brachten dabei ihr baufachliches Knowhow ein. Für die flexible und konstruktive Zusammenarbeit möchten wir uns an dieser Stelle aus...
	'Hausaufgaben' gemacht und es hieß die Entscheidung der Projektjury abzuwarten... «.
	Wurde in der Osterausgabe des Mitteilungsblattes der Platz hinter der bestehenden Turnhalle angegeben, wich jedoch der nachfolgende Beschluss von dieser Standortangabe ab, wie das Main-Echo am 07. November 2019 den Schulsportplatz als jetzt beschloss...
	Dem Vernehmen nach solle für die Größe der neuen Halle die Mehrzweckhalle in Westerngrund als Muster herangezogen werden. Eine nachvollziehbare Begründung für die Standortänderung zum Neubau einer Mehrzweck-/Zweifachhalle auf dem Schulsportplatz war...
	Zerstörendes Ensemble
	Auch wenn Fördergelder in Aussicht gestellt werden, sollte es die Gemeinde Johannesberg tunlichst vermieden, ohne Not das derzeit noch harmonische Ortsbild im Herzen der Gemeinde und an der geschichtlichen Nahtstelle Johannesberg/Oberafferbach zu zer...
	Die seither unerfüllte, über 40-jährige Willensbekundung zur Errichtung einer Mehrzweck-/Zweifachturnhalle war mitnichten schädlich für die Entwicklung des örtlichen Sport- und Kulturlebens. Die Vereine haben sich mit den Gegebenheiten arrangiert. Ge...
	Ob es wirklich erforderlich war, das gegenständliche Verfahren im unmittelbaren Vorfeld der Kommunalwahl mit Beschluss vom 03. März 2020 sprichwörtlich noch schnell unter Dach und Fach zu bringen, könnte man auch in Kenntnis der »Mehrzweckhallenhisto...
	Sollten Sie meine Antragsformulierung auch als dringenden Appell betrachten, dann ist bei mir angekommen, dass berechtigte Sorgen vorhersehbarer kommunaler Fehlentscheidungen von Ihnen verantwortungsvoll ernst genommen werden. Bei derart weitreichend...
	Städtebauliche Beurteilung:
	Die geplante Zweifachturnhalle soll die vorhandene Einfachturnhalle aus dem Jahr 1974 ersetzen. Die erforderliche Sanierung der Bestandshalle – Standsicherheit, Dachkonstruktion, Energietechnik, Brandschutz, Sicherheit etc. – ist keine wirtschaftlich...
	Die Schulgebäude bilden gemeinsam mit der geplanten Turnhalle einen städtebaulichen Rahmen für den Pausenhof, der nach Abbruch der Bestandshalle erweitert und gestalterisch aufgewertet werden soll. Die sanierungsbedürftige Freisportanlage kann zwisch...
	Aufgrund der Topographie und des Gebäudebestandes in diesem Areal beeinträchtigt ein an dem gewählten Standort eingestelltes Gebäude das Ensemble um die Johannesberger Pfarrkirche St. Johannes Enthauptung nicht.
	Der Bedarf einer Schulsporthalle in Verbindung mit einer Nutzung für Vereinssport und kulturelle Veranstaltungen etc. wurde im Vorfeld ermittelt und sorgfältig geprüft. Der Bedarfsnachweis ist auch Gegenstand des Antrags im Rahmen des Bundesförderant...
	Durch die neue Zweifeldsporthalle als Mehrzweckhalle können das Raumangebot für die bereits aktuell betriebenen Sportarten verbessert und weitere Sportarten angeboten werden.
	Die Errichtung als teilbare Zweifachturnhalle (Größe 18 x 36 m) ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von mindestens zwei Gruppen (Erhöhung der Kapazität). Die Benutzerzeiten können optimiert werden, kinder- und jugendfreundlicher organisiert, die Bel...
	Das Gelände des Pfarrhofes zu aktivieren, bleibt eine wünschenswerte Option für gemeindliche, kulturelle Nutzungen etc. mit begrenztem Flächenbedarf. Dennoch ist der Neubau einer Sporthalle notwendig.
	Die Bebauungsplanänderung erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB für Bebauungspläne der Innenentwicklung, jedoch wurde nicht auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB verzic...
	Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden keine Einwände oder Bedenken vorgebracht.
	Das weitere Bauleitplanverfahren ist mit der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB fortzuführen.
	Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde nach § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Nr. 3 BauGB in der Zeit vom 14.06.2021 bis einschließlich 16.07.2021 die Möglichkeit gegeben, eine Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungs- und Grü...
	1. Landratsamt – Bauaufsichtsbehörde/Kreisbaumeisterin
	2. Landratsamt – Untere Naturschutzbehörde
	3. Landratsamt – Untere Immissionsschutzbehörde
	4. Landratsamt – Untere Denkmalschutzbehörde
	5. Landratsamt – Sachgebiet Wasser- und Bodenschutz
	6. Landratsamt – Regionaler Planungsverband
	7. Landratsamt – Kreisbrandinspektion
	8. Landratsamt – Gesundheitsamt
	9.  Wasserwirtschaftsamt
	10. Regierung von Ufr., Höhere Landesplanungsbehörde
	11.  Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern
	12. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
	13. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Ref. B Q - Bauleitplanung, München
	14.  Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe Aschaffenburg
	15.  Deutsche Telekom Technik GmbH, Würzburg
	16. AVG Aschaffenburger Versorgungs-GmbH
	17.  NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Sailauf Weyberhöfe
	18. Abwasserverband Untermain, Kleinostheim
	19. Zweckverband Abwasserbeseitigung Kahlgrund, Mömbris
	20.  Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe, Hörstein
	Aus städtebaulicher Sicht werden keine weiteren Anmerkungen und Hinweise vorgetragen.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	2. Landratsamt, Untere Naturschutzbehörde,  09.07.21
	Fachtechnische Stellungnahme
	Aus Sicht des Naturschutzes besteht mit der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Einverständnis.
	Die festgesetzten Pflanzgebote sind ökologisch wichtig für die Ein- und Durchgrünung des Plangebietes und sind entsprechend umzusetzen.
	Das kartierte Biotop (Nr. 5920-0139-14) im Norden ist zu erhalten und zu schützen.
	Das Artenschutzrecht nach § 44 Abs. 1, Abs. 5 BNatSchG ist zu berücksichtigen.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung.
	Zum Nachweis der Einhaltung der grünordnerischen Festsetzungen ist mit den Baugenehmigungsunterlagen ein Freiflächengestaltungsplan vorzulegen.
	Der Bebauungsplan beinhaltet Festsetzungen zu Maßnahmen, die Gefährdungen von Gehölzbrütern und Fledermäusen vermeiden oder mindern sollen.
	3. Landratsamt, Untere Immissionsschutzbehörde, 16.06.21
	Immissionsschutzfachliche Stellungnahme
	Bewertung:
	Der Immissionsschutz hat bereits zum Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes vom 24.06.2020 Stellung genommen. An der Bewertung vom 28.07.2020 hat sich nichts geändert. Dass eine Schallimmissionsprognose für die Sporthalle notwendig ist, wurde...
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung der Notwendigkeit zur Erstellung einer Schallimmissionsprognose im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens für die Zweifachsporthalle.
	4. Landratsamt, Untere Denkmalschutzbehörde und Kreisheimatpfleger, 23.06.21
	Es bestehen weiterhin (s. auch Stellungnahme vom 30.07.20) keine Bedenken.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	5. Landratsamt, Sachgebiet Wasser- und Bodenschutz
	Es liegt keine Äußerung vor.
	6. Regionaler Planungsverband Bayer. Untermain – Region 1, 02.07.21
	Regionalplanerische Stellungnahme
	Der Regionale Planungsverband der Region Bayerischer Untermain hat in seiner Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 21.07.2020 zu der oben genannten Bauleitplanänderung Stellung genommen und dabei keine Einwendungen erhoben.
	Nach Sichtung des nunmehr vorliegenden, aus regionalplanerischer Perspektive nicht wesentlich geänderten Bauleitplanentwurfs ist Folgendes festzustellen: Es werden weiterhin keine Einwendungen erhoben.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	7. Landratsamt, Feuerwehr/Katastrophenschutz, 30.06.21
	Die Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes. Sie dient dazu, den evtl. notwendigen Einsatz der Feuerwehr vorzubereiten und seine Wirksamkeit möglichst erfolgreich zu machen.
	Bei den bauleitplanerischen Überlegungen bestehen bezüglich des Brandschutzes bei dem vorliegenden Bebauungsplan keine Bedenken, wenn die bereits angebrachten Punkte aus der Stellungnahme vom 30.07.2020 in die Planung mit einfließen.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung.
	In der Stellungnahme vom 30.07.2020 wurden folgende Punkte, die zu berücksichtigen sind, aufgeführt:
	• Sicherstellung des zweiten Rettungsweges, insbesondere bei Sonderbauten und
	Gebäuden der Gebäudeklasse 4 oder 5:
	Für Gebäude der Gebäudeklasse 1, 2 oder 3 kann der 2. Rettungsweg mittels der
	bei der Feuerwehr vorhandenen tragbaren Leiter (4-tlg. Steckleiter) im Regelfall
	sichergestellt werden, wenn Zugänge zu den Aufstellflächen für diese Leitern an
	den notwendigen Anleiterstellen vorhanden sind und die Rettungshöhe 8 m nicht
	übersteigt. Die Freiwillige Feuerwehr Johannesberg verfügt über kein Hubrettungs-
	gerät (Drehleiter). Zu beachten ist, dass der 2. Rettungsweg bei Gebäuden der Ge-
	bäudeklasse 4 oder 5 baulich sicherzustellen ist. Bei Sonderbauten ist im Rahmen
	des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen, ob der 2. Rettungsweg mittels der vor-
	handenen tragbaren Leitern erfolgen kann oder ob der 2. Rettungsweg baulich
	sicherzustellen ist.
	• Zugänge und Zufahrten zu den Schutzobjekten,
	Aufstellflächen und Bewegungsflächen, Freihaltung bzw. Herstellung:
	Die Zufahrtstraßen zu den Schutzobjekten müssen für Feuerwehrfahrzeuge mit
	einer Achslast von mind. 10 to ausgelegt sein.
	Die Zufahrtsstraßen müssen mit Feuerwehrfahrzeugen, die eine Länge von 10 m,
	eine Breite von 2,5 m und einem Wendekreisdurchmesser von 18,5 m besitzen,
	befahren werden können.
	Dies betrifft insbesondere die Zufahrt zur Bewegungsfläche auf der Nord-Ost-
	Seite der Schule und des Hortgebäudes über den Selesweg. Die Feuerwehrzufahrt
	und die Bewegungsfläche dürfen durch die geplanten Baumaßnahmen nicht behin-
	dert werden bzw. müssen sie im Zuge der Planung neu bewertet und gemäß der
	Richtlinie über die Flächen für die Feuerwehr neu hergestellt werden.
	• Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung:
	Im Bereich des Plangebietes ist über das öffentliche Trinkwassernetz eine Lösch-
	wassermenge von 48 m³/h über die Dauer von 2 Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar möglich. Es bestehen im Umfeld Hydranten in der Mühlbergstraße, in der Straße „Seles“ und in der Adam-Fell-Straße zur Löschwasserentnahme.
	Bei der Realisierung weiterer Vorhaben ist der Löschwasserbedarf unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung nach dem Arbeitsblatt W 405 DVGW zu ermitteln. Gegebenenfalls durch Einplanung von Alternativen wie
	Löschwasserteiche, unterirdische Löschwasserbehälter etc.
	8. Landratsamt, Gesundheitsamt,  28.06.21
	Aus hygienischer Sicht bestehen keine Bedenken.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	9. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg,  23.06.21
	Aus fachlicher Sicht sind keine Anmerkungen veranlasst.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde hat in ihrer Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 21.07.2020, AZ 24-8314.1301-24-2-2 (BP) zu dem oben genannten Bauleitplanentwurf Stellung genommen und dabei ke...
	Nach Sichtung des nunmehr vorliegenden, aus raumordnerischer Perspektive nicht wesentlich geänderten, Bauleitplanentwurfs werden weiterhin keine Einwendungen erhoben.
	Es wird nach Abschluss um die rechtskräftige Fassung des geänderten Bebauungsplanes mit Begründung auf digitalem Wege (Art. 30 BayLplG) an folgende E-Mail-Adresse gebeten:
	poststelle@reg-ufr.bayern.de
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Übermitteln der gewünschten Unterlagen.
	11. Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern, 09.07.21
	Nach den vorliegenden Unterlagen werden durch die 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes keine derzeit vom Bergamt wahrzunehmenden Aufgaben berührt.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	12. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
	(ADBV Aschaffenburg),  30.06.21
	Das Amt hat keine Einwände.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	13. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Ref. B Q – Bauleitplanung, München,
	Es liegt keine Stellungnahme vor.
	14. Bund Naturschutz in Bayern, Kreisgruppe Aschaffenburg
	Es liegt keine Stellungnahme vor.
	15. Deutsche Telekom Technik GmbH, Würzburg, 22.06.21
	Mit Schreiben vom 27.07.2020 hat das Unternehmen bereits Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung.
	In dem Schreiben vom 27.07.2020 wurde auf bestehende Telekommunikationslinien im bzw. am Rande des Plangebietes hingewiesen, auf die grundsätzlich Rücksicht zu nehmen ist. Die Versorgung des Planbereichs ist über das bestehende Leitungsnetz sicherges...
	16. AVG Aschaffenburger Versorgungs-GmbH,  15.07.21
	Es wird auf die Stellungnahme vom 28.07.2020 verwiesen.
	Entsprechend wird abhängig vom Leistungsbedarf ein separater Elektro-Hausanschluss für den geplanten Neubau einer Zweifachsporthalle benötigt.
	Die bestehende Einfachsporthalle wird bislang über den Elektro-Hausanschluss der Grundschule mitversorgt.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung bei der Planung für den Hallenneubau.
	17. NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Sailauf-Weyberhöfe, 15.06.21
	Es bestehen keine Bedenken.
	Bezüglich geplanter Anpflanzungen ist zu berücksichtigen, dass beim Pflanzen von Bäumen ein Abstand von mind. 2,5 m zu den vorhandenen Gasleitungen eingehalten werden muss.
	Sollte eine Unterschreitung des Abstandes erforderlich sein, sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzunehmen.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung.
	18. Zweckverband Abwasserbeseitigung Kahlgrund, Mömbris, 17.06.21
	Es bestehen keine Einwände.
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme
	19. Zweckverband Fernwasserversorgung Spessartgruppe, Hörstein, 22.06.21
	Die Stellungnahme der Spessartgruppe vom 02.09.2020 gegenüber der Gemeinde Johannesberg wurde in die aktuelle Begründung vom 11.05.2021 aufgenommen. auf der Vorhabenebene sollte eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit des bestehenden Hausanschlusses ...
	Städtebauliche Beurteilung:  Kenntnisnahme und Beachtung.
	Der Bebauungsplan und die Begründung i.d.F. vom 11.05.2021 wurden in der Zeit vom 14.06.2021 bis einschließlich 16.07.2021 öffentlich ausgelegt.
	Es liegt ein Einwand vor.
	1. Schreiben vom 15.07.2021 an die Gemeinde Johannesberg
	Zur Auslegung der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes »Langen acker am Selesweg« der Gemeinde Johannesberg  im beschleunigten Verfahren und zur Bekanntmachung  des Aufstellungsbeschlusses vom 03. März 2020 sowie zu Ihrem Schreiben vom ...
	„Sehr geehrte Damen und Herren,
	entsprechend Ihrer Anregung las ich mich in den Gemeinderatsbeschluss vom 11. Mai 2021 und in die städtebauliche  Beurteilung ein und erlange zu folgendem Ergebnis:
	Aufgrund der städtebaulichen Beurteilung komme ich nicht umhin, meine Anregungen und Bedenken, die ich Ihnen mit Schreiben vom 30. Oktober 2020 unterbreitet habe, aufrecht zu erhalten. Aus der Beurteilung geht zu großen Teilen nicht hervor, dass sich...
	Es drängt sich der Eindruck auf, dass angesichts der überwiegend wohlwollend positiven Stellungnahmen der eingeschalteten Träger öffentlicher Belange die eigentlichen Bedenken nur zu gerne ausgeklammert worden sind. Fragen wie Finanzierung und insbes...
	ln meiner Amtszeit war es mir wichtig, insbesondere den konstruktiv kritischen Einwänden, nicht den oberflächlichen Zustimmungen größte Aufmerksamkeit zu schenken. Gerade sie bewegen zu einer tieferen Betrachtung. Aus diesem Grund ist es mir wichtig,
	meine Ausführungen zu wiederholen und zu bekräftigen, um auch in puncto eines städtebaulichen wie finanziellen Fiaskos - was ich keinesfalls wünschen und herbeireden möchte - für die Zukunft dokumentiert zu wissen. ln diesem Zusammenhang sei aus gut...
	Mehr als äußerst bedenklich halte ich innerhalb des Verfahrensganges, wenn ein Millionen-Projekt in Corona-Zeiten mit ihren Auflagen im »beschleunigten Verfahren« förmlich »durchgezogen« wird und damit ein Großteil der Bevölkerung ausgeschlossen blei...
	Auch wenn ich keine Scheu davor habe, dass mein Name bezüglich meiner Stellungnahmen veröffentlicht wird, ist mir beim Durchlesen der Niederschrift vom 11. Mai 2021 aufgefallen, dass die Einlassungen aus der Bürgerschaft- einschließlich meiner- nicht...
	Städtebauliche Beurteilung:
	Im Vorfeld der Entscheidung für den Neubau einer Zweifachsporthalle wurde der Bestand der Einfachsporthalle intensiv geprüft und die Zukunftsfähigkeit bewertet. Über den Bedarf einer Einfachhalle für den schulischen Bedarf (mit einer Größe von 15 x 2...
	Für die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes wurde das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB in Abstimmung mit dem Landratsamt gewählt. In diesem Verfahren werden die Beteiligung und die Transparenz für die Öffentlichkeit nicht einges...
	Auf die Veröffentlichung der Eingabe-Namen wird aus Datenschutzgründen in Niederschriften verzichtet.


